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Grußwort 
 
Liebe Studentinnen und Studenten der Hanse Law School, 
 
mit diesem Studienführer möchten wir Ihnen einen Blick auf das Studienangebot der 
Hanse Law School im Sommersemester 2010 ermöglichen und Ihnen Informationen 
zu Vorlesungen, Prüfungen und unserem Bachelor – und Masterprogramm liefern. 
Die hier gegebenen Hinweise und Orientierungshilfen können die im Studienalltag zu 
gewinnenden persönlichen Erfahrungen allerdings nicht ersetzen. Wie Sie Ihr 
eigenes Studium gestalten, hängt nicht zuletzt von einer überaus wichtigen 
persönlichen Komponente, nämlich Ihrem Interesse, um nicht zu sagen Ihrer Freude 
an der Beschäftigung mit dem Recht ab.  
 
Bevor wir uns aber den kommenden Wochen und Monaten widmen, dürfen wir uns 
zunächst bei dem Förderkreis der Hanse Law School der 
 
-  Wirtschaftlichen Vereinigung Oldenburg DER KLEINE KREIS e.V., 
-  EWE Stiftung, 
-  Oldenburgische Landesbank,  
-  Landessparkasse zu Oldenburg und der  
-  Stiftung Nord-West-Metall  
 
bedanken. Diese Unterstützung ist uns Bestätigung und Herausforderung, auch 
weiterhin unser Bestes für eine europäische Juristenausbildung zu geben. 
 
Studiengangsinteressierte sollten sich schon jetzt den Termin für den 
Hochschulinformationstag vormerken. In Oldenburg wird sich die Hanse Law School 
am 4. Juni von 10 - 11 Uhr im Gebäude A14, Hörsaal 1-112, präsentieren. Gerne 
können Sie unsere Vorlesungen nach Absprache auch unabhängig von diesem 
Termin besuchen. 
 
Die Auswahlgespräche für Bewerberinnen und Bewerber zum Wintersemester 
2010/11 finden am 2. und 3. August statt. Wir bitten alle Bewerberinnen und 
Bewerber sich frühzeitig um den Nachweis der englischen Sprachkenntnisse zu 
bemühen.  

 
Abschließend gebührt unser Dank auch dem Richard Boorberg Verlag, für den Druck 
dieses Studienführers und die gute Zusammenarbeit.  
 
Wir wünschen allen Beteiligten ein schönes Sommersemester! 
 
Prof. Dr. Christoph Schmid, PhD        Prof. Dr. Christine Godt         Dr. Jaap Dijkstra 
Bremen                            Oldenburg   Groningen 
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Informationen zum Studium 

 
Die Hanse Law School 
Die Hanse Law School ist ein internationales rechtswissenschaftliches 
Studienprogramm der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, der Universität 
Bremen und der Rijksuniversiteit Groningen.  
Innovative Lehrmethoden, eine europäische Ausrichtung und international 
vergleichbare Abschlüsse bieten ein zukunftsorientiertes Jura-Studium, das in der 
deutschen Hochschullandschaft bisher einmalig ist.  

Bachelor und Master of Laws (LL.B. und LL.M.) 
Seit dem Wintersemester 2002/03 wird der Bachelorstudiengang „Comparative and 
European Law“ angeboten. Nach einer vierjährigen Studienzeit in Oldenburg und 
Bremen und einem integrierten Auslandsjahr erhalten Studierende den „Bachelor of 
Laws (LL.B.)“.  
Der gemeinsam von den Universitäten Oldenburg, Bremen und Groningen 
angebotene Masterstudiengang „Comparative and European Law“ baut inhaltlich auf 
dem Bachelorstudium auf und führt nach einem Studienjahr sowohl zum deutschen 
als auch niederländischen Universitätsabschluss „Master of Laws (LL.M.)“.  
Unser Bachelor- und Masterabschluss ist berufsqualifizierend. Absolventinnen und 
Absolventen der Hanse Law School sind hervorragend qualifiziert für juristische 
Tätigkeiten in internationalen und europäischen Behörden und Organisationen oder 
international oder grenzüberschreitend tätigen Unternehmen. 
Werden bestimmte Fächer des niederländischen Rechts in Groningen belegt, kann 
mit dem Masterabschluss auch der sog. „Effectus Civilis“, der den Zugang zur 
niederländischen Anwaltsausbildung ermöglicht, erworben werden.  

integriert, international, interdisziplinär, innovativ  
Das Bachelorprogramm zeichnet sich durch ein integriertes Studium des deutschen 
und niederländischen Rechts sowie der für die wirtschaftsrechtliche Praxis besonders 
wichtigen Bereiche des englischen Common Law in EU-rechtlicher Perspektive aus. 
Zu diesem Ansatz gehört auch, dass das Auslandsstudium reibungslos integriert 
wird. Die besondere Empfehlung gilt hierbei unserer Partneruniversität in Groningen, 
die die Studierenden im vierten und fünften Semester besuchen können. Sie können 
sich aber auch für einen anderen Auslandsaufenthalt (dann i.d.R. im fünften und 
sechsten Semester) entscheiden und nach Genf, Sheffield, Madrid, Lund, etc. gehen. 
Studierende werden im ersten Studienjahr mit den Methoden der Rechtsvergleichung 
einschließlich der Rechtsgeschichte, der rechtswissenschaftlichen Arbeitsweise 
sowie den Grundlagen des EU- und Völkerrechts vertraut gemacht. Eine optimale 
Betreuungssituation und die überschaubare Zahl der Studierenden sorgen für einen 
guten Studienstart und ein angenehmes Lernklima.  
Im weiteren Studienverlauf werden die meisten Veranstaltungen speziell für die 
Hanse Law School angeboten, um die rechtsvergleichenden Aspekte auch praktisch 
integrieren zu können. 
Vor diesem Hintergrund erfolgt die Lehre mehrsprachig. Niederländisch wird im 
Intensivprogramm vermittelt; englische Rechtsprache ergänzend zu den bereits für 
die Zulassung nachzuweisenden Kenntnissen trainiert. Der erfolgreiche Abschluss 
des integrierten Auslandsstudiums, das bei besonderem Interesse am Common Law 
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auch an einer britischen Universität absolviert werden kann, sowie der zahlreichen 
englischsprachigen Leistungsnachweise ist dann kein Problem mehr.  
 
Interdisziplinäre Angebote umfassen die verpflichtende fremdsprachliche 
Qualifikation sowie ein Minimum von drei wirtschaftswissenschaftlichen Modulen. 

 
Arbeitsperspektiven und Absolventenverbleib 
Der Bachelorstudiengang dient dem rechtsvergleichend-integriert vermittelten Erwerb 
vertiefter Kenntnisse des deutschen und des niederländischen Rechts sowie der für 
die wirtschaftsrechtliche Praxis besonders relevanten Bereiche des Common Law. 
Die Bezüge zum europäischen Gemeinschaftsrecht und Kenntnisse der 
gesellschaftlichen und der politischen Grundlagen der europäischen Integration 
werden vertieft. Der LL.B. qualifiziert für juristische Tätigkeiten in nationalen, 
internationalen und europäischen Organisationen und Unternehmen. Als qualifizierte 
Sachbearbeiterin oder Sachbearbeiter bieten sich z.B. Arbeitsfelder in den 
wirtschaftsberatenden Berufen, Versicherungen und in Rechtsanwaltskanzleien.  
 
Das Masterstudium dient der Spezialisierung und der Vertiefung der im LL.B. 
Studium erworbenen Kenntnisse. Die Studierenden können sich weiter für die 
rechtswissenschaftliche Forschung und Lehre empfehlen. Mit dem Masterabschluss 
können die Absolventinnen und Absolventen auch Rechtsanwältin oder 
Rechtsanwalt werden, wofür - wie überall in Europa - eine ergänzende praktische 
Ausbildung erforderlich ist. Die dreijährige bezahlte Tätigkeit als „advocaat in 
opleiding“ in den Niederlanden steht allen offen, die den Master mit dem sog. 
Effectus Civilis (Grundlagenfächer des niederländischen Rechts, die im 
Bachelorstudium während des Auslandsjahres angeboten werden) erwerben. Über 
das europäische Niederlassungsrecht (für Deutschland: §§ 2,11 EuRAG) kann auch 
in der Bundesrepublik und in weiteren EU-Staaten die Rechtsanwaltszulassung 
erlangt werden. Die Studierenden erwerben nicht die Befähigung zum Richteramt. 
 
Nach den ersten Abschlussjahrgängen können Aussagen zum Absolventenverbleib 
getroffen werden:  
Von den Bachelorabsolventinnen und –absolventen entscheidet sich der Großteil 
(90 %) für ein aufbauendes (juristisches) Masterprogramm. Dies kann neben 
unserem eigenen Master auch ein renomiertes Programm im Ausland sein, für das 
der Hanse Law School Bachelor qualifiziert, wobei einige Bachelorabsolventinnen 
und –absolventen die Zeit nach ihrem Abschluss und vor einem Masterstudium 
zunächst für Praktika (13 %), Sprachkurse (2 %) oder Traineeprogramme (2 %) 
nutzen. Vereinzelt streben Absolventinnen und Absolventen (2 %) nach dem 
Bachelor das erste juristische Staatsexamen an. 
 
Von den Masterabsolventinnen und –absolventen findet ein Drittel gute 
Einstiegschancen in der Wirtschaft, insbesondere in der Unternehmens-, Wirtschafts- 
und Personalberatung (29 %); 26 % der Absolventinnen und Absolventen 
entscheiden sich für einen Berufseinstieg bei internationalen Organisationen und 
Verbänden. Ein weiteres Drittel (25 %) strebt die Promotion an. Einen Einstieg in die 
Inhouse-Beratung bei Großkanzleien oder die internationale Anwaltsausbildung 
finden 16 % der Masterabsolventinnen und –absolventen.  
75 % der Absolventinnen und –absolventen haben den Schritt in den Beruf im 
direkten Abschluss an ihr Studium oder kurzer Zeit später erfolgreich geschafft. Nur 
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in wenigen Fällen (2 %) erfolgte die Suche über einen längeren Zeitraum als 6 
Monate.  
Einen guten Überblick über die Tätigkeitsfelder unserer Absolventen gibt unsere 
Broschüre mit den Alumni-Profilen. Diese finden Sie unter www.hanse-lsaw-
school.org. Gerne senden wir Ihnen diese auch zu.  

Modul und Leistungspunkt  
Die Hanse Law School-Studiengänge sind modularisiert. Das bedeutet, dass das 
Studium in kleinere, inhaltlich und zeitlich begrenzte Einheiten, die Module, 
gegliedert ist. Im Unterschied zur herkömmlichen deutschen juristischen Ausbildung 
werden alle Module durch studienbegleitende Prüfungen abgeschlossen. 
Leistungspunkte (LP) bemessen dabei den Studienaufwand. Ein Leistungspunkt 
entspricht einem erwarteten studentischen Zeitaufwand von 30 Stunden. Ein volles 
Semester erfordert einen Aufwand von insgesamt 30 LP (37,5 Std/Woche).  
Durch das sich auf jeweils relativ überschaubare Module beziehende 
Prüfungssystem wird zügiges Studieren begünstigt. Ein wesentlicher Bestandteil der 
Prüfungsleistungen kann damit schon während des Studiums erbracht werden und 
entlastet die Endphase des Studiums erheblich. In die Gesamtnote der 
Bachelorprüfung gehen die in den studienbegleitenden Modulprüfungen erzielten 
Noten gemäß ihrer LP-Gewichtung mit 80 % und die Note des 
Bachelorabschlussmoduls mit 20 % ein. Bei der Gesamtnote des Masterabschlusses 
werden die studienbegleitenden Modulprüfungen mit 60 % und die Note des 
Masterabschlussmoduls mit 40 % berücksichtigt.  
Bei einem modularisierten Studienaufbau wird das Studium als ein kohärenter 
Aufbau von Lerneinheiten verstanden. Jede Lerneinheit (z.B. ein Modul, das sich aus 
mind. 2 Lehrveranstaltungen unterschiedlicher Lern- und Lehrformen sowie Zeiten 
des Selbststudiums zusammensetzt) wird durch ein Lernziel (learning outcome), 
beschrieben als ein Gesamtziel an Kompetenzen, Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten, definiert. Allen Lerneinheiten des Studiums werden LP zugewiesen; die 
Anrechnung der Ergebnisse der Leistungsnachweise auf die LL.B. bzw. LL.M. 
Gesamtnote erfolgt in Relation zu den Leistungspunkten.  
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Studienplan Bachelor, Groningen, 4.+ 5. Semester *** 
Sem Lehrveranstaltung Modul SWS LP  

Einführung in das jur. Studium + Rechtsvergleichung Einführung HLS 2 5 
Europäische Rechtsgeschichte  Einführung HLS 2 3 
Privatrecht + Arbeitsgemeinschaft (AG) ZivilR I 6 7 
Persönlichkeits-, Gleichheits-, politische Grundrechte * ÖffR I 2 3 
Wirtschaftsgrundrechte * ÖffR I 2 3 
Niederländisch I Sprachen I 2 6 
Legal Terminology Sprachen I 2 3 

1 

Gesamt 18 30 
Introduction to International and EU law * Foundations of EU Law 3 6 
Kriminologie und Grundlagen des Strafrechts StrafR 4 8 
Staatsorganisationsrecht  ÖffRII 4 5 
Vertragsrecht mit prozessualen Regelungen + AG ZivilR II 6 8 
Niederländisch II  Sprachen II 2 3 

2 

Gesamt 19 30 
Judicial Protection and Fundamental Freedoms  Foundations of EU Law 2 5 
Verfassungsrechtl. Bezüge zum Völker- u. EuropR ÖffR II 2 4 
Sachenrecht mit prozessualen Regelungen ZivilR III 2 3 
Haftungs- und SchadensR mit prozessualen Bezügen  ZivilR III 2 3 
Strafrecht und Strafprozessrecht StrafR  2 3 
Wirtschaftswissenschaften bzw. Politik (var.) Wahlpflicht WiWi oder Politik   4 6 
Sprachkurs Niederländisch III (Fachsprache) * Sprachen II 2 3 
Sprachkurs Vorbereitung Niederlande Sprachen II 2 3 

3 

Gesamt 18 30 
Burgerlijk Recht 1+ werkgroup (wg) ausländ. bürgerliches Recht 2+2 8 
Burgerlijk Procesrecht 1  ausländ. ZivilprozessR 4 6 
Strafrecht 1 + wg ausländ. Materielles StrafR 2+2 7 
Bestuursrecht 1 + wg ausländ. VerwaltungsR 2+2 5 
Bestuursrecht 3 + wg ausländ. VerwaltungsR. 2+2 4 

4*** 

Gesamt 20 30 
Burgerlijk Recht 2 + wg ausländ. bürgerliches Recht 2+2 9 
Burgerlijk Recht 3  ausländ. Haftungs- SchadensR 2 7 
Strafrecht 2 + wg ausländ. prozessuales StrafR  2+2 7 
Strafrecht 3 + wg ausländ. StrafR (vertiefend)  2+2 6 
Law in Europe tutorial (HLS Deutschland) ausländ. Haftungs- SchadensR var. 1 

5*** 

Gesamt 14 30 
Verwaltungsrecht  ÖffR III 2 3 
Verwaltungsprozessrecht  ÖffR III 2 3 
Internal Market Law Harmonisation a. Competit. Law * Substantive + procedural EU-Law  2 4 
Moot Court * Substantive + procedural EU Law 2 3 
Handels- und Gesellschaftsrecht * WirtschaftsR 2 4 
Kapitalgesellschaftsrecht * WirtschaftsR I 2 3 
Grundlagen des Arbeitsrechts * Arbeitsrecht 3 4 
Wirtschaftswissenschaften bzw. Politik (var.) Wahlpflicht WiWi oder Politik  4 6 

6 

Gesamt 19 30 
Praktikum (14 Wochen) **  Praktikum  18 
Bachelor-Arbeit (8 Wochen) ** Bachelorabschluss  12 

7 

Gesamt 14 30 
Besonderes Verwaltungsrecht  ÖffR IV 2 3 
Völkerrecht  ÖffR IV 2 6 
Zivilprozessrecht  ZivilR IV 2 3 
Internationales Privatrecht ZivilR IV 2 3 
Internationales und EU Arbeitsrecht * Arbeitsrecht 2 6 
Wirtschaftswissenschaften bzw. Politik (var.)  Wahlpflicht WiWi oder Politik  4 6 
Kolloquium/Verteidigung ** Bachelorabschluss 1 3 

8 

Gesamt 15 30 

Gesamt LL.B.-Studium 240 
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Alternativ: Bachelor-Auslandsstudium 5.+ 6. Semester *** 
Sem Lehrveranstaltung Modul SWS LP  

Einführung in das jur. Studium + Rechtsvergleichung Einführung HLS 2 5 
Europäische Rechtsgeschichte  Einführung HLS 2 3 
Privatrecht + Arbeitsgemeinschaft (AG) ZivilR I 6 7 
Persönlichkeits-, Gleichheits- ,politische Grundrechte * ÖffR I 2 3 
Wirtschaftsgrundrechte * ÖffR I 2 3 
Niederländisch I Sprachen I 2 6 
Legal Terminology Sprachen I 2 3 

1 

Gesamt 18 30 
Introduction to International and EU law * Foundations of EU Law 3 6 
Kriminologie und Grundlagen des Strafrechts StrafR 4 8 
Staatsorganisationsrecht  ÖffRII 4 5 
Vertragsrecht mit prozessualen Regelungen + AG ZivilR II 6 8 
Niederländisch II  Sprachen II 2 3 

2 

Gesamt 19 30 
Judicial Protection and Fundamental Freedoms * Foundations of EU Law 2 5 
Verfassungsrechtl. Bezüge zum Völker- u. Europarecht ÖffR II 2 4 
Sachenrecht mit prozessualen Regelungen ZivilR III 2 3 
Haftungs- und SchadensR mit prozessualen Bezügen  ZivilR III 2 3 
Strafrecht und Strafprozessrecht StrafR  2 3 
Wirtschaftswissenschaften bzw. Politik (var.) Wahlpflicht WiWi oder Politik  4 6 
Sprachkurs Niederländisch III (Fachsprache) * Sprachen II 2 3 
Sprachkurs Vorbereitung Auslandsstudium Sprachen II 2 3 

3 

Gesamt 18 30 
Verwaltungsrecht  ÖffR III 2 3 
Verwaltungsprozessrecht  ÖffR III 2 3 
Internal Market Law Harmonisation a. Competit. Law * Substantive + procedural EU-Law  2 4 
Moot Court * Substantive + procedural EU Law 2 3 
Handels- und Gesellschaftsrecht * WirtschaftsR 2 4 
Kapitalgesellschaftsrecht * WirtschaftsR I 2 3 
Grundlagen des Arbeitsrechts * Arbeitsrecht 3 4 
Kommunikation u. Präsentation bzw. Politik (var.)  Pflicht WiWi oder Wahlpflicht Politik  4 6 

4 

Gesamt 20 30 
ausländ. Staatsorganisationsrecht ausländ. StaatsorganisationsR var. var. 
ausländ. Verwaltungsrecht ausländ. VerwaltungsR var. var. 
ausländ. Personen-, Schuld- u. SachenR (Grundzüge) ausländ. bürgerliches Recht  var. var. 
ausländ. ZivilprozessR ausländ. ZivilprozessR var. var. 
ausländ. Haftungs- und Schadensrecht ausländ. Haftungs- u. SchadensR var. var. 

5*** 

Gesamt var. 30 
ausländ. Wirtschaftsrecht  ausländ. WirtschaftsR  var. var. 
ausländ. GesellschaftsR ausländ. GesellschaftsR var. var. 
ausländ. materielles StrafR ausländ. materielles StrafR var. var. 
ausländ. StrafrechtprozessR ausländ. StrafrechtprozessR var. var. 
ausländ. Straf- und StrafprozessR (aufbauend) ausländ. Straf- und StrafprozessR  var. var. 

6*** 

Gesamt var. 30 
Praktikum (14 Wochen) ** Praktikum  18 
Bachelor-Arbeit (8 Wochen) ** Bachelorabschluss  12 

7 

Gesamt 14 30 
Besonderes Verwaltungsrecht  ÖffR IV 2 3 
Völkerrecht  ÖffR IV 2 6 
Zivilprozessrecht  ZivilR IV 2 3 
Internationales Privatrecht ZivilR IV 2 3 
Internationales und EU Arbeitsrecht * Arbeitsrecht 2 6 
Wirtschaftswissenschaften bzw. Politik (var.) Wahlpflicht WiWi oder Politik  4 6 
Kolloquium/Verteidigung ** Bachelorabschluss 1 3 

8 

Gesamt 15 30 

Gesamt LL.B.-Studium 240 
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Studienplan Master in Kooperation mit Groningen*** 
Sem. Module:  SWS LP 

Pflichtmodule: 

Company Law (Comparative and European) 2 6 
International Contract Law 2 6 
EC Competition Law 2 6 
Seminar „Legal Skills-Law in Europe 2 6 

ggf. 1 Wahlpflichtfachmodul aus: 

Goederenrecht 2 6 
Overheid en privaatrecht 2 6 
Verbintenissenrecht 2 6 
Overheidsaansprakelijkheid 2 6 
Insolventierecht 2 6 

1*** 

Gesamt 10 30 

2 bis 3 Wahlpflichtmodule aus: 

Europäische und internationale Strafverfolgung 2 6 
Labour,Commerce and Competition in the EU Legal Order* 2 6 
Transnational Relations and Law - International Economic and  
Commercial Law - Regulation by non-state actors * 2 6 

Regieren und Verwalten im Informationszeitalter 
(E-governance) / Public Management * 2 6 

Demokratie, Menschenrechte, Grundfreiheiten – national, europäisch, international 2 6 
Umwelt, Technik, Wirtschaft – national, europäisch, international 2 6 
Geistiges Eigentum * 2 6 
EG Verbraucherrecht 2 6 

verpflichtend: 

Master-Kolloquium ** 2 1 
Master-Thesis ** 15 
Master-Disputation ** 

 
2 

2  

Gesamt 6 30 

Gesamt MA-Studium 60 

 
 
* Kurse finden an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg statt. 
** Kurse bzw. Leistungen im Wechsel bzw. nach Wahl der Studierenden. 
*** Semester finden in Groningen bzw. im Ausland statt. 
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Bewerbung, Auswahl und Einschreibung 
 
Die Studiengänge der Hanse Law School sind in Deutschland auf eine 
Jahrgangsstärke von 35 Studierenden ausgelegt. Sie können sich zum 
Wintersemester 2010/2011 vom 2. Juni - 15. Juli 2010 online bewerben. 
Informationen finden Sie unter www.hanse-law-school.org oder auf den Seiten des 
Immatrikulationsamtes der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, welche das 
Bewerbungs- und Auswahlverfahren für den gemeinsamen Studiengang durchführt 
(www.uni-oldenburg.de/studium). Nach Erhalt des Zulassungsbescheids haben 
Bewerberinnen und Bewerber die Wahl, ob sie sich in Oldenburg oder Bremen 
einschreiben. Sie haben mit ihrer Studentenbescheinigung gleichberechtigten 
Zugang zu allen Einrichtungen beider Universitäten. In Niedersachsen wurden zum 
Wintersemester 2006/07 Studienbeiträge eingeführt.  
 
Nicht online bewerben können sich EU- und internationale BewerberInnen. Die 
Bewerbung erfolgt über uni-assist e.V.  
 
Für die Platzvergabe im Bachelorstudium sind Wartezeit und Notendurchschnitt der 
Hochschulzugangsberechtigung (Abitur) mitentscheidend. Daneben wird ungefähr 
die Hälfte der Studienplätze nach einem persönlichen Auswahlgespräch (i.d.R. 
Anfang August) vergeben. Das Gespräch soll zeigen, ob die Bewerberin oder der 
Bewerber für den Bachelorstudiengang „Comparative and European Law“ befähigt 
und für juristische Tätigkeiten mit internationalem und europäischen Profil 
aufgeschlossen ist. Es ist ein Einzelgespräch und dauert i.d.R. 30 Minuten. 
Bewerberinnen und Bewerber erhalten mit der Einladung zwei Wochen vor dem 
Gespräch weitere Informationen. 

Zugangsvoraussetzungen für den Bachelorstudiengang 
- Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung, 
- Nachweis über englische Sprachkenntnisse auf C1-Niveau des Gemeinsamen 

Referenzrahmens des Europarats (CEF), z.B. Test of English as a Foreign 
Language (TOEFL) mit einem Minimum von 79 Punkten (Internet based Test) 
bzw. eine gleichwertige Sprachprüfung, insbesondere die IELTS-
Sprachprüfung des British Council Band 6.  

Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang 
- Hochschulabschluss eines grundständigen juristischen Studiums mit einer 

Gesamtnote von mindestens 2,5. Bei einer Gesamtnote von mindestens 3,0 
kann die besondere fachliche Eignung in Form einer mündlichen 
Einzelprüfung, die in der Regel 30 Minuten dauert, nachgewiesen werden. 

- Studienschwerpunkte auf den Gebieten der Rechtsvergleichung vorzugsweise 
des deutschen, niederländischen und englischen Rechts, des EU- und des 
Völkerrechts  

- Fundierte englische und niederländische Sprachkenntnisse, letztere können 
durch einen erfolgreichen Sprachtest der Universität Bremen oder der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg spätestens bis zum Termin der 
mündlichen Masterprüfung nachzuweisen.  
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Stundenpläne für das Sommersemester 2010 
 

Pfichtveranstaltungen des 2. Bachelorsemesters 

 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

8-10 

Vertragsrecht I  
(1 SAK) 
Bartels 

HB, GW 1 HS 
H0070 

    

10-12  

Staatsorganisations-
recht 
Hase 

HB, GW1 HS1000 

AG zu Vertragsrecht 
mit prozessualen 

Regelungen 
N.N. 

HB 

Niederländisch II 
Parvaee-Bos 

HB, GW2 FZHB 
(A4290) 

 

12-14 
  

Vertragsrecht I  
(1 SAK) 
Bartels 

HB GW 1 HS H0070 

Staatsorganisations-
recht 
Hase 

HB, GW1 HS1000 

Kriminologie und 
Grundlagen des 

Strafrechts 
Sotiriadis 

HB, GW1 HS1000 

 

14-16  

Kriminologie und 
Grundlagen des 

Strafrechts 
Sotiriadis 

HB, GW1 HS1000 

  

16-18 

14-17 Uhr 
Introduction to 

International and 
EU Law 

Godt,Bick 
OL 

Rechtsvergleichende 
und internationale 

Aspekte zu 
Vertragsrecht I 

Colombi Ciacchi 
HB, GW1 HS1000 

   

 
 

Pflichtveranstaltungen des 4. Bachelorsemesters (6.  Semesters wg. Ausland) 

 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

8-10     
Kapitalgesellschafts-recht 

Bienert 
OL, A 14 1-103 

10-12  
Verwaltungsrecht 

Heuer, Bick 
OL, A 05 1-159 

Internal Market Law 
Harmonisation and 
Competition Law 

Godt 
OL, A 13 0-27 

  

12-14  

Verwaltungs-
prozessrecht 
Heuer, Bick 

OL, A 05 0-055 

Alt. Grundlagen des  
Arbeitsrechts 

Brors  
OL, A14 1-101 

 

14-16 

Optional: 
International Public 

Law  
Franzius 

HB, GW 1 B 1210 

   

16-18   

18-20  

17-19 Uhr 
Moot Court 

Joswig 
OL, A 04 4-411 
13.4.; 27.4.; 4.5. 

Handels- und 
Gesellschaftsrecht 

Seifert  
OL, A 05 1-159 

16-19 Uhr 
Grundlagen des  

Arbeitsrechts 
Brors 

OL, A 05 0-055 

Moot Court 
11.6. 12-18 Uhr 
18.6. 12-18 Uhr 
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Pflichtveranstaltungen des 8. Bachelorsemesters 

 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

8-10      

10-12  

Besonderes 
Verwaltungsrecht 

Franzius 
HB, GW 1 B2130 

   

12-14     

14-16    
Int. Und EU Arbeitsrecht 

Brors 
OL, A 05 0-055 

16-18 
Zivilprozessrecht 

Arenhövel 
HB, NW1 H1H0020 

   

18-20   

Internationales 
Privatrecht 

Colombi Ciacchi 
HB, GW 1 C1070 

 

Bachelorkolloquium  

 

 

Wahlpflichtveranstaltungen des 2. Mastersemesters ( Auszug) 

 

Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

8-10      

10-12   

European 
Economics Politics 

M: Labour-
Commerce-
Competition  

Chege 

Intellectual Property 
M: Geistiges Eigentum 

Godt 
OL, A 11 0-018 

 

12-14    

European External Policy  
M: Labour-Commerce-

Competition 
Bick 
OL 

14-16    

Knowledge Transfer 
Regimes in International 

Relations 
Godt 
OL 

16-18     

Masterkolloquium 
OL, A 01 0-005 
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Kursbeschreibungen 

2. Semester – Bachelor  

Introduction to International and EU Law 
(Prof. Dr. Christine Godt; Christina Bick, LL.M.) 
3 SWS, 6 LP Kurssprache Englisch 
 

Course Overview: This is the first course of the module “Foundations of EU law”. It 
covers fundamental principles of international law, the history of the European Union 
from the Treaties of Rom to Lisbon; institutions & policy areas of the EU, and – by 
way of an overview - fundamental freedoms as building bocks of the Single Market. 
The course´s impetus is on understanding the specialities of the European Union 
with regard to principles, legal integration through the “Community method” and its 
specific emerging forms of democratic legitimacy.  
Scills: Students will be enabled to critically assess the history and development of 
the EU, the Community method and issues of democtratic legitimacy of the EU, to 
apply the fundamental freedoms in practice, to analyse the extent of legal remedies 
provided in Community Law and relate these to the enforcement of EU law as well 
as protection against unlawful EU acts. 
Literature: Steiner, Josephine/Woods, Lorna, Textbook on EC law, 10 ed. 2009; 
Horspool, Margot, European Union Law, Oxfort Univ Press, 5 ed., 2008; Barnard, 
Catherine The Substantive Law of the EU, The Four Freedoms 2004; Craig, Paul/de 
Búrca, Grainne EU law: Text, Cases and Materials, 4 ed. 2008; Weatherill, Stephen, 
Cases and Materials on EU Law, 8 ed. 2007; Hartley, Trevor, The Foundations of 
European Community Law, 6 ed. 2007. 
Assessment: oral exam. 

 

Kriminologie und Grundlagen des Strafrechts 
(Dr. Georgios Sotiriadis) 
4 SWS, 8 LP Kurssprache Englisch 

Course overview: This class serves as a beginning of the study of Criminal Law and 
Criminology. The connection is provided by „crime“. This phenomenon can only be 
grasped in an interdisciplinary way. The Criminal Justice System is presented in its 
social context. 
Topics: 1. Law and other forms of social control, 2. Principles of Criminal Law and 
the structure of the penal system, 3. Crime as deviant behaviour - an overview, 4. 
Dark figures and the selection of cases, 5. Theoretical approaches to crime, 6. 
Sanctions and their effects.  
The initial Hanse Law School course in German Criminal Statute Law 
(Strafgesetzbuch) comprises basics in substantial criminal law, in criminal law theory 
and methodology and in comparative criminal law. In an exemplary case work 
approach central segments of the Special Part (Besonderer Teil) of the German 
Criminal Code, will be taught. This especially concerns statutes about 
murder/manslaughter and bodily injury. In this context central legal principles of the 
General Part (Allgemeiner Teil) of the criminal code will be discussed. Both parts will 
be analysed as to their functionality for and interaction with procedural law 
(Strafprozessordnung) and the hidden codes of law enforcement practice. In 
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accompanying working groups and joint seminars with the Hanse Law School 
Groningen there will be a possibility to compare basic criminal law philosophy and 
structures of German, Dutch and Common Law.  
Literature: will be issued at the beginning of the semester. 
Assessment: presentation with paper. 

Staatsorganisationsrecht 
(Prof. Dr. Friedhelm Hase) 
4 SWS, 5 LP 

Allgemeine Beschreibung/Ausbildungsziel: Die Veranstaltung ist für Studierende des 
2. Semesters (C&E Law/HLS/LL.B. u. LL.M.) vorgesehen und soll die Grundzüge 
des deutschen Staatsorganisationsrechts auch aus rechtsvergleichender 
Perspektive und unter Einbezug des europarechtlichen Rahmens behandeln. Am 
Anfang stehen der Überblick über die Materie, die Klärung von Grundbegriffen und 
die Besprechung von Literatur und Quellenmaterial. Dem folgen thematisch 
geordnete Lerneinheiten zur Formation der Staatsorgane durch Wahlen, zu den 
einzelnen Staatsorganen (Bundestag, Bundesregierung, Bundesrat, 
Bundespräsident) und ihrem Verhältnis zueinander, zu den drei Staatsgewalten 
(Gesetzgebung, Verwaltung, Rechtsprechung), den Grundzügen der 
Finanzverfassung und den Sonderregelungen für Notstandssituationen. Erst danach 
weitet sich der Blick auf die Fundamentalprinzipien des Staates (Demokratie-, 
Rechtsstaats-, Bundesstaats-, Sozialstaatsprinzip), die Einbindung Deutschlands in 
die Staatengemeinschaft und die Beständigkeit der Verfassung. Methodisch 
wechseln sich wissensvermittelnde Teile und Fallbeispiele ab. Ausländische 
Rechtsordnungen werden in ausgewählter Form, insbesondere zur Kontrastierung, 
intensiv herangezogen. 
Literatur: E. Stein/G. Frank, Staatsrecht (19. A. 2004); J. Ipsen, Staatsrecht I (18. A. 
2006). 
Leistungsnachweis: Klausur.  

Vertragsrecht mit prozessualen Regelungen / Contrac t Law and 
Procedure + Arbeitsgemeinschaft 
(PD. Dr. Klaus Bartels) 
6 SWS, 8 LP / Kurssprache Englisch, Deutsch 

Allgemeine Beschreibung/Ausbildungsziel: Dieser Kurs soll die Grundregeln des 
Vertragsrechts vor dem Hintergrund der Europäischen Harmonisierung im Bereich 
des Zivilrechts vermitteln. Auf die wesentlichen Aspekte des common law-
Vertragsrechts wird kontinuierlich Bezug genommen. Die Vorarbeiten zu einem 
Europäischen Zivilgesetzbuch – z.B. den Entwurf eines Gemeinsamen 
Referenzrahmens (DCFR) - und das EG-Privatrecht bilden die Grundlage für die 
Betrachtung nationaler Regeln. 
Im Vordergrund steht der Kaufvertrag als Haupttyp eines Sachleistungsvertrags. 
Arzt- und Anwaltsvertrag werden als Repräsentanten selbständiger Dienstverträge 
behandelt. Nach dem Vertragsschluss, der im vorausgegangenen Semester 
behandelt worden ist, stehen nunmehr die vertraglichen Leistungspflichten im 
Vordergrund. Die vertragstypischen Leistungspflichten beider Vertragsparteien und 
ihre Erfüllungsmodalitäten werden behandelt. Die Darstellung der 
Vertragsverletzung und ihrer Sanktionen – Gewährleistungsrechte und 
Schadensersatz – einschließlich der Verjährung nimmt großen Raum ein.In der 
Veranstaltung wird rechtsvergleichend gearbeitet. Wo bereits eine EG-rechtliche 
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Harmonisierung erfolgt ist, werden deren Zustandekommen und Unterschiede der 
Umsetzung in den einzelnen EG-Mitgliedstaaten in den Blick genommen. 
Lehrinhalte: 1. Recht der Leistungsstörungen, 2. Kaufvertrag (Haupt- und 
Nebenleistungspflichten, Sachmangel und Rechtsmangel, Rechtsbehelfe des 
Käufers, Schadensersatz und Verjährung, Abgrenzung von Kaufrecht und 
Deliktsrecht, 3. Werkvertrag, 4. Mietvertrag, 5. Selbständiger Dienstleistungsvertrag 
(Arztvertrag, Anwaltsvertrag), 6. Verbraucherkredit und Bürgschaft. 
Literatur: Beale/Hartkamp, Cases, Materials and Text on Contract Law, Oxford 2001; 
Schmidt/Brüggemeier, Zivilrechtlicher Grundkurs, 7. Aufl. 2006. Spezialliteratur zu 
den einzelnen Einheiten, insbesondere aktuelle Aufsatzliteratur, wird noch bekannt 
gegeben. 
Leistungsnachweis: Fallklausur 

 

Niederländisch II 
(Ingrid Parvaee-Bos) 
2 SWS, 3 LP Kurssprache Niederländisch 

Allgemeine Beschreibung/Ausbildungsziel:Der Kurs soll die die Sprachfertigkeit der 
Studierenden schulen. Das zügige Erlernen der niederländischen Sprache soll 
fortgesetzt werden. Erlangung weiterer Sprach- und Lesekompetenz im 
Niederländischen. Vorbereitung für den Kurs Fachsprache (vaktaal). 
Leistungsnachweis: Klausur. 
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4./6. Semester – Bachelor  

Internal Market Law Harmonisation and Competition L aw 
(Prof. Dr. Christine Godt) 
2 SWS, 3 LP Kurssprache Englisch 

Course Overview: This course is part of the module “Substantive and procedural 
EU-Law”. Building on the module “Foundations of EU Law”, this course covers 
harmonisation policies of the EU, using several policy areas as examples. 
Competition law and policy will be covered in more depth serving as an elaborate 
example.  
Skills: Students will be enabled to read and analyse secondary (directives and 
regulations) and tertiary law (communications, notices, decisions). They will 
understand Community legal policies, the various legal processes of law making, 
and decisions. At the end, the interrelation of positive and negative integration will 
become lucid. Students will be able to critically access legislative projects at 
Community level. Students will be able to analyse cases under Community 
competition policy from an economic and legal perspective, including the 
competence to apply the procedural law of the ECJ in a clinical setting, and to relate 
a problem of substantive EU law in an adversial discussion modelled upon 
proceedings before the ECJ.  
Literature: EU-law specialised literature (e.g. commentaries), edited volumes i.a. P. 
J. G. Kapteyn (ed.), The law of the European Union and the European Communities, 
Alphen aan den Rijn, Kluwer Law Int, 2008. 
Assessment: a written paper followed by an oral presentation. 

Verwaltungs- und Verwaltungsprozessrecht  
(Prof. Hans-Hermann Heuer, Christina Bick, LL.M.) 
4 SWS, 6 LP 

Allgemeine Beschreibung/Ausbildungsziel: Die erste Lehrveranstaltung des Moduls 
„Allgemeines Verwaltungsrecht“ behandelt die öffentliche Verwaltung und ihre 
rechtliche Kontrolle. Die Themen im Einzelnen: Funktionen und Strukturen der 
Verwaltung in historischer Perspektive; Verwaltungsrechtliche Grundzüge im 
Vergleich BRD und Niederlande; Verwaltungsrecht und Zivilrecht; Rechtsprinzipien 
des Verwaltungshandelns; Grundbegriffe, insbes. des subjektiven öffentlichen 
Rechts; einfache und förmliche Verwaltungsverfahren; der Verwaltungsakt und seine 
Aufhebung; der verwaltungsrechtliche Vertrag; außervertragliche 
Rechtsbeziehungen; privatrechtliches Verwaltungshandeln; Rechtsverordnung und 
Verwaltungsvorschriften; Verwaltungsvollstreckung; Recht staatlicher 
Ersatzleistungen; nationale Verwaltung im europäischen Mehrebenensystem. 
Die zweite Veranstaltung, die mit dem ersten eng verzahnt ist, behandelt das 
Verwaltungsprozessrecht. Themen sind die Entstehung und Aufbau der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit im Vergleich, Widerspruchsverfahren, 
Erkenntnisverfahren, Rechtsmittelverfahren, Vorlageverfahren zum EuGH sowie der 
Rechtsschutz gegen Handlungen der EG-Organe. Das Modul dient darüber hinaus 
der Einübung der Gutachtentechnik. 
Besonderes Gewicht auf die Unterschiede des kontinentalen Rechts und des 
Common Law sowie auf Privatisierungstendenzen und auf die Einbindung der 
nationalen Verwaltung in die umfassendere Gemeinschaftsstruktur gelegt. 
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Ziel des Kurses: die Studierenden sollen mit den wichtigsten Stationen und 
Verfahrensweisen des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens vertraut gemacht 
werden. Gegenstände der LV werden sein: Entwicklung, Aufbau und Funktion der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit im Vergleich mit ausgewählten anderen Staaten, 
internationale Gerichtsbarkeit insbesondere bei transnationalen Verwaltungsakten, 
Begriff der öffentlichrechtlichen Streitigkeit,  Klagebefugnis, Klagearten, Beteiligte im 
Verfahren, Verfahrensmaximen, Beweisverfahren, Ablauf der mündlichen 
Verhandlung, Urteil, Vergleich, Erledigung und andere Formen der 
Verfahrensbeendigung, Berufung, Revision, Kosten.  
Desweiteren sollen an ausgewählten Bereichen Unterschiede der ordnenden, 
planenden und leistenden Verwaltung deutlich gemacht werden. In jüngere 
Reformen des verwaltungsrechtlichen Instrumentariums sollen die Studierenden 
eingeführt werden.  
Literatur: F. Hufen, Verwaltungsprozessrecht, 6. A. 2005; W.-R. Schenke, 
Verwaltungsprozeßrecht, 10. A. 2006; H.A. Wolff/ A. Decker, VwGO/ VwVfG, 
Studienkommentar, 2005. 
Leistungsnachweis: Referate.  
 

International Public Law 
(Prof. Dr. Andreas Fischer-Lescarno) 
2 SWS, 3 LP 

Allgemeine Beschreibung: Jeder Zivilrechtsfall mit Auslandsberührung wirft die 
Frage auf, welche nationalen Rechtsnormen oder auch internationale 
Übereinkommen zur Lösung des Falls heranzuziehen sind. Mit der Frage nach der 
anwendbaren Rechtsordnung befasst sich das Internationale Privatrecht, auch 
Kollisionsrecht genannt. Das IPR gewinnt in der Praxis der Gerichte wie der 
Anwaltschaft ständig an Bedeutung. Dies hängt insbesondere mit zwei Phänomenen 
zusammen: der Europäisierung und Globalisierung des Wirtschaftens und der 
weltweiten Migration. Als Stichworte seine grenzüberschreitende Handels-, aber 
auch Privatkäufe und gemischt-nationale Ehen genannt. 
Der Kurs behandelt sowohl das "klassische" IPR mit seinen allgemeinen Lehren, 
seinen speziellen Anknüpfungsregeln und einigen völkerrechtlichen Übereinkommen 
als auch dessen aktuelle teilweise Überformung durch das EG-Recht, das mit einem 
binnenmarktbezogenen Ansatz neue Wege beschreitet. Der Schwerpunkt liegt auf 
dem Internationalen Vertrags-, Delikts- und Sachenrecht, hinzu kommt das 
Internationale Gesellschaftsrecht. Das Internationale Familien- und Erbrecht wird in 
Grundzügen vermittelt. 
Literatur: Koch/Magnus/Winkler von Mohrenfels, IPR und Rechtsvergleichung (3. 
Aufl. 2004). Weitere Lehrbücher: Kropholler, Internationales Privatrecht (5.  Aufl. 
2004); von Hoffmann/Thorn (8. Aufl. 2005); Brödermann/Rosengarten, IPR/IZVR (3. 
Aufl. 2004). 
Leistungsnachweis: Referate. 

Handels- und Gesellschaftsrecht 
(Ass. jur. Bernd Seifert) 
2 SWS, 4 LP 

Allgemeine Beschreibung/Ausbildungsziel: Der Kurs gibt eine eine Einführung in das 
Handels- und Gesellschaftsrecht. Der Kurs richtet sich an Studentinnen und 
Studenten, die bereits Grundkenntnisse im Zivilrecht sowie in der Falllösung in Form 
eines Gutachtens erworben haben. Thematisch umfasst die Veranstaltung den 
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Begriff des Kaufmannes und den Anwendungsbereich des Handelsrechts, das 
Handelsregister- und Firmenrecht, die kaufmännischen Hilfspersonen, die 
Besonderheiten bei Handelsgeschäften, besondere handelsrechtliche Vertragstypen 
sowie einen Überblick über das Recht der oHG, der KG und weiterer 
Gesellschaftsformen. Daneben soll die Fähigkeit der Studenten und Studentinnen 
das Erlernte in Diskussionen und Falllösung umzusetzen erlernt bzw. vertieft 
werden. 
Literatur: Canaris, Handelsrecht; Kindler, Handels- und Gesellschaftsrecht; 
Jasmer/Ramm/Stöterau, Handels- und Gesellschaftsrecht; Karsten Schmidt, 
Gesellschaftsrecht. 
Leistungsnachweis: Klausur. 
 

Grundlagen des Arbeitsrechts 
(Prof. Dr. Christiane Brors) 
3 SWS, 4 LP 

Allgemeine Beschreibung/Ausbildungsziel: In der Veranstaltung werden die 
Grundlagen des Individualarbeitsrechts ausgehend vom Bürgerlichen Recht 
vermittelt. Über die Vertragsanbahnung, den Vertragsabschluss, die 
arbeitsrechtlichen Pflichten und Besonderheiten der Haftung bis zur Beendigung des 
Arbeitsvertrags werden Problemstellungen anhand der aktuellen höchstrichterlichen 
Rechtsprechung erörtert und in den, das nationale Recht direkt beeinflussenden, 
europäischen Zusammenhang gestellt. Die Studierenden lernen sowohl 
arbeitsrechtliche Fälle in Form eines Gutachtens zu lösen wie auch praktische 
Anwendungsfragen zu beantworten.  
Literatur: wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekanntgegeben.  
Leistungsnachweis: Klausur. 
 

Kaptialgesellschaftsrecht 
(Ass. Jur. Jens Bienert)  
2 SWS, 3 LP 

Allgemeine Beschreibung/Ausbildungsziel: Die Lehrveranstaltung vermittelt die 
Grundlagen des Rechts der deutschen Kapitalgesellschaften, von der 
Gesellschaftsgründung über die einzelnen Organe der Gesellschaft und ihre 
Befugnisse bis hin zur Auflösung und Liquidation. Behandelt werden vor Allem die 
GmbH, die AG, KGaA, aber auch die SE sowie gesellschaftsrechtliche Mischformen 
wie die Kapitalgesellschaft & Co. KG einschließlich rechtsvergleichender Hinweise 
auf ausländische Rechtsformen. Besonderes Augenmerk wird auf die vielfältigen 
europarechtlichen Impulse gelegt, da das Kapitalgesellschaftsrecht in besonderem 
Maße durch EU-Rechtsvorschriften geprägt ist. 
Literatur: wird zu Beginn der Lehrveranstaltung bekanntgegeben.  
Leistungsnachweis: Klausur. 
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Moot Court European Law  
(Prof. Dr. Christine Godt; Dr. Ivo Joswig) 
2 SWS. 3 LP 
 
Course Overview: This moot is designed to give students the opportunity of 
preparing and presenting a case before the European Court of Justice. Thesubject 
matter will be based on up-to date issues in EU law. The objective is to expose 
students to European law in practice and give them an insight into how to prepare a 
formal court case.  
Three preparatory sessions will be used to introduce into the workings of a 
mootcourt and in such matters of ECJ procedural law as are necessary to present a 
successful case. The two final sessions will be used to run a moot court competition 
(and the international Hanse Law School winners will of course gain a real prize!) 
Students will use the remaining time to work in teams on case preparation; thus 
teamwork is essential for success in this course. Preparatory meetings are on 
Wednesday, 21. April, 5. May and 19. May from 4 to 6 pm in A04, 4-411  (conducted 
by Ivo Joswig, a judge at Oldenburg, who is the one heading this course), the final 
rounds are on Friday 11. and 19. June, 12 – 4 pm (if necessary longer), in 
Oldenburg, rooms will be announced, before a fictional ECJ / CFI. 
 
 

8. Semester – Bachelor  

Kurs 25 Internationales und EU-Arbeitsrecht 
(Prof. Dr. Christiane Brors) 
2 SWS, 4 LP 

Allgemeine Beschreibung/ Ausbildungsziel: In der Veranstaltung werden zwei 
Regulierungsebenen des Arbeitsrechts von höchst unterschiedlicher Relevanz für die 
Praxis behandelt. Gemeinsam ist beiden der Ansatz, dass auf das nationale Recht 
durch übergeordnete (internationale bzw. supranationale) Regeln vereinheitlichend 
Einfluss genommen werden soll. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf dem 
europäischen Arbeitsrecht. Zunächst werden die grundlegenden Normen vorgestellt. 
Dann wird anhand bestimmter Fallgestaltungen gezeigt, in welcher Weise das 
Europäische Arbeitsrecht direkten Einflussauf die nationale Rechtsprechung und 
Gesetzgebung hat. Im Bereich des Internationalen Arbeitsrechts wird die 
Institutionalisierung auf unterschiedlichen Ebenen (UN, ILO, Europarat) thematisiert. 
Exemplarisch werden einzelne Normen der ILO sowie der Europäischen 
Sozialcharta behandelt.  
Leistungsnachweis: Hausarbeit. 
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Lehrende im Sommersemester 2010 
 
·  PD Dr. Klaus Bartels, klaus.bartels@uni-mainz.de 
·  Ass. Jur. Jens Bienert, (0441) 798-4132, jens.bienert@uni-oldenburg.de 
·  Prof. Dr. Christiane Brors, (0441) 798-4144,  christiane.brors@uni-oldenburg.de 
·  Dr. Dr. Dott. Aurelia Colombi Ciacchi (LL.M.), 
·  Christina Bick, LL.M., (0441) 798-4786, c.bick@uni-oldenburg.de 
·  Victoria Chege, LL.M.,(0441) 798-4197, victoria.chege@uni-oldenburg.de 
·  Prof. Dr. Andreas Fischer-Lescano, (0421) 218-3213, fischer-lescano@zerp.uni-

bremen.de  
·  Prof. Dr. Claudio Franzius, (0421) 218-66205, franzius@uni-bremen.de 
·  Prof. Dr. Christine Godt, (0441) 798-4154, christine.godt@uni-oldenburg.de 
·  Prof. Dr. Friedhelm Hase, (0421) 218-66010, fhase@uni-bremen.de 
·  Prof. Hans-Hermann Heuer, (0441) 798-4557; hans.hermann.heuer@uni-

oldenburg.de 
·  Dr. Ivo Joswig, (0441) 220-3476, ivo.joswig@ag-ol.niedersachsen.de 
·  Ass. Jur. Bernd Seifert, (0441) 2220-365, bernd.seifert@oldenburg.ihk.de 
·  Dr. Georgios Sotiriadis, (0421) 218-66156, georgios.sotiriadis@uni-bremen.de 
·  Prof. Dr. Gerd Winter, (0421) 218-2840, gwinter@uni-bremen.de 
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PD Dr. Klaus Bartels , Universität Bremen 
Studium der Rechtswissenschaften an der Universität in Freiburg, 1988 Erste 
juristische Staatsprüfung in Freiburg, 1992 Zweite juristische Staatsprüfung in 
Hamburg, 1992 - 2002 Rechtsanwalt in Bremen, 2002 Promotion an der Universität 
Hamburg,, 2003 - 2006 wiss. Mitarbeiter am Seminar für Römisches Recht und 
vergleichende Rechtsgeschichte der Universität Hamburg, SoSe 2006 
Lehrbeauftragter an der Universität Hamburg, SoSe 2008 Habilitation an der 
Universität Hamburg (venia legendi für die Fächer Bürgerliches Recht, 
Zivilprozessrecht sowie Handels- und Gesellschaftsrecht), 2008 - 2009 
Lehrstuhlvertretungen in Mainz und Frankfurt (Oder). 
Veröffentlichungen u.a.: Dogmatik und Effizienz im Recht der Zwangsversteigerung, 
Habilitationsschrift Hamburg 2008, erscheint bei Verlag Ernst und Werner Gieseking; 
Der vertragliche Schuldbeitritt im Gefüge gegenseitiger Dauerschuldverhältnisse, 
Dissertation Hamburg 2002, Tübingen 2003; Grenzen der Bindungswirkung 
rückverweisender Revisionsentscheidungen, Zeitschrift für Zivilprozess (ZZP) 122 
(2009), 449 – 464; Von der Gefahrenabwehr zur Gefahrenvorsorge – Der Schutz des 
Kindeswohls im Wandel –, Juristenzeitung (JZ) 2009, 991 - 996, gemeinsam mit 
Silke Altenkirch; Die Handelsfirma zwischen Namensrecht und Kennzeichenschutz, 
Eine Bestimmung ihrer Rechtsnatur sowie deren Wirkung auf einfache Sukzession 
und Zwangsverwertung; Archiv für die civilistische Praxis (AcP) 209 (2009), 309 – 
353. Seit 1992 Bankrechtliche Vereinigung e.V., seit 1995 Juristische Gesellschaft 
Bremen e.V., seit 2009 Zivilrechtslehrervereinigung und Vereinigung der 
Zivilprozessrechtslehrer.  
 

Christina Bick , LL.M, LL.M., Universität Oldenburg 
Lehrkraft für besondere Aufgaben im Bereich  des  Europäischen und 
Internationalen Wirtschaftsrechts sowie Öffentlichen Rechts.  
Jahrgang 1983, Studium an der Hanse Law School 2002 – 2006 mit 
Auslandsaufenthalten an der Rijksuniversiteit Groningen. Doppelabschluss an den 
Universitäten Oldenburg und Groningen (cum laude; effectus civilis) 2006. Ab 2005 
wissenschaftliche Tätigkeiten an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg in 
den Bereichen Europäisches Wirtschaftsrecht, Öffentliches Recht, Öffentliches 
Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht.  
 

Ass. Jur. Jens Bienert , Universität Oldenburg 
Jahrgang 1974, 1994 – 2000 Studium der Rechtswissenschaften an den 
Universitäten Trier und Bremen; anschließend Referendariat im Bezirk des 
Oberlandesgerichts Oldenburg, Lehrtätigkeit an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg, Fakultät II, Institut für Rechtswissenschaften, Lehrstuhl für Bürgerliches 
Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht sowie Rechtsinformatik; seit April 2009 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 
Fakultät II, Institut für Rechtswissenschaften, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, 
Handels- und Wirtschaftsrecht sowie Rechtsinformatik 
 

 
Prof. Dr. Christiane Brors,  Universität Oldenburg 

Geboren 1968; Jura- und Musikstudium 1987 – 1991; Erstes Staatsexamen 1991, 
Promotion 1996 (Thema: Interessengemeinschaft als Strukturelement 
funktionsfähiger betrieblicher Interessenvertretung, Stipendien Graduiertenförderung 
NRW, DAAD); Zweites Staatsexamen 1995, Tätigkeit als Arbeitsrichterin 1996; 
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Wissenschaftliche Assistentin am Institut für Arbeits-, Sozial- und Wirtschaftsrecht, 
Universität Münster 1997; Forschungsaufenthalte an der University of Iowa (1996) 
und der Columbia Law School, New York (1999, 2001); Habilitation an der 
Universität Münster 2001 (Thema: Die Abschaffung der Fürsorgepflicht, Stipendium 
DFG); 2001 – 2006 Privatdozentin an der Universität Münster; 2002 
Vertretungsprofessur an der Universität Erlangen, 2003 Vertretungsprofessur an der 
Humboldt-Universität Berlin und 2005 an der Universität Konstanz; von August 2006 
bis September 2009 Richterin in der Niedersächsischen Arbeitsgerichtsbarkeit, 2007 
Ernennung zur Außerplanmäßigen Professorin an der Universität Münster, seit 
Oktober 2009 Professorin für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht an Universität 
Oldenburg. 
Veröffentlichungen u.a.: Die Abschaffung der Fürsorgepflicht, Tübingen, 
2002;Interessengemeinschaft als Strukturelement funktionsfähiger betrieblicher 
Interessenvertretung, Berlin 1997; AnwaltKommentar zum Arbeitsrecht (Deutscher 
Anwaltsverlag), 2. Aufl. 2010 (§§ 273-304 BGB, §§ 311-345 BGB,§ 611 BGB); 
Däubler/Bertzbach, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, 2. Auflage 2008 (§§ 8 
und 10); Schüren/Hamann, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz,  4. Auflage 2010 
(Einleitung Rnr. 368 bis 519 Haftung im Arbeitnehmerüberlassungsvertrag, §§ 12 
und 13 AÜG); Düwell, Handkommentar zum BetrVG  , 3. Aufl., 2010 (§§ 7-20); 
AnwaltKommentar zum BGB (Deutscher Anwaltsverlag), Schuldrecht Band II, 2005, 
(§§ 598 – 606); Zweifelhafte Zulässigkeit der gestaffelten individualvertraglichen 
Verweisung auf die Zeitarbeitstarifverträge der Christlichen Gewerkschaften und des 
DGB, BB 2006, S. 101- 102; Die Reichweite der Mitbestimmung gem. § 99 BetrVG 
bei dauernden Arbeitszeitänderungen, SAE 2006, S. 80-83; Vertrauen oder Vertrag 
– gibt es eine Haftung für Wertgutachten nach § 311 Abs. 3 BGB? ZGS 2005, S. 
142 – 149; Die Darlegung der Sozialauswahl nach der Reform des 
Kündigungsschutzgesetzes und im Rahmen der Richtlinie 2000/78/EG, ArbuR 2005, 
S. 41 – 45;Konzerninterne Arbeitnehmerüberlassung zur Kostensenkung, 
zusammen mit Peter Schüren, BB 2004, S. 2745 – 2752. 

 

Dr. Dr. Dott. Aurelia Colombi Ciacchi (LL.M.) , Universität Bremen 
Geb. 1970. Studium in Triest (Italien), 1994 Abschlussdiplom. 1997 Magister Legum 
in Kiel, Forschungsaufenthalt an der Indiana University (USA). 1998 Promotion in 
Zivilrechtsvergleichung in Italien. 1995-2000 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Universität Kiel. 2000-2007 wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZERP. 2004 
Promotion an der Bucerius Law School in Hamburg (summa cum laude). 2004-2005 
Marie Curie Fellow an der Universität Oxford, Institute of European and Comparative 
Law. 2007-2009 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich 
Rechtswissenschaft der Universität Bremen. Seit 2010 Lektorin für Europäisches 
Privat- und öffentliches Recht am Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität 
Bremen.  
Veröffentlichungen u.a.: Die EG-Richtlinie über den Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr und ihre Umsetzung durch das 
Schuldrechtsmodernisierungsgesetz, EWS 2002, 306-320; Die Verpflichtung des 
Haftenden: Entschädigung oder Restitution? in: Umwelthaftung in der EU, 
Tagungsband der Europäischen Rechtsakademie, 2002; Fahrlässigkeit und 
Tatbestandsbestimmtheit: Deutschland und Italien im Vergleich, Köln 2005; Non-
Legislative Harmonisation of Private Law under the European Constitution: The 
Case of Unfair Suretyships, ERPL 2005, 285-308; The Constitutionalisation of 
European Contract Law: Judicial Convergence and Social Justice, ERCL 2006, 167-
180; Horizontal Effect of Fundamental Rights, Privacy and Social Justice, in: K. 
Ziegler (Hrsg.), Human Rights and Private Law: Privacy, Oxford: Hart Publishing, 
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2007, 53-64; Protection of Non-Professional Sureties in Europe: Formal and 
Substantive Disparity, Baden Baden: Nomos, 2007; Social Rights, Human Dignity 
and European Contract Law, in: S. Grundmann (Hg.), Constitutional Values and 
European Contract Law, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2008, 149-
160; Alte und neue Paradigmen bei der Fahrlässigkeitshaftung, in: A. Colombi 
Ciacchi/C. Godt/P. Rott/L.J. Smith (Hg.), Haftungsrecht im dritten Millennium – 
Liability in the Third Millennium, Liber Amicorum Gert Brüggemeier, Baden Baden: 
Nomos, 2009, 157-180; Ein optionales Instrument für das Europäische 
Vertragsrecht: Rechtskollisionen und rechtspolitische Konflikte, in: A. Fischer-
Lescano/F. Rödl/C. Schmid (Hg.), Europäische Gesellschaftsverfassung. Zur 
Konstitutionalisierung sozialer Demokratie in Europa, Baden-Baden: Nomos, 2009, 
75-91. 

 

Prof. Dr. Andreas Fischer-Lescano , Universität Bremen 
Born 1972, since 2008 Professor of Public Law, International Public Law, European 
Law and Legal Theory. His research centers around matters of human rights, 
migration law, fragmentation and constitutionalisation of international law, European 
law and politics. 
Some of his German language publications: Globalverfassung. Die 
Geltungsbegründung der Menschenrechte, Weilerswist: Velbrück 2005; 
Regimekollisionen. Zur Fragmentierung des globalen Rechts, Frankfurt am Main: 
Suhrkamp 2006 (with Gunther Teubner), Neue Theorien des Rechts, Stuttgart: 
Lucius & Lucius 2006 (edited with Sonja Buckel and Ralph Christensen) and Das 
Ganze des Rechts, Berlin: Duncker & Humblot 2007 (with Ralph Christensen). 

 

Prof. Dr. Claudio Franzius , Universität Bremen 
1983 Abitur in Stuttgart, 1985 - 1988 Studium der Ethnologie und Politikwissenschaft 
in Frankfurt a.M. und an der FU Berlin, 1986 - 1992 Studium der Rechtswissen-
schaften an der FU Berlin und an der Université Paul Valéry, Montpellier; 1992 
bzw.1995 Erstes und Zweites Juristisches Staatsexamen; 1999 Promotion zum Dr. 
iur.; 1993 Lehrauftrag an der Universität Potsdam; 1994 - 2000 Wiss. Mitarbeiter an 
der HU Berlin (Prof. Dr. Michael Kloepfer); 2000 - 2003 Wiss. Koordinator des 
Postgraduierten-Studiengangs Europawissenschaften am Europäischen Zentrum für 
Staatswissenschaften und Staatspraxis, Berlin; 2004 - 2007 Wiss. Assistent (Prof. 
Dr. Ulrich K. Preuß) und Lehrbeauftragter am Fachbereich Rechtswissenschaft der 
FU Berlin; 2007 Habilitation an der Humboldt-Universität zu Berlin; 2004 - 2008 
Mitglied der Querschnittsgruppe Governance am Wissenschaftszentrum für 
Sozialforschung Berlin (Prof. Dr. Gunnar Folke Schuppert); seit 2008 Privatdozent 
an der Juristischen Fakultät der HU Berlin (Lehrbefugnis für Staats- und 
Verwaltungsrecht, Europarecht und Verwaltungswissenschaften); 2008/2009 
Lehrstuhlvertretungen in Frankfurt am Main, Konstanz und Bremen. 
Veröffentlichungen u.a.: Die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen, JURA 2009, 
S. 677-686. Hermann Heller: Einstehen für den Staat von Weimar, in: Stefan 
Grundmann u.a. (Hg.), Festschrift 200 Jahre Juristische Fakultät der Humboldt 
Universität zu Berlin, im Erscheinen; Wo bleibt der Staat? Das Modell der 
Universaldienste und seine Alternativen, Zeitschrift für Gesetzgebung (ZG), 2009, 
Heft 3. Gewährleistung im Recht. Grundlagen eines europäischen 
Regelungsmodells öffentlicher Dienstleistungen, Mohr Siebeck, Jus Publicum, Bd. 
177, 2009; Umweltgesetzbuch und Gesetzgebung im Kontext, C.H. Beck 2008 (mit 
M. Rossi u.a.); Netzwerke, Nomos 2007 (mit S. Boysen u.a.); Europäische 
Öffentlichkeit, Nomos 2004 (mit U. K.Preuß); Technik und Recht im wechselseitigen 
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Werden. Kommunikationsrecht in der Technikgeschichte, Schriften zum 
Technikrecht, Bd. 4, 2002 (mit M. Kloepfer und T. Weber); Die Herausbildung der 
Instrumente indirekter Verhaltenssteuerung im Umweltrecht der Bundesrepublik 
Deutschland, Schriften zum Umweltrecht,Bd. 99, 2000. 
 

Prof. Dr. Christine Godt , Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Carl von Ossietzky University Oldenburg since 2008, 2007-2008 visiting professor at 
the LMU Munich, 1997-2007 University of Bremen (ZERP, Law Faculty, CRC 597, 
research projects in Washington DC and Montreal, Can.), 2005 “Habilitation” (thesis: 
“Property Rights in Information”, Mohr Siebeck, 2007). 1997 Second State Exam 
Berlin, 1995 Ph.D. at the University of Bremen (thesis: “Natural Resource 
Damages”; s.c.l.). 1991 First state Exam Berlin, 1984-1991 studies in Nice (F), 
Tübingen, Berlin and Washington, DC (USA).  
She teaches European and International economic law, civil law (property, 
intellectual property, torts), comparative law. Her research focus is on the changing 
interface between private/public and national/international law. 
Selected Publications: Europäische Umwelthaftung – (k)ein Beispiel präventiver 
Verhaltenssteuerung durch Haftungsrecht?, in: A. C. Ciacchi/C. Godt/P. Rott/J. 
Smith (Hg.), Haftungsrecht im Dritten Millenium - Liber Amicorum für Gert 
Brüggemeier, Nomos, Baden-Baden, 2009, 413-430; Regulatory Paradoxes – The 
case of agricultural innovation, in: Technology and Competition – Technologie et 
Concurrence: J. Drexl/C. Godt/R. Hilty/B. Remiche/ L. Boy (Ed.), Larcier (De Boek), 
Brüssel, 2009, 99-118; Enforcement of Benefit Sharing Duties in User Countries 
Courts, in: E. Kamau/ G. Winter (Ed.), Genetic Resources, Traditional Knowledge & 
the Law – Solutions for Access & Benefit Sharing, Earthscan, London/Sterling, VA, 
2009, 419-438; Eigentum an Information – Patentschutz und allgemeine 
Eigentumstheorie am Beispiel genetischer Information, Mohr Siebeck, Tübingen, 
2007, Differential Pricing for Patent Protected Pharmaceuticals with regard to Life-
Threatening Infection-Diseases, in: C. Godt (Ed.), Differential Pricing for Patent 
Protected Life Saving Medicines, Nomos, Baden-Baden, 2010 (im Druck). 

 

Prof. Dr. Friedhelm Hase , Universität Bremen 
Jahrgang 1949, 1967 Abitur, 1967 - 1972 Studium der Rechtswissenschaften an den 
Universitäten Marburg und Gießen, 1972 Erstes Juristisches Staatsexamen, 1972 - 
1974 Wiss. Mitarbeiter am Fachbereich Rechtswissenschaft der Justus-Liebig-
Universität Gießen, 1975 - 1977 Zweites Juristisches Staatsexamen, 1978 - 1981 
Wiss. Mitarbeiter am Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Gießen 
(Professur für Öffentliches Recht I und Wissenschaft von der Politik), 1981 
Promotion am Fachbereich Rechtswissenschaft der Universität Gießen, 1984 - 1985 
Leitender Lektor in einem juristischen Fachverlag, 1985 - 1988 Referent in der 
Rechts- und Grundsatzabteilung des Verbandes Deutscher 
Rentenversicherungsträger, 1989 - 1998 Professor für Öffentliches Recht am 
Fachbereich Sozialwesen der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 1998 - 2009 
Professor für Öffentliches Recht an der Universität Siegen, 2000 Abschluss des 
Habilitationsvorhabens am Fachbereich der Universität Gießen, Erteilung der venia 
legendi für Öffentliches Recht und Sozialrecht. Seit 2005 Mitglied des 
Bundesschiedsamtes für die vertragszahnärztliche Versorgung, seit April 2009 
Professor für Öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt deutsches, europäisches und 
internationales Sozialrecht, Verwaltungsrecht am Fachbereich Rechtswissenschaft 
der Universität Bremen. 
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Veröffentlichungen u.a.: Verfassungsgericht und politisches System. Studien zum 
Rechtsstaatsproblem in Deutschland, Frankfurt/M., New York 1980 (zus. mit K.-H. 
Ladeur); Richterliches Prüfungsrecht und Staatsgerichtsbarkeit. Zu den 
Auseinandersetzungen über Formen einer justiziellen Kontrolle der 
parlamentarischen Gesetzgebung in Weimar, Diss. iur. Gießen 1981; 
Gemeinschaftskommentar zum Sozialgesetzbuch - Schutz der Sozialdaten (GK-SGB 
X 2), Neuwied 1989 (zus. mit G. Borchert und S. Walz); 1. Sicherungseigentum an 
Betriebsmitteln und gefahrgeneigte Arbeit. Zur Begründung der 
Haftungsbeschränkung von Arbeitnehmern, AuR 1974, 364 ff. (zus. mit U. Günther); 
Zum Verhältnis von S(M)V und politischer Bildung als Schulfach, RdJB 1975, 295 ff. 
(zus. mit K.-H. Ladeur); Verfassungsfragen der Curriculum-Revision. Zur juristischen 
Sanktionierung einer harmonisierenden Pädagogik, KJ 1976, 19 ff. (zus. mit K.-H. 
Ladeur); Das politische Mandat der Studentenschaft, DuR 1978, 336 ff.; Der 
"schnelle Brüter" vor Gericht. Bemerkungen zu dem Normenkontrollverfahren vor 
dem Bundesverfassungsgericht, DuR 1979, 135 ff. (zus. mit D. Deiseroth). 
 

Prof. Hans-Hermann Heuer , Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
 

Professor für Öffentliches Wirtschaftsrecht ,seit Oktober 2007 an der Universität 
Oldenburg. Jahrgang 1945. Ausbildung und Tätigkeit im gehobenen allgemeinen 
Verwaltungsdienst des Landes Niedersachsen (1965-1969). Studium der 
Rechtswissenschaften an der Universität Göttingen (1969-1974).Referendariat in 
Lüneburg (1974-1976). Dozent am Nieders. Studieninstitut für kommunale 
Verwaltung in Oldenburg und Professor an der Nieders. Fachhochschule für 
Verwaltung und Rechtspflege (FHVR) - Kommunale Abteilung Oldenburg des 
Fachbereiches  Allgemeine Verwaltung - (1977-1997); zwischenzeitlich Dezernent 
beim Landkreis Wesermarsch (1988-1989). Neben der Lehrtätigkeit Mitwirkung an 
der Fort-und Weiterbildung von Beamten/innen des gehobenen und höheren 
Dienstes sowie an der Ausbildung von Verwaltungsangehörigen in den neuen 
Ländern (Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt). Professor an 
der Abteilung Oldenburg der Fakultät Polizei der Nieders .Fachhochschule für 
Verwaltung und Rechtspflege (1997-2007); nach Auflösung der FHVR Versetzung 
an die Universität Oldenburg. 
Arbeitsschwerpunkte: Staats-und Verfassungsrecht, Allgemeines und Besonderes 
Verwaltungsrecht. 

 

Dr. Ivo Joswig , Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Born 1968, studied law at the Universities of Freiburg, Kiel and Göttingen. Research 
assistant at the Institute of Public International Law in Göttingen 1992-1994. First 
legal state examination in 1993. Legal traineeship including a stage at the German 
Embassy in Kathmandu/Nepal 1994-1997. Research for doctoral thesis 1993-1996, 
including studies at Louisiana State University in Baton Rouge, Louisiana. 
Graduated as Dr. iur. in 1996. Second legal state examination in 1997. Judge since 
1997. 
Publications: Die implied powers-Lehre im amerikanischen Verfassungsrecht, Diss. 
Göttingen 1996; Nichteintritt der Erstattungspflicht des Arbeitgebers nach § 128 AFG 
aufgrund eines Anspruchs des früheren Arbeitnehmers aus einer sogenannten 
befreienden Lebensversicherung? Versicherungsrecht 1996, S. 823; Wahlstation bei 
der Deutschen Botschaft in Kathmandu/Nepal, Juristische Schulung (JuS) 1998, 
Heft 1, S. XXVIII; Strafrechtliche Probleme in der Bodendenkmalpflege, 
Archäologische Berichte aus Sachsen-Anhalt, Bd. 1999/II. 
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Ass. Jur. Bernd Seifert , Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Ass. iur., Vorsitzender des Praxisbeirates der Hanse Law School, seit 1999 
Rechtsreferent der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer, seit 2001 
Lehrbeauftragter der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg. Jahrgang 1969. 
1989-1994 Studium der Rechtswissenschaft in Bielefeld. 1994-1996 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bielefeld. 1997-1999 
Rechtsreferendariat im OLG-Bezirk Oldenburg. Gegenwärtige Arbeitsschwerpunkte: 
Deutsches, Europäisches und internationales Handels- und Wirtschaftsrecht, 
Internet- und E-Commerce-Recht, gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, 
Datenschutzrecht, Berufsbildungsrecht. 
Veröffentlichungen u.a.: Firmenrecht "online" – Die sog. Internet-Domain als 
Bestandteil der Handelsfirma, Rechtspfleger 2001, S. 395. Rechtliche Aspekte des 
e-Commerce, in: Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (Hrsg.), Tagungsband 
zur Fachtagung e-Commerce und Abfallwirtschaft, 2002, S. 61. Europa ante portas - 
Zur Behandlung europäischer Scheinauslandsgesellschaften nach deutschem 
Gewerberecht, Gewerbearchiv 2002, S. 393. Daily Mail, Centros, Überseering, 
Inspire Art und kein Ende in Sicht, Gewerbearchiv 2003, S. 18. Das Recht der 
Domain-Namen, 2003. Kommentierung der §§ 8-16 HGB in Haag/Löffler, 
Praxiskommentar zum Handelsrecht, 2010. 

 

Dr. Georgios Sotiriadis , Universität Bremen  
Geb. 1979. 1997-2001 Studium der Rechtswissenschaft an der Juristischen Fakultät 
der Aristoteles Universität zu Thessaloniki, Griechenland und an der Humboldt 
Universität zu Berlin; 2001-2002 Referendariat beim OLG Thessaloniki, 
Griechenland; 2002 - 2003 Masterstudium der Rechtswissenschaften (LL.M.) an der 
Freien Universität Berlin in Strafrecht-Kriminologie; 2004-2008; Promotionsstudium 
an der Humboldt Universität zu Berlin und an der Universität Bremen, 
Dissertationsthema: Die Entwicklung der Gesetzgebung über Gewinnabschöpfung 
und Geldwäsche, Duncker und Humblot Berlin 2010; seit 2008 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie 
von Prof. Dr. Felix Herzog, Lehrbeauftragter der Universität Bremen 
Vorträge/Veröffentlichungen u.a.: Extraordinary Renditions Flights, Torture and 
Accountability – a European Approach (Mitautor); Die Umsetzung der 3. 
Antigeldwäsche – Richtlinie und ihre Bedeutung für die Finanzwirtschaft, in: 
Zeitschrift für Banken- und Kapitalmarktrecht 2009, 234; Die Berücksichtigung 
kultureller Identität und Differenz durch das Recht am Beispiel der sog. „cultural 
defenses“, Referent in der Konferenz „Strafrecht und Kriminologie in Zeiten 
transkultureller Gesellschaften und transkulturellen Rechts“ der Gesellschaft für 
interdisziplinären wissenschaftlichen Kriminologie. 

 

Prof. Dr. Gerd Winter , Universität Bremen 
Dr. iur., Lic. rer. soc., Professor für Öffentliches Recht mit dem Schwerpunkt 
Verwaltungsrecht, vergleichendes, europäisches und internationales Umweltrecht, 
Rechtssoziologie, seit 1973 Hochschullehrer an der Universität Bremen. 
Jahrgang 1943. Studium in Würzburg, Freiburg, Lausanne, Göttingen und Konstanz. 
1969 bis 1972 wiss. Assistent, Universität Konstanz. 1972/73 Yale Law School. 
1987 bis 1994 Kodirektor des ZERP. Seit 1995 Leiter der Forschungsstelle für 
Europäisches Umweltrecht. Mitglied der Unabhängigen 
Sachverständigenkommission Umweltgesetzbuch beim Bundesumweltminister 
(1992-1997). Mitglied der Risikokommission von BMG und BMU (1999-2003); 
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Mitglied des Nationalen Komitees Global Change Forschung der DFG (2000-2005). 
Rechtsberatung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit und in GUS-Staaten. 
Mitherausgeber des „Journal of Environmental Law“ und der Monographienreihe 
„Umweltrechtliche Studien“. Gegenwärtige Arbeitsschwerpunkte: Europäisches und 
internationales Umweltrecht, vergleichendes Verwaltungsrecht.  
Veröffentlichungen u.a.: Öffentlichkeit von Umweltinformationen, (Hg.), 1990; 
Grundprobleme des Gentechnikrechts, 1993; Risikoanalyse und Risikoabwehr im 
Chemikalienrecht, (Hrsg.), 1995; European Environmental Law, (Ed.), 1995; 
Sources and Categories of European Union Law, 1996. Alternativen im Prozess 
administrativer Entscheidungsbildung, 1997. Risk Assessment and Risk 
Management of Toxic Chemicals in the European Community (Ed. 2000) 
Umweltwirkungen von gentechnisch veränderten Organismen (mit Marcus Lemke), 
2001. Das Öffentliche heute (Hg.) 2002; Die Umweltverantwortung multinationaler 
Unternehmen (Hg.) 2004; Mulitlevel Governance of Global Enviremental Change 
(Hg.) 2006. 
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Prüfungstermine Sommersemester 2010 
 
Kurs Prüfungsform 1. Prüfer 1. Versuch 

2. Semester 

Introduction to 
International and EU law 

Mündliche 
Prüfung 

Godt 8.7.2010 (nachtmittags) 
u. 9.7.2010 (ganzstägig) 
OL, A5-1-178 

Kriminologie und 
Grundlagen d. Strafrechts 

Hausarbeit Sotiriadis  21.7. - 4.8.2010 

Staatsorganisationsrecht Klausur Hase 15.7.2010, 9 - 12 Uhr 
HB, HS 2010 

Vertragsrecht mit prozess. 
Regelungen (Teil I) 

Klausur (2/3) 
2-stündig 

Bartels 12.7.2010, 13 - 15 Uhr 
HB, HS 2010 

Vertragsrecht mit prozess. 
Regelungen (Teil II) 

Klausur (1/3) 
1-stündig 

Colombi 
Ciacchi 

19.7.2010, HB, n.V.  

Niederländisch II Klausur Parvaee-Bos 8.7.2010, OL, n.V. 
 

4./6. Semester 

Verwaltungs- und 
Verwaltungs-prozessrecht 

Referat Heuer/ Bick Semesterbegleitend 

Internal Market Law 
Harmonisation and 
Competition Law 

Hausarbeit Godt 21.7. - 4.8.2010 

Moot Court Moot Court Godt/ Joswig 11. u. 18.6.2010 AG OL 
Handels- und 
Gesellschaftsrecht und 
Kapitalgesellschaftsrecht 

Klausur Seifert 19.7.2010, 10 - 13 Uhr 
OL, A1-0-010 

Grundlagen des 
Arbeitsrechts 

Klausur Brors 26.7.2010, 10 - 13 Uhr 
OL, A1-0-010 

8. Semester 

Besonders 
Verwaltungsrecht 

Klausur Franzius 19.7.2010, 9 - 12 Uhr  
HB, Hörsaal 2010 

Völkerrecht Klausur Franzius 12.7.2010, 9 - 12 Uhr  
HB, Hörsaal 2010 

Internat. Privatrecht 
Zivilprozessrecht 

Mündliche 
Prüfung 

Colombi 
Ciacchi 

15. u. 16.7.2010 
HB, Café Europa 

Internationales u. EU 
Arbeitsrecht 

Hausarbeit Brors 21.7. - 4.8.2010 
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Der Praxisbeirat der Hanse Law School 
Erklärtes Ziel der Hanse Law School ist es, den Studierenden eine Ausbildung 
bereitzustellen, die eine wirkliche Basis ihres zukünftigen Berufslebens bildet. Dazu 
gehört die konzeptionelle Verzahnung der transnationalen beruflichen Praxis mit den 
Inhalten des Studiums. Aus diesem Grund wurde im Januar 2004 ein Praxisbeirat 
gegründet., dessen Mitglieder bei der Gestaltung des Curriculums beratend tätig 
sind, sich zum Teil in der Lehre engagieren und bei der Vermittlung von Praktika 
hilfreich sind und so den Dialog zwischen Theorie und Praxis fördern.  
 
Mitglieder: 
 
·  Dr. Klaus Eissing, Rechtsanwalt und Notar, Kanzlei v. Einem & Partner, Bremen 
·  Honorarprofessor Peter Feitsch, Rechtsanwalt, Steuerberater und 

Wirtschaftsprüfer, Berlin und Oldenburg 
·  Christoph Kolpatzik, swb AG, Bremen, Abt. Recht und Liegenschaften 
·  Dr. h.c. Hartwin Kramer, ehem. Präsident des Oberlandesgericht Oldenburg  
·  Professorin Dr. Mr. E.M. Kneppers-Heijnert, Rijksuniversiteit Groningen 
·  Dr. Peter Schinzing, Vorstand Oldenburgische Landesbank AG 
·  Bernd Seifert, Oldenburgische Industrie- und Handelskammer, Rechtsreferent 

(Vorsitz) 
·  Dr. Arjen Westerdijk, Rechtsanwalt, KienhuisHoving, Enschede 
 

Regionale Förderung 
Die Hanse Law School wird von der regionalen Wirtschaft gefördert. Seit den 
Anfangstagen unterstützen insbesondere Oldenburger Banken, Unternehmen und 
Einrichtungen das internationale und wirtschaftsrechtliche Profil der Hanse Law 
School, als europäische Alternative zum herkömmlichen Jurastudium und sehen in 
den Absolventinnen und Absolventen Botschafter der Region.  
 
Besonderer Dank gilt an dieser Stelle der 
 
- Wirtschaftliche Vereinigung Oldenburg, DER KLEINE KREIS e.V. 
- EWE-Stiftung 
- Oldenburgische Landesbank 
- Landessparkasse zu Oldenburg  
- Stiftung der Metallindustrie im Nord-Westen 
 

Alumni 
Über das „Alumni-Netzwerk“ (http://alumni.hanse-law-school.org) bleiben die 
Studierenden auch über ihr Studium hinaus mit der Hanse Law School, den 
Lehrenden und Kommilitoninnen und Kommilitonen verbunden. 
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Hanse Law School Oldenburg 
 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Hanse Law School, Fakultät II Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, 
Institut für Rechtswissenschaften, Gebäude A 5,  
Postfach 2503, 26111 Oldenburg;  
www.uni-oldenburg.de 
 
 

Verantwortlicher Hochschullehrer 
 
Prof. Dr. Christine Godt 
Tel.: (0441) 798-4154 
E-Mail: christine.godt@uni-oldenburg.de  
Raum 1-172 
 
Sekretariat: Frau Sabine Gabbert,  
Tel.: (0441) 798- 4150, Fax.: (0441) 798-4151 
 

Programmkoordinator 
 
 

Ass. jur. Tim Torsten Schwithal 
Tel.: (0441) 798-4198 
Fax.: (0441) 798-4153 
E-Mail: tim.schwithal@uni-oldenburg.de 
Raum 1-155 
Sprechstunde Di 11-13:00 Uhr 
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Die Fakultät II – Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften an 
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg  
 

Fakultätsverwaltung, Ansprechpartner, Institute 
 
Postanschrift: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fakultät II, 
 26111 Oldenburg 
Hausadresse: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Uhlhornsweg, 

Gebäude A5, 26111 Oldenburg, Tel.: (0441) 798-4140 
Telefon: (0441) 798-0 (bei Durchwahl 798 + vierstelliger Ruf) 
Telefax: (0441) 798-4199  
Internet: www.uni-oldenburg.de/fk2/ 
 
 
 
Departementsdirektor  Ruf  E-Mail  
Prof. Dr. Bernd Siebenhüner  4366  bernd.siebenhuener@uni-
oldenburg.de 
 
Institutsleiter Recht  
Prof. Dr. Jürgen Taeger   4134  j.taeger@uni-oldenburg.de 
 
BAFöG-Beauftragter  
Dr. Ulrich Meyerholt   4383  ulrich.meyerholt@uni-oldenburg.de 
 
Internationalisierungsstelle  
Claude Landreat-Schuster  4146  claude.schuster@uni-oldenburg.de 
 
Servicestelle Studium und Lehre  
Anni Nottebaum   4591  anni.nottebaum@uni-oldenburg.de 
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Wichtige Einrichtungen der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
 
Immatrikulationsamt 
 
Sprechzeiten: 
Dienstag, Donnerstag, Freitag 10.00  bis 12.30 Uhr 
Dienstagnachmittag    14.30  bis  15.30 Uhr 
Kurzauskünfte, Abgabe von Unterlagen 
Donnerstagnachmittag  15.00  bis 17.00 Uhr 
Telefon: (0441) 798-2023 
E-Mail: zsb@uni-oldenburg.de,  
 
 
Universitätsbibliothek 
 
Öffnungszeiten:   
Montag bis Freitag    9.00 bis 24.00 Uhr 
Samstag    10.00 bis 18.00 Uhr 
 
Ortsleihe:  
Montag bis Freitag      9.00 bis 21.00 Uhr 
Samstag   10.00 bis 18.00 Uhr 
 
Telefon (0441) 798-4405,  
E-Mail: zsb@uni-oldenburg.de,  
 
 
Zentrale Studienberatung (Geb. A3 1-115) 
 
Beratungszeiten (ohne Anmeldung) 
Dienstag, Donnerstag, Freitag  10.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag   15.00 bis 17.00 Uhr 
 
Telefon (0441) 798-4405,  
E-Mail: zsb@uni-oldenburg.de,  
 
International Office (Geb. A5 1-147) 
 
Öffnungszeiten (ohne Anmeldung) 
Dienstag, Mittwoch  10.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag  15.00 bis 17.00 Uhr 
 
Telefon (0)441-798-2478,  
E-Mail: iso@uni-oldenburg.de 
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Lageplan der Carl von Ossietzky Universität Oldenbu rg 
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Hanse Law School Bremen 
 
Universität Bremen 
Hanse Law School, Fachbereich Rechtswissenschaft, Gebäude GW 1,  
P.O.Box 33 04 40, 
28334 Bremen 
www.jura.uni-bremen.de 
 
 

Verantwortlicher Hochschullehrer 
 
Prof. Dr. Christoph Ulrich Schmid 
Telefon: 0421 218 7781 
E-Mail: schmid@zerp.uni-bremen.de 
Raum: GW1, A 0035 
Sprechstunde: Mi 14-15:00 
 
Sekretariat: Frau Antje Kautz  
Tel.: (0421) 218-2247 Fax: (0421) 218-3494 
E-Mail: akautz@zerp.uni-bremen.de  
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Der Fachbereich 06 Rechtswissenschaft an der Universität Bremen 
 

Fachbereichsverwaltung und Ansprechpartner: 
Postanschrift: Universität Bremen, Fachbereich Rechtswissenschaft, 

Postfach 33 04 40, 28334 Bremen 
Hausadresse: Universität Bremen, Fachbereich Rechtswissenschaft, 

Universitätsallee, GW 1, 28359 Bremen, Tel.: (0421) 218-2179 
(Fachbereichsverwaltung) 

Telefon: (0421) 218-1 (bei Durchwahl 218 + vierstelliger Ruf) 
Telefax: (0421) 218-3494 
Internet: www.jura.uni-bremen.de 
E-Mail:  verwaltung-jura@uni-bremen.de 
 
 
   Ruf  E-Mail 
Dekanin  
Prof. Dr. Edda Wesslau  3064  dekan6@uni-bremen.de 
 
Prodekanin  
Prof. Dr. Ursula Rust  3547   urust@uni-bremen.de  
 
Studiendekanin 
Prof. Dr. Konstanze Plett, LL.M. 2822  plett@uni-bremen.de 
 
Leiterin des Fachbereichs   
Ulrike Karsten   2179  verwaltung-jura@uni-bremen.de 
 
EDV-Beratung 
Uwe Leers   2847  uwe.leers@uni-bremen.de 
   
BAFöG-Beauftragte  
Prof. Dr. Reinhard Damm  3596  rdamm@uni-bremen.de 
Prof. Dr. Felix Ekardt  2136  fekardt@uni-breme.de 
 
Beauftragter für Internationale  
Beziehungen u. Erasmus  
Prof. Dr. Hagen Lichtenberg 2235  jmcjur@uni-bremen.de 
Prof. Dr. Peter Rott (HLS)  2627  rott@uni-bremen.de 
   
Frauenbeauftragtenkollektiv     frauen-fb06@uni-bremen.de  
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Wichtige Einrichtungen der Universität Bremen 
 
Universitätsbibliotheken 
Juridicum 
GW 1, Block C.  
Öffnungszeiten entsprechen denen der SuUB. 
Telefon: (0421) 218-2157, -2609. 
 
Allgemeine Bibliothek  
Bibliothekstraße, Zentralbereich  
Telefon: (0421) 218-2615; Verlängerung: 7575 
 
Öffnungszeiten/Ausleihzeiten im Semester:   
Montag bis Freitag     9.00 bis 22.00 Uhr 
Samstag   10.00  bis  18.00 Uhr 
 
Sekretariat für Studierende   
Verwaltungsgebäude (VWG 
Räume: 0090 - 0130 
Sprechzeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag  9.00 bis  12.00 Uhr 
Mittwoch (nur im Semester) 14.00  bis  16.00 Uhr 
Telefon: (0421) 218-9999 
E-Mail: sfs@uni-bremen.de 
 
Zentrale Studienberatung  
Verwaltungsgebäude (VWG) 
Räume: 0020 – 0070 (Erdgeschoss) 
Montag, Dienstag, Donnerstag  9.00 bis 12.00 Uhr 
Mittwoch   14.00  bis 16.00 Uhr 
Telefon: (0421) 218-9595  
E-Mail: studber@uni-bremen.de 
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International Office 
Verwaltungsgebäude (VWG)  
Räume: 0540-0570 
Montag, Donnerstag   9.00  bis  11.30 Uhr 
Mittwoch    14.00  bis  16.00 Uhr 
Telefon: (0421) 218-2732,  
E-Mail: ponath@uni-bremen.de 
 
Zentrales Prüfungsamt der Universität Bremen 
Postanschrift: Zentrales Prüfungsamt der Universität Bremen 
Postfach 33 04 40 
28334 Bremen  
www. zpa.uni-bremen.de 
 
Ansprechpartnerin:  
Frau Corinna Jäger  
Telefon: (0421) 218-3128  
E-Mail: cjaeger@uni-bremen.de 
 
 
Fremdsprachenzentrum der Universität Bremen 
Bibliothekstr.1 
28359 Bremen  
www. fremdsprachenzentrum.uni-bremen.de 
 
Ansprechpartnerin:  
Frau Dr. Bärbel Kühn  
GW2, A 3190 
Telefon: (0421) 218-9593  
E-Mail: bkuehn@uni-bremen.de  
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Lageplan der Universität Bremen  
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Hanse Law School Groningen 
 
Rijksuniversiteit Groningen, Hanse Law School, 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Oude Kijk in't Jatstraat 26, P.O.Box 716, 9700 AS Groningen 
www.rug.nl 
 
Verantwortlicher Hochschullehrer 
Dr. Jaap Dijkstra  
Sekretariat: Frau R.G.Mennega  
Telefon: +31 (0) 50 363-5685 
Telefax: +31 (0) 50 363-7636 
E-Mail: R.G.Mennega@rug.nl 
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Die Faculteit der Rechtsgeleerdheid der Rijksuniversiteit Groningen 
 

Fachbereichsverwaltung und Ansprechpartner: 
 
Postanschrift: Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 

Postbus 716, NL-9700AS Groningen 
Hausadresse: Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 

Oude Kijk in`t Jatstraat 26, NL-9712 EK Groningen  
Telefon: 0031 (0)50 363-0 (bei Durchwahl 363 + vierstelliger Ruf) 
Telefax: 0031 (0)50 363 5603 
Internet: www.rug.nl/Corporate/index 
E-Mail:  Infobalie-rechten@rug.nl 
 
 
   Ruf  E-Mail  
Decaan 
Prof. mr. L.J.A. Damen  5699  l.j.a.damen@rug.nl  
 
Portefeuillehouder oderzoek  
Prof. Dr. B.H. Stolte   5769   b.h.stolte@rechten.rug.nl   
 
Secretaris 
Mr. Drs. C.H.M. Bartelds  5729  c.h.m.bartelds@rechten.rug.nl 
 
Faculteitsbureau   
Ina Mennega   5700  r.g.mennega@rechten.rug.nl 
 
Directeur Opleiding 
Mr. Jenneke Bosch-Boesjes 5784  j.e.bosch-boesjes@rug.nl  
 
Onderwijs en Studiebegeleiding  
Mr. L.B. Kroes   5919  l.b.kroes@rechten.rug.nl 
 
Infobalie studieadviseur  
Drs. J. Scheffer   5727  j.scheffer@rechten.rug.nl 
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Wichtige Einrichtungen der Rijksuniversiteit Groningen 
 
Infobalie Onderwijst 
Sprechzeiten: 
Donnerstag    10.00  bis  16.00 Uhr 
Freitag    10.00 bis  13.00 Uhr 
Telefon: 0031 (0) 50 363-5727 
 
Bibliothek 
 
Öffnungszeiten:   
Montag bis Donnerstag          9.00  bis  21.30 Uhr 
Freitag     9.00  bis  17.00 Uhr 
Samstag         10.00  bis  16.00 Uhr 
 
International Office 
Turftorenstraat 21, Raum T37 
Beratungszeiten (ohne Anmeldung) 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 13.30 bis       15.00 Uhr 
Mittwoch  14.00 bis  16.00 Uhr 
 
Telefon: 0031 (0) 50 363-5756 oder 5243  
E-Mail: exchangelaw@rug.nl  
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Ordnungen des Hanse Law School Studiums (D) 

 
Bachelor 
 
·  Prüfungsordnung  für den internationalen Bachelor-Studiengang Comparative 

and European Law der Hanse Law School an Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg und der Universität Bremen 

·  Zugangsordnung für den internationalen Bachelor-Studiengang Comparative 
and European Law der Hanse Law School an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg und der Universität Bremen 

 

Master 
 
·  Prüfungsordnung  für den internationalen Master-Studiengang Comparative and 

European Law der Hanse Law School an Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg und der Universität Bremen 

 
·  Zugangsordnung für den internationalen Master-Studiengang Comparative and 

European Law der Hanse Law School an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg und der Universität Bremen 
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Prüfungsordnung 
für den internationalen Bachelorstudiengang  

Comparative and European Law  
der Hanse Law School an der  

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und der  
Universität Bremen, vom 01.10.2006 

i.d.F vom 17.08.2007 
 
Die Prüfungsordnung wurde von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg beschlossen. Sie 
wurde vom Rektor der Universität Bremen und vom Präsidium der Universität Oldenburg genehmigt 
und in den Amtlichen Mitteilungen vom 07.12.2006 veröffentlicht. 

Erster Teil 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1  
Studienziele 

(1) Ziel des Studienganges ist der rechtsvergleichend-integriert vermittelte Erwerb 
vertiefter Kenntnisse des deutschen und des niederländischen Rechts sowie der für 
die wirtschaftsrechtliche Praxis besonders relevanten Bereiche des Common Law. 
Die Bezüge zum europäischen Gemeinschaftsrecht und Kenntnisse der 
gesellschaftlichen und der politischen Grundlagen der europäischen Integration 
werden vertieft.  
 
(2) Die Studierenden sollen zu praxisbezogenem Handeln und eigenständiger 
wissenschaftlicher Arbeit sowie dazu befähigt werden, im Zusammenwirken mit 
Anderen in den genannten Rechtsgebieten wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
gewinnen und deren Bedeutung für die Gesellschaft und die berufliche Praxis zu 
erkennen. Durch geeignete Stoffauswahl und Erarbeitung der wissenschaftlichen 
Methoden werden die Kompetenzen vermittelt, die für ein kritisches Verständnis 
rechtlicher Zusammenhänge und Inhalte in der transnationalen Berufspraxis mit 
juristischer Kompetenz erforderlich sind. 
 

§ 2 
Hochschulgrad 

Nach bestandener Bachelorprüfung wird der Hochschulgrad „Bachelor of Laws 
(LL.B.)“ verliehen. Der Titel wird gemeinsam von der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg und der Universität Bremen verliehen. 
 

§ 3  
Zweck, Inhalt und Umfang der Prüfung 

Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des 
Studiums. Sie dient dem Nachweis fachlicher Kenntnisse in den Kerngebieten des 
Rechts unter vergleichender Berücksichtigung des deutschen und niederländischen 
Rechts sowie dem Nachweis fachlicher Kenntnisse in den für die wirtschaftsrecht-
liche Praxis besonders relevanten Gebieten des Common Law sowie dem Recht der 
Europäischen Union. Durch die Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob die 
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Kandidatin oder der Kandidat die für den Übergang in die Berufspraxis notwendigen 
gründlichen Fachkenntnisse erworben hat, die fachlichen Zusammenhänge 
überblickt und die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden.  
 

Zweiter Teil 
Studium und studienbegleitende Prüfungsleistungen 

§ 4  
Dauer und Gliederung des Studiums 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Prüfungen, der beiden 
Auslandssemester, der praktischen Studienzeit und des Abschlussmoduls acht 
Semester. Für den erfolgreichen Abschluss des Studiums sind insgesamt 240 
Leistungspunkte (LP) nach dem European Credit Transfer System zu erbringen. Das 
Studium ist so aufgebaut, dass in jedem Semester im Vollzeitstudium 30 LP 
erworben werden können. 
 
(2) Das Studium gliedert sich in juristische und nichtjuristische Module, denen 
einzelne Lehrveranstaltungen zugeordnet werden. Während des Studiums müssen 
sämtliche Pflichtmodule belegt werden. Außerdem müssen Module aus dem 
Wahlpflichtbereich „Auslandsstudium“ im Umfang von 60 LP belegt werden. Hierbei 
sind Module aus mindestens drei der vier Teilbereiche zu wählen. Zusätzlich müssen 
aus dem Bereich Wirtschaftswissenschaften und aus dem Bereich Poltikwissenschaft 
jeweils drei Wahlpflichtmodule belegt werden. Jedes Modul wird mit einer 
studienbegleitenden Modulprüfung abgeschlossen, die zum Teil aus mehreren 
Teilprüfungen besteht. Die jeweils zu den Modulen gehörenden Lehrveranstaltungen, 
die Aufteilung der Modulprüfungen in mehrere Teilprüfungen, die zu erwerbenden 
Leistungspunkte, die Modulteilbereiche sowie die Prüfungsinhalte ergeben sich aus 
Anlage 1.  
 
(3) Die Module des Bachelorstudiums müssen in jedem Modulbereich in der durch 
die römischen Ziffern vorgegebenen Reihenfolge abgeschlossen werden. Das Modul 
“Substantive and Procedural EU Law“ setzt den Abschluss des Moduls „Foundations 
of EU Law“ voraus. Das Modul „Arbeitsrecht“ setzt den Abschluss der Module 
„Zivilrecht I“ und „Zivilrecht II“ voraus. Das Modul „Wirtschaftsrecht“ setzt den 
Abschluss des Moduls „Zivilrecht I“ voraus. 
 
(4) Das Studium an einer ausländischen Hochschule soll zwischen dem 4. und dem 
6. Semester stattfinden. Für die zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen 
gelten auf der Grundlage der mit den Partnerhochschulen getroffenen 
Kooperationsvereinbarungen die jeweiligen Vorschriften der ausländischen 
Partnerhochschule. Über die Umrechnung der an einer ausländischen Hochschule 
erbrachten Prüfungsleistungen entscheidet der Prüfungsausschuss. 
 
(5) Nach dem 4. Semester findet eine Zwischenprüfung gemäß § 8 statt. 
 
(6) Während des Studiums ist ein vierzehnwöchiges Pflichtpraktikum zu absolvieren. 
Das Pflichtpraktikum soll im siebten Semester durchgeführt werden. Näheres regelt 
die Praktikumsordnung. 
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(7) Während des Studiums haben die Studierenden im Rahmen des Moduls 
„Substantive and Procedural EU Law“ an einem Moot Court teilzunehmen. 
 

§ 5  
Prüfungsleistungen 

(1) Modulprüfungen und Teilprüfungen können in folgenden Prüfungsformen 
durchgeführt werden:  
Hausarbeit (Absatz 4), 
schriftlich ausgearbeitetes Referat mit Disputation (Absatz 5), 
Klausur (Absatz 6), 
mündliche Prüfung (Absatz 7),  
Kolloquium (Absatz 8), 
Moot Court (Absatz 9) oder  
Praktikumsbericht (Absatz 10)  
Klausur, Referat und Hausarbeit können als Falllösung, Themenarbeit, 
Fragenklausur oder als rechtsgestaltende Aufgabe (z. B. Entwurf von Normtexten 
oder rechtlichen Vereinbarungen) ausgestaltet sein.  
 
(2) Anmeldungen zu den Modulprüfungen und zu den Teilprüfungen erfolgen 
spätestens vier Wochen vor der jeweiligen Prüfung. Danach sind Rücktritte nur auf 
begründeten Antrag und mit Genehmigung des Prüfungsausschusses möglich.  
 
(3) Prüfungsleistungen können in geeigneten Fällen auch in Form von 
Gruppenarbeiten erbracht werden. Der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag 
jedes einzelnen Gruppenmitglieds muss die an die Prüfung zu stellenden 
Anforderungen erfüllen sowie als individuelle Prüfungsleistung auf Grund der Angabe 
von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien klar erkennbar, 
deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 
 
(4) Die Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche Bearbeitung einer 
fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung unter Einbeziehung 
und Auswertung einschlägiger Literatur. Die Bearbeitungszeit beträgt zwei Wochen. 
Der geschriebene Text soll zwischen 15.000 und 30.000 Zeichen mit Leerzeichen 
umfassen. Den Studierenden ist Gelegenheit zu Vorschlägen für die 
Aufgabenstellung zu geben. Die Hausarbeit ist sowohl in gedruckter als auch in 
elektronischerer Form einzureichen. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag des 
Studierenden die Bearbeitungszeit ausnahmsweise bis zur Gesamtdauer von vier 
Wochen verlängert werden.  
 
(5) Ein Referat umfasst die eigenständige und vertiefte schriftliche 
Auseinandersetzung mit einem wissenschaftlichen Problem aus dem 
Arbeitszusammenhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung 
einschlägiger Literatur, einen mündlichen Vortrag von 10 bis 20 Minuten Dauer und 
eine Auseinandersetzung in einer anschließenden Diskussion. Absatz 4, Sätze 2 – 6 
gilt entsprechend.  
 
(6) In einer Klausur sollen die Studierenden nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit, 
mit begrenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit den geläufigen Methoden des 
Fachs ein Problem erkennen und Wege zu einer praxisnahen Lösung finden können. 
Die Bearbeitungszeit beträgt 180 Minuten.  
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 (7) Die mündliche Prüfung dient dem Nachweis der Fähigkeit, rechtliche Probleme zu 

erfassen, praxisgerechte Lösungen zu entwickeln und diese verständlich 
darzustellen und argumentativ zu vertreten. Die Prüfung findet als Einzelprüfung oder 
als Gruppenprüfung mit bis zu drei Studierenden statt. Die Dauer der Prüfung beträgt 
je Studierender oder je Studierendem 30 Minuten. Mündliche Prüfungen werden in 
der Regel von einer oder einem Prüfenden abgenommen. Eine zweite Prüfende oder 
ein zweiter Prüfender bzw. eine Beisitzende oder ein Beisitzender muss auf Antrag 
bestellt werden. Die wesentlichen Gegenstände der Prüfung, die Bewertung der 
Prüfungsleistung und die tragenden Erwägungen der Bewertungsentscheidung sind 
in einem Protokoll festzuhalten. Das Protokoll ist von der oder dem Prüfenden zu 
unterschreiben. Die Prüfung kann einen einleitenden Aktenvortrag umfassen, in dem 
die oder der Studierende einen rechtlichen Fall referiert und einen Lösungsvorschlag 
präsentiert. Die Vortragsakte wird je nach Schwierigkeitsgrad bis zu drei Stunden vor 
der Prüfung überreicht, damit der Vortrag unter Aufsicht und mit Hilfe festgelegter 
Hilfsmittel vorbereitet werden kann. 
 
(8) An einem Kolloquium nehmen mehrere Studierende teil und weisen in einem 
Gruppengespräch ihre Fähigkeit nach, rechtliche Probleme zu diskutieren und 
gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Absatz 7 Sätze 3-9 findet entsprechende 
Anwendung. 
 
(9) Mit der Teilnahme an einem Moot Court soll die oder der Studierende 
nachweisen, dass sie oder er fähig ist, ein simuliertes Gerichtsverfahren aus der 
Perspektive verschiedener Berufsrollen vorzubereiten und die entsprechende 
Position in einer mündlichen Verhandlungssituation argumentativ zu vertreten. Der 
Moot Court wird mit zwei mündlichen Beiträgen von je mindestens 15 Minuten auf 
der Grundlage schriftlicher Skizzen und in Auseinandersetzung mit Fragen und 
Gegenfragen abgeschlossen. Er wird mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ 
bewertet und nicht benotet.  
 
(10) Der Praktikumsbericht erläutert die während des Pflichtpraktikums erbrachten 
berufspraktischen Tätigkeiten. Er wird mit „bestanden“ oder mit „nicht bestanden“ 
bewertet und nicht benotet. Näheres zur Durchführung des Pflichtpraktikums regelt 
die Praktikumsordnung.  
 

§ 6  
Durchführung der Prüfungen 

(1) Von den studienbegleitenden Prüfungsleistungen in den Modulbereichen 
Zivilrecht: Module I-IV und Öffentliches Recht: Module I-III ist jeweils mindestens eine 
Prüfungsleistung als Klausur, eine als Hausarbeit bzw. als Referat sowie eine als 
mündliche Prüfung zu erbringen. In dem Modul „Substantive and Procedural EU Law“ 
ist neben den Prüfungsleistungen des Moot Court eine Hausarbeit oder ein Referat 
zu erbringen. In dem Modul „Arbeitsrecht“ sind eine Klausur und ein Referat zu 
erbringen. Ferner sind von den insgesamt zu erbringenden studienbegleitenden 
Prüfungsleistungen jeweils mindestens eine Klausur, eine Hausarbeit und eine 
mündliche Prüfung oder ein Kolloquium in englischer Sprache abzulegen. Die Hanse 
Law School stellt ein ausreichendes Angebot dieser Prüfungsformen sicher.  
 



 48 

(2) Die Aufgabe für die Prüfungsleistung wird von den Prüfenden festgelegt. Können 
sich die Prüfenden nicht einigen, legt der Prüfungsausschuss die Aufgabe fest. 
 
(3) Die Prüfungsleistungen müssen in dem Semester, in dem die entsprechende 
Lehrveranstaltung bzw. das entsprechende Modul entsprechend dem Studienplan 
endet erstmalig erbracht und bewertet werden. 
 
(4) Macht die oder der Studierende glaubhaft, dass sie oder er wegen länger 
andauernder oder ständiger Krankheit oder Behinderung oder wegen familiärer 
Betreuungsaufgaben nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in 
der vorgeschriebenen Bearbeitungszeit und/oder Form abzulegen, ermöglicht der 
Prüfungsausschuss ihr oder ihm die Erbringung der Prüfungsleistungen innerhalb 
einer verlängerten Bearbeitungszeit oder die Erbringung gleichwertiger 
Prüfungsleistungen in anderer Form. Die Vorlage eines amtsärztlichen Attests kann 
verlangt werden. 
 

§ 7  
Wiederholung von Prüfungsleistungen 

(1) Nicht bestandene Modulprüfungen und nicht bestandene Teilprüfungen müssen 
spätestens in dem folgenden Semester wiederholt werden. Wird auch diese 
Wiederholungsprüfung mit „nicht ausreichend“ bewertet oder ergibt das 
Gesamtergebnis der Teilprüfungen, einschließlich der wiederholten Teilprüfungen, 
dass ein Modul nicht bestanden ist, so ist der oder dem Studierenden spätestens bis 
zum Beginn des auf die Wiederholungsprüfung folgenden Semesters eine mündliche 
Prüfung über den Gesamtinhalt des Moduls anzubieten. In diesem Falle kann die 
Note der Fachprüfung nur mit 4,0 oder 5,0 werden. Wird auch diese mündliche 
Modulprüfung mit „nicht ausreichend“ bewertet, so ist die Modulprüfung endgültig 
nicht bestanden.  
 
(2) Der Prüfungsausschuss legt die Prüfungstermine fest. Wiederholungsprüfungen 
sind in angemessener Frist, in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach 
Bewertung der ersten Arbeit, abzulegen. Die oder der Studierende hat sich hierfür 
innerhalb des vom Prüfungsausschuss festzusetzenden Zeitraums zu melden. Bei 
der Bekanntgabe der Meldefrist werden die Studierenden darauf hingewiesen, dass 
bei Versäumnis des Prüfungstermins oder bei erneutem Nichtbestehen die 
Modulprüfung endgültig nicht bestanden ist, soweit nicht die Voraussetzungen für 
einen weiteren Wiederholungsversuch vorliegen. 
 

§ 8  
Zwischenprüfung 

Die Zwischenprüfung hat bestanden, wer mindestens 120 LP aus den Modulen des 
Pflicht- und des Wahlpflichtbereichs erworben hat, davon maximal 36 LP aus dem 
Wahlpflichtbereich. 
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Dritter Teil  
Bachelorabschlussmodul 

§ 9  
Anmeldung und Zulassung zur Bachelorabschlussmodul 

(1) Die Anmeldung zur Bachelorarbeit erfolgt in der Regel während des 7. 
Semesters. Der Beginn der Bearbeitungszeit ist vom Prüfungsausschuss 
festzusetzen. Die Bearbeitungszeit beginnt spätestens zwei Wochen nach der 
Anmeldung. Der Anmeldung beizufügen sind neben den in § 16 bezeichneten 
Nachweisen und Erklärungen, die Nachweise von elf Pflichtmodulen 
„Rechtswissenschaft Inland“, zwei Pflichtmodulen „Sprachen“, drei Modulen 
„Wirtschaftswissenschaften“ oder „Poltikwissenschaft“, sowie die Nachweise über 
erfolgreich absolvierte Modulprüfungen in Höhe von 60 LP des Wahlpflichtbereichs 
„Rechtswissenschaft Ausland“. Die Anmeldung muss einen Vorschlag für das Thema 
der Bachelorarbeit bzw. für den Themenbereich, dem das Thema für die 
Bachelorarbeit entnommen werden soll, gegebenenfalls einen Antrag auf Vergabe 
des Themas als Gruppenarbeit und einen Vorschlag über die Auswahl der Prüfenden 
enthalten.  
 
(2) Zur Verteidigung der Bachelorarbeit wird nur zugelassen, wer alle 
studienbegleitenden Modulprüfungen und die Bachelorarbeit erfolgreich 
abgeschlossen und das Pflichtpraktikum erfolgreich absolviert hat.  
 

§ 10  
Bachelorarbeit 

(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein juristisches Problem selbständig, 
methodengerecht und anwendungsbezogen zu bearbeiten. Thema und 
Aufgabenstellung müssen dem Prüfungszweck gemäß § 3 und der Bearbeitungszeit 
gemäß § 10 Absatz 3 entsprechen. Die Bachelorarbeit soll einen Umfang von 
120.000 Zeichen mit Leerzeichen (ohne Anlagen) nicht überschreiten. Die 
Bachelorarbeit ist sowohl in gedruckter als auch in elektronische Fassung 
einzureichen. 
 
(2) Das Thema der Bachelorarbeit kann von den nach § 14 Abs. 1 
Prüfungsberechtigten gestellt und betreut werden. Es wird nach Anhörung der oder 
des Studierenden durch die Erstgutachterin oder den Erstgutachter festgelegt. Der 
Prüfungsausschuss genehmigt das Thema der Bachelorarbeit und bestellt zwei 
Gutachterinnen oder zwei Gutachter oder eine Gutachterin und einen Gutachter, von 
denen eine die Betreuerin oder einer der Betreuer ist. Das Thema wird der oder dem 
Studierenden über die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
bekannt gegeben. Der Ausgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen.  
 
(3) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt acht Wochen. Das Thema 
kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit 
zurückgegeben werden. Im Einzelfall kann die Vorsitzende oder der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses die Bearbeitungszeit auf begründeten Antrag der oder des 
Studierenden um höchstens zwei Wochen verlängern. 
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(4) Die Bachelorarbeit kann in deutscher, englischer oder niederländischer Sprache 
abgefasst werden. Dabei muss die Betreuung und Bewertung in der gewählten 
Sprache gewährleistet sein. Über die Zulassung weiterer Sprachen entscheidet der 
Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden mit Zustimmung der 
Betreuerin oder des Betreuers der Arbeit.  
 
(5) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß in drei gebundenen Exemplaren und in 
elektronischer Fassung bei der Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses 
abzuliefern. Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Versäumnis der 
Frist wird die Arbeit von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses mit "nicht ausreichend" bewertet. Bei Abgabe der 
Bachelorarbeit hat die oder der Studierende schriftlich zu versichern, dass sie oder er 
die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil der 
Arbeit - selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel verwendet hat. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken 
entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich zu machen. 
 
(6) Die Bachelorarbeit ist von den bestellten Prüfenden innerhalb von acht Wochen 
nach Abgabe zu bewerten. Ist eine Prüfende oder ein Prüfender verhindert, bestimmt 
der Prüfungsausschuss eine Vertretung .Die oder der Studierende kann dazu einen 
Vorschlag unterbreiten. 
 
(7) Weichen die von den beiden Prüfenden vergebenen Noten voneinander ab, so 
wird die Note der Bachelorarbeit durch Mittelung der beiden vorgeschlagenen Noten 
bestimmt. Weichen die Noten um zwei volle Notenstufen oder mehr voneinander ab, 
so beauftragt der Prüfungsausschuss eine weitere Gutachterin oder einen weiteren 
Gutachter. Die Bewertung ergibt sich dann aus dem Durchschnitt der beiden besten 
Bewertungen. Die Bachelorarbeit gilt in diesem Fall nur dann als bestanden, wenn 
mindestens zwei Gutachterinnen oder zwei Gutachter oder eine Gutachterin und ein 
Gutachter die Arbeit mit mindestens „ausreichend“ bewertet haben. Die beiden 
Gutachten werden der oder dem Studierenden zur Vorbereitung auf die Verteidigung 
der Bachelorarbeit spätestens 10 Tage zuvor in Kopie ausgehändigt. 
 
(8) Eine mit der Note "nicht ausreichend" bewertete Bachelorarbeit kann auf Antrag 
einmal mit neuem Thema wiederholt werden. Der Antrag ist innerhalb von zwei 
Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses an den Prüfungsausschuss zu stellen. 
Eine Rückgabe des Themas ist bei der Wiederholung der Bachelorarbeit nur 
zulässig, wenn die Kandidatin oder der Kandidat von dieser Möglichkeit nicht schon 
bei der ersten Arbeit Gebrauch gemacht hat.  
 

§ 11  
Verteidigung der Bachelorarbeit 

(1) Mit der Verteidigung der Bachelorarbeit hat die Kandidatin oder der Kandidat in 
der Auseinandersetzung über ihre oder seine Bachelorarbeit nachzuweisen, dass sie 
oder er in der Lage ist, die Arbeitsergebnisse in einem Fachgespräch vertiefend 
darzustellen. 
 
(2) Die Verteidigung der Bachelorarbeit soll spätestens zum Ende des auf die 
Anmeldung folgenden Semesters stattfinden. Die Verteidigung der Bachelorarbeit 
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muss von der Kandidatin oder dem Kandidaten spätestens 14 Tage vor dem mit den 
Prüfenden vereinbarten Termin beim Prüfungsausschuss beantragt werden.  
 
(3) Die Verteidigung der Bachelorarbeit findet vor den Prüfenden der Bachelorarbeit 
statt. Die Dauer beträgt 30 Minuten. Bei Gruppenarbeiten verlängert sich die Dauer 
entsprechend. 
 
(4) Die Verteidigung der Bachelorarbeit wird jeweils von den Prüfenden bewertet. 
Das Bewertungsprotokoll wird unverzüglich an den Prüfungsausschuss 
weitergeleitet. Die Note der Prüfung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittel der 
Noten der beiden Prüfenden.  
 
(5) Aus der gemeinsamen Note für die Bachelorarbeit und der gemeinsamen Note für 
die Verteidigung wird in einem Verhältnis von zwei zu eins die Gesamtnote für das 
Bachelorabschlussmodul gebildet.  
 

§ 12  
Ergebnis der Bachelorprüfung 

(1) Wenn alle studienbegleitenden Modulprüfungen und das 
Bachelorabschlussmodul erfolgreich abgeschlossen worden sind, stellt der 
Prüfungsausschuss das Ergebnis der Bachelorprüfung förmlich fest.  
 
(2) In die Gesamtnote der Bachelorprüfung gehen die Note des Bachelor-
abschlussmoduls mit 20 v. H. und die in den studienbegleitenden Modulprüfungen 
erzielten Noten gemäß ihrer Gewichtung der in Anlage 1 aufgeführten 
Leistungspunkte mit 80 v. H. ein.  
 
(3) Der Prüfungsausschuss teilt der Kandidatin oder dem Kandidaten das Ergebnis 
der Prüfung innerhalb einer Frist von drei Wochen schriftlich mit. Im Übrigen gelten 
die Vorschriften des vierten Teils dieser Prüfungsordnung.  
 
 

Vierter Teil  
Gemeinsame Vorschriften für alle Prüfungen 

§ 13  
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der durch diese 
Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird aus Mitgliedern der Gemeinsamen 
Kommission zur Durchführung des Studienganges ein Prüfungsausschuss gebildet. 
Ihm gehören sechs Mitglieder an: vier Mitglieder aus der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer; ein Mitglied, aus der Gruppe der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das hauptamtlich oder hauptberuflich in der Lehre 
tätig ist, sowie ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden. Ist eine Statusgruppe 
nicht vorhanden, fällt dieser Sitz der Gruppe der Professorinnen und Professoren 
bzw. der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer zu. Eines der Mitglieder aus der 
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer kann der Hanse Law School 
Groningen angehören. Der Vorsitz und der stellvertretende Vorsitz müssen von 
Mitgliedern aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ausgeübt 
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werden; sie und die weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren 
ständige Vertreterinnen und Vertreter werden durch die jeweiligen 
Gruppenvertreterinnen und Gruppenvertreter in der Gemeinsamen Kommission zur 
Durchführung des Studiengangs gewählt. Das studentische Mitglied sowie ein 
Mitglied der Hanse Law School Groningen haben bei der Bewertung und 
Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen beratende Stimme. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung der Prüfungen sicher; die 
Mitglieder können an der Prüfung als Beobachterinnen und Beobachter teilnehmen. 
Er achtet darauf, dass die Bestimmungen des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes (NHG), des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) und 
dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig den 
Fachbereichen und Fakultäten über die Entwicklung der Prüfungen und über die 
Studienzeiten; hierbei ist besonders auf die tatsächlichen Bearbeitungszeiten der 
Bachelorarbeiten und auf die Einhaltung der Regelstudienzeit sowie der 
Prüfungsfristen einzugehen, und es ist die Verteilung der Einzel- und Gesamtnoten 
darzustellen. Der Bericht ist in geeigneter Weise durch die Hochschule offen zu 
legen. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden, 
bei dessen Abwesenheit die Stimme der des stellvertretenden Vorsitzenden. Der 
Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter 
die oder der Vorsitzende oder die oder der stellvertretende Vorsitzende, anwesend 
ist. Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses wird ein Protokoll geführt; die 
wesentlichen Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse des 
Prüfungsausschusses sind darin festzuhalten. 
 
(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt zwei Jahre, die des 
studentischen Mitglieds ein Jahr. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf die oder den 
Vorsitzenden und die oder den stellvertretenden Vorsitzenden übertragen. Die oder 
der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor und führt sie 
aus. Sie oder er berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. Das 
Prüfungsamt der Universität Bremen unterstützt die laufenden Geschäfte der oder 
des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.  
 
(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses und deren Vertreterinnen und Vertreter unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch 
die oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 

§ 14  
Prüfende und Beisitzende 

(1) Der Prüfungsausschuss stellt die für einen Modulbereich Prüfungsberechtigten in 
einer halbjährlich zu überprüfenden Liste fest. Der Prüfungsausschuss bestellt aus 
dem Kreis der Prüfungsberechtigten nach Satz 1 die Prüfenden. Zur Abnahme von 
Prüfungen können alle Lehrenden bestellt werden, die in dem betreffenden 
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Prüfungsfach oder in einem Teilgebiet des Prüfungsfaches zur selbständigen Lehre 
berechtigt sind. Soweit die Prüfungsleistung studienbegleitend erbracht wird, bedarf 
es bei Lehrpersonen keiner besonderen Bestellung, sofern sie der gemäß Satz 1 zu 
führenden Liste angehören. Bei der Bachelorarbeit und ihrer Verteidigung muss 
mindestens eine oder einer der Prüfenden Mitglied der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg oder der Universität Bremen sein. Zu Prüfenden und Beisitzenden dürfen 
nur Personen bestellt werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung 
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
 
(2) Zur Bewertung der Bachelorarbeit sind zwei Prüfende zu bestellen. 
Prüfungsleistungen, die zum endgültigen Nichtbestehen der Bachelorprüfung führen, 
werden durch zwei nach Absatz 1 Prüfungsberechtigte bewertet. 
 
(3) Studierende können unbeschadet der Regelung in Absatz 1 Satz 3 Prüfende 
vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. Dem Vorschlag soll 
entsprochen werden, wenn nicht wichtige Gründe entgegenstehen. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den Studierenden die Namen der 
Prüfenden rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen 
Prüfung, bekannt gegeben werden. 
 

§ 15  
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungs leistungen 

(1) Studienzeiten und Studien- und Prüfungsleistungen, die an der Hanse Law 
School der Rijksuniversiteit Groningen erbracht wurden, werden denen der Hanse 
Law School der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und der Universität 
Bremen als gleichwertig anerkannt.  
 
(2) Studienzeiten und Studien- und Prüfungsleistungen in einem 
rechtswissenschaftlichen oder wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang an einer 
Universität oder einer gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik 
Deutschland oder im Ausland werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit 
festgestellt ist. Die Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten und Studien- 
und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und Anforderungen denjenigen der Hanse 
Law School im Wesentlichen entsprechen. Dabei sind kein schematischer Vergleich, 
sondern eine Gesamtbetrachtung und eine Gesamtbewertung im Hinblick auf die 
Bedeutung der Leistungen für den Zweck der Prüfungen nach § 3 vorzunehmen. Für 
die Feststellungen der Gleichwertigkeit von Studienleistungen, die im Rahmen von 
ausländischen Studiengängen erbracht wurden, sind die von der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen oder andere zwischenstaatliche Vereinbarungen 
maßgebend. Soweit Vereinbarungen nicht vorliegen oder eine weitergehende 
Anrechnung beantragt wird, entscheidet der Prüfungsausschuss über die 
Gleichwertigkeit. Zur Aufklärung der Sach- und Rechtslage kann eine Stellungnahme 
der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen eingeholt werden. Abweichende 
Anrechnungsbestimmungen aufgrund von Vereinbarungen mit ausländischen 
Hochschulen bleiben unberührt. Das European Credit Transfer System ist zugrunde 
zu legen.  
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(3) Für Studienzeiten und Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten 
Fernstudien gilt Absatz 2 entsprechend.  
 
(4) Im Fall einer Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, werden die Noten 
- soweit die Notensysteme vergleichbar sind - übernommen und in die Berechnung 
der Gesamtnote einbezogen. Bei unvergleichbaren Notensystemen entscheidet der 
Prüfungsausschuss nach Anhörung der jeweiligen Fachvertreterinnen oder 
Fachvertreter über die Notenfestsetzung. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im 
Zeugnis ist zulässig. 
 
(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. 
Über die Anrechnung entscheidet auf Antrag der Studierenden der 
Prüfungsausschuss.  
 

§ 16  
Zulassung zum Bachelorabschlussmodul 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorabschlussmodul oder zu ihren einzelnen 
Prüfungsteilen ist schriftlich bei der Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses 
innerhalb des vom Prüfungsausschuss festzusetzenden Zeitraums zu stellen. 
Fristen, die vom Prüfungsausschuss gesetzt sind, können bei Vorliegen wichtiger 
Gründe verlängert oder rückwirkend verlängert werden, insbesondere wenn es 
unbillig wäre, die durch den Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu 
lassen. 
 
(2) Soweit der zweite und der dritte Teil nichts Weiteres oder Abweichendes 
bestimmen, wird zugelassen,  
a) wer in dem Bachelorstudiengang „Comparative and European Law“ der Hanse 
Law School an der Universität Oldenburg oder an der Universität Bremen 
immatrikuliert ist und 
b) nicht bereits ein rechtswissenschaftliches Studium endgültig nicht bestanden hat.  
 
(3) Dem Antrag sind, soweit sich nicht entsprechende Unterlagen bei der Hochschule 
befinden, unbeschadet weiterer Nachweise nach dem zweiten und dritten Teil 
beizufügen: 
a) der Nachweis der Immatrikulation , 
b) eine Erklärung darüber, ob bereits ein rechtswissenschaftliches Studium endgültig 
nicht bestanden wurde.  
 
(4) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 
(5) Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich der Prüfungstermine bzw. die 
Versagung der Zulassung erfolgen nach § 28 Abs. 2 und § 41 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes und in schriftlicher Form. 
 
(6) Die Zulassung zur Verteidigung der Bachelorarbeit erfolgt mit Festsetzung des 
Prüfungstermins. Liegen die Voraussetzungen zur Zulassung nicht vor, ergeht 
unverzüglich ein entsprechender Bescheid. 
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§ 17  
Öffentlichkeit von Prüfungen 

Mündliche Prüfungen sind hochschulöffentlich. Dies gilt nicht für Studierende, die 
sich im gleichen Prüfungszeitraum zu dieser Prüfung gemeldet haben. Studierende 
können je eine Person ihres Vertrauens, die Mitglied der Universität ist, zu einer 
mündlichen Prüfung und zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses hinzuziehen. 
Auf Antrag sind Zuhörer nach Satz 1 auszuschließen oder zahlenmäßig zu 
begrenzen. 
 

§ 18  
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" bewertet, wenn die oder der 
Studierende einen für sie oder ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund 
versäumt oder wenn sie oder er eine Prüfung, zu der sie oder er angetreten ist, ohne 
triftigen Grund abbricht. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfung nicht innerhalb 
der vorgegebenen Bearbeitungszeit abgelegt oder wenn eine Prüfungsleistung nicht 
erstmalig innerhalb der Frist gemäß § 6 Abs. 3 erbracht wird.  
 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen 
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden; andernfalls gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" 
bewertet. Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest vorzulegen. In Zweifelsfällen kann 
vom Prüfungsausschuss ein amtsärztliches Attest verlangt werden. Werden die 
Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin, in der Regel der nächste reguläre 
Prüfungstermin, anberaumt. Die bereits erbrachten Prüfungsleistungen sind in 
diesem Fall anzurechnen. 
 
(3) Versuchen Studierende, das Ergebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung 
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, fertigt die oder der 
Prüfende oder die oder der Aufsichtführende hierüber einen Vermerk an. Die 
Studierenden können die Prüfung fortsetzen. Ihnen ist Gelegenheit zur 
Stellungnahme über das Vorkommnis zu geben. Der Vermerk und die Stellungnahme 
sind unverzüglich dem Prüfungsausschuss zur Entscheidung vorzulegen. Stellt der 
Prüfungsausschuss einen Täuschungsversuch fest, gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" bewertet.  
 
(4) Fehlerhafte oder unterlassene Angaben über benutzte Quellen (Plagiat) gelten 
als Täuschungsversuch, wenn Passagen, die einer veröffentlichten Arbeit 
entnommen wurden, nicht mit Zitat ausgewiesen sind. 
 
(5) Studierende, die während einer Prüfung schuldhaft einen Ordnungsverstoß 
begehen, durch den Prüfende oder Geprüfte gestört werden, können von der 
Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. Über das 
Vorkommnis wird ein Vermerk angefertigt. Den Studierenden ist Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Der Vermerk und die Stellungnahme sind unverzüglich 
dem Prüfungsausschuss zur Entscheidung vorzulegen. Stellt der Prüfungsausschuss 
einen Ordnungsverstoß fest, wird die betreffende Prüfungsleistung mit „nicht 
ausreichend“ bewertet.  
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§ 19  
Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der No te 

(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von den jeweiligen Prüfenden unverzüglich 
bewertet. Schriftliche Prüfungsleistungen sind in der Regel spätestens innerhalb von 
vier Wochen nach Abgabe der jeweiligen Prüfungsleistung zu bewerten. 
 
(2) Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden, dabei ist die gesamte 
Notenskala auszuschöpfen: 

1 =  sehr gut  =  eine hervorragende Leistung, 
2 =  gut   =   eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 
     Anforderungen liegt, 
3 =  befriedigend =  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 
     entspricht, 
4 =  ausreichend  =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  
     Anforderungen genügt, 
5 = nicht ausreichend =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel nicht mehr 
   den Anforderungen genügt  

Zur Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch Erniedrigen 
oder Erhöhen der Notenziffern um 0,3 gebildet werden; die Noten 0,7/4,3/4,7 und 5,3 
sind dabei ausgeschlossen. 
 
(3) Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit mindestens „ausreichend“ 
bewertet wurde oder wenn das Gesamtergebnis der einzelnen Teilprüfungen gemäß 
ihrer Gewichtung in Anlage 1 die Note 4,0 ergibt. Wird die Prüfungsleistung von 
mehreren Prüfenden bewertet, errechnet sich die Note der Prüfung aus dem 
arithmetischen Mittel der Noten der einzelnen Prüfenden ohne Abschneiden von 
Nachkommastellen. Auf Antrag der oder des Studierenden ist die Bewertung der 
Prüfungsleistungen zu begründen; dabei sind die tragenden Erwägungen der 
Bewertungsentscheidung darzulegen. Die Begründung ist mit der Prüfungsarbeit zu 
den Prüfungsakten zu nehmen. 
 
(4) Die Gesamtnote aller Module wird folgendermaßen ermittelt: Modulnoten gehen 
in die Berechnung der Gesamtnote mit einer Stelle nach dem Komma ein. Die Note 
der Modulprüfung wird mit den zugehörigen LP multipliziert. Die Produkte werden 
addiert. Die Summe wird durch die Gesamtzahl der LP dividiert, die aufgrund 
benoteter Prüfungen erworben wurden. Nicht benotete Prüfungen werden nicht 
berücksichtigt. Gerundet wird entsprechend Absatz 3. Gesamtnoten werden mit einer 
Stelle nach dem Komma ausgewiesen.  
 
(5) Den Gesamtnoten der Bachelorprüfung werden in folgender Weise Prädikate 
zugeordnet:  

bei einem Durchschnitt bis  1,5  sehr gut, 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 
bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend.  
 

(6) Die Gesamtnote wird durch eine ECTS-Note ergänzt, die neben der absoluten 
eine relative Bewertung der Note abbildet. Die ECTS-Note setzt die individuelle 
Leistung einer Absolventin oder eines Absolventen ins Verhältnis zu den Leistungen 
der anderen Absolventinnen oder Absolventen dieses Studienganges. 
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Die erfolgreichen Absolventen erhalten die folgenden ECTS-Grade:  

A  die besten   10 % 
B  die nächsten  25 % 
C  die nächsten  30 % 
D  die nächsten  25 % 
E  die nächsten  10 %. 

Die ECTS-Grade werden erst im Zeugnis ausgewiesen, wenn für den jeweiligen 
Abschluss die Gesamtnoten von mindestens drei Jahrgängen vorliegen.  
 

§ 20  
Zeugnisse, Bachelorurkunde und Diploma Supplement 

(1) Über die bestandene Zwischenprüfung wird auf Antrag ein Zeugnis ausgestellt, 
das die Bewertungen der Prüfungsleistungen ausweist. Die Gesamtnote berechnet 
sich nach §19 Abs. 4 und Abs. 5. 
 
(2) Über die bestandene Bachelorprüfung ist unverzüglich ein Zeugnis (Anlage 2) 
auszustellen. 
 
(3) Das Zeugnis über das Bachelorabschulssmodul enthält das Thema der 
Bachelorarbeit und die Gesamtnote des Bachelorabschlussmoduls, die Noten der 
studienbegleitenden Modulprüfungen und die Gesamtnote der Bachelorprüfung mit 
dem ECTS-Grad. 
 
(4) Die Zeugnisse werden auf deutsch und englisch ausgestellt und von der oder 
dem Vorsitzenden der Gemeinsamen Kommission zur Durchführung des 
Studiengangs und der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnet und mit den Siegeln der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und 
der Universität Bremen versehen. Auf Antrag der oder des Geprüften ist in einem 
Beiblatt zum Zeugnis die Notenverteilung des jeweiligen Prüfungsjahrganges 
anzugeben.  
 
(5) Gleichzeitig mit dem Zeugnis über die Bachelorprüfung wird der oder dem 
Geprüften eine Bachelorurkunde (Anlage 3) ausgehändigt. Zeugnis und Urkunde 
tragen das Datum der letzten bestandenen Prüfungsleistung. In der Urkunde wird die 
Verleihung des erlangten Grades beurkundet. Die Urkunde wird von der oder dem 
Vorsitzenden der Gemeinsamen Kommission zur Durchführung des Studiengangs 
und der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit den 
Siegeln der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und der Universität Bremen 
versehen. Neben dem Zeugnis und der Urkunde wird ein Diploma Supplement 
(Anlage 4) erstellt. 
 

§ 21  
Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht, und wird diese Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung 
getäuscht wurde, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für 
„nicht bestanden" erklären. 
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(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne 
dass die oder der Geprüfte hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst 
nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das 
Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, 
so kann die Prüfung für „nicht ausreichend“ und die Bachelorprüfung für „nicht 
bestanden“ erklärt werden. 
 
(3) Der oder dem Geprüften ist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der 
Angelegenheit mit dem Prüfungsausschuss zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und ggf. durch ein richtiges zu 
ersetzen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Bachelorurkunde 
einzuziehen, wenn die Prüfung auf Grund einer Täuschung für „nicht bestanden" 
erklärt wurde. Eine Entscheidung nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 ist nach Ablauf 
von fünf Jahren ausgeschlossen. Die Frist beginnt an dem Tag, an dem das 
Prüfungszeugnis ausgestellt wurde. 
 

§ 22  
Bescheide, Rechtsmittel, Einsicht in die Prüfungsak ten 

(1) Wechselt eine Studierende oder ein Studierender den Studiengang oder verlässt 
sie oder er die Universität, wird auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden 
Nachweise eine Bescheinigung über ihre oder seine Studienleistungen und 
Prüfungen ausgestellt. 
 
(2) Werden Prüfungsentscheidungen mit dem Rechtsbehelf des Widerspruchs 
angefochten, entscheidet, soweit der Prüfungsausschuss diesem nicht abhilft, der 
zentrale Widerspruchsausschuss der Universität Bremen; der Widerspruch ist dem 
Widerspruchsausschuss unverzüglich zuzuleiten. 
 
(3) Der Widerspruchsausschuss entscheidet nach Anhörung der Beteiligten 
unverzüglich über einen Widerspruch. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss macht Anordnungen, Festsetzungen von Terminen und 
Fristen sowie andere Mitteilungen des Prüfungsausschusses mit rechtsverbindlicher 
Wirkung auf geeignete Weise bekannt. 
 
(5) Den Studierenden soll in schriftliche Prüfungsarbeiten nach der Bewertung 
umgehend Einsicht ermöglicht werden. 
 
(6) Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Studiums wird den Absolventinnen 
und Absolventen auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in die Prüfungsprotokolle 
gewährt. 
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Fünfter Teil  
Schlussvorschriften 

§ 23 
Übergangsvorschriften 

(1) Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung im zweiten 
oder einem höheren Semester befinden, werden nach der bisher für sie geltenden 
Ordnung geprüft. Sie müssen die Bachelorprüfung spätestens bis zum 30.09.2010 
beschlossen haben. Sie können auf Antrag und mit Zustimmung des 
Prüfungsausschusses auch nach der vorliegenden neuen Prüfungsordnung vom 
17.08.2007 geprüft werden. Ein entsprechender Antrag ist spätestens bis zum 
30.09.2009 zu stellen. Erbrachte Prüfungsleistungen sind nach Entscheidung des 
Prüfungsausschusses anzurechnen. 
 
(2) Die bisher geltenden Prüfungsordnungen treten unbeschadet der Regelung in 
Abs. 1 mit Inkrafttreten der vorliegenden Prüfungsordnung außer Kraft. 
 

§ 24 
Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium der Carl 
von Ossietzky Universität und den Rektor der Universität Bremen und mit Wirkung 
vom 01. Oktober 2006 in Kraft. Sie gilt für Studierende, die ab dem Wintersemester 
2006/07 erstmals im Bachelorstudiengang „Comparative and European Law“ der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg bzw. der Universität Bremen immatrikuliert 
wurden. Die Prüfungsordnung wird in den Amtlichen Mitteilungen der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg und im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen 
veröffentlicht.  
 
 
Anlage 1 : Module und Prüfungsanforderungen  
Anlage 2 : Zeugnis der Bachelorprüfung  
Anlage 3 : Urkunde über die Verleihung des Bachelorgrades  
Anlage 4 : Diploma Supplement 
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Anlage 1: Module und Prüfungsanforderungen des Bachelorstudiums 
 
Modulbereich Rechtswissenschaften - Inland 
 

Modul Einführung in die HLS Prüfungen LP 

Einführung in das juristische Studium und die Rechtsvergleichung  
rechtswissenschaftliche Methoden, Methoden der Rechtsvergleichung, 
Einführung in Europäische Rechtskulturen, vergleichende Rechtsterminologie  

1 Teilprüfung 5 

Europäische Rechtsgeschichte  
Römisches Recht, Mittelalterliche Herrschaftsverträge, Absolutismus, 
Menschen- und Bürgerrechte, Code Civil, ABGB, ALR, Nationalsozialismus 
und Faschismus, Neuaufbruch Europas 

1 Teilprüfung 3 

Gesamt 2 8 
 

Modul Zivilrecht I: Grundlagen des Privatrechts Prü fungen LP 

Privatrecht 1 + Arbeitsgemeinschaft (AG) 
Grundlagen des 1. Buch BGB und Grundlagen des 2. Buch BGB anhand 
ausgewählter Schuldverhältnisse [Kauf- und Werkvertrag, Überblick 
gesetzliche Schuldverhältnisse] und entsprechende Materien des NBWB 

1 Modulprüfung 7 

Gesamt 1 7 
 

Modul Zivilrecht II: Vertragsrecht Prüfungen LP 

Vertragsrecht mit prozessualen Regelungen + AG 
Vertiefung, Kaufvertrag, Dienstvertrag, vertragliche Leistungspflichten und 
Leistungsstörung  

1 Modulprüfung 8 

Gesamt 1 8 
 

Modul Zivilrecht III: Sachenrecht, Haftungs- und Sc hadensrecht Prüfungen LP 

Sachenrecht mit prozessualen Regelungen  
3. Buch des BGB und entsprechende Materien des NBWB sowie 
einschlägige Regelungen der ZPO und des Grundbuchrechts und 
entsprechende Materien des niederländischen Rechts 

1 Teilprüfung 3 

Haftungs- und Schadensrecht mit prozessualen Bezügen  
deliktische Verschuldenshaftung Vorsatz-, Fahrlässigkeits- und 
Gefährdungshaftung; Unternehmens- und Mitarbeiterhaftung; sachlicher 
Schutzbereich der Haftung; Schadens- und Beweisrecht 

1 Teilprüfung 3 

Gesamt 2 6 
 

Modul Zivilrecht IV: Zivilprozessrecht und IPR Prüf ungen LP 

Zivilprozessrecht 
Einführung in deutsches Zivilverfahrensrecht vor dem vergleichenden 
Hintergrund ausländischer Zivilverfahrensrechte d. civil law und common law 

(3) 

Internationales Privatrecht 
Überblick über das deutsche IPR im Vergleich mit anderen europäischen 
Rechtsordnungen, Internationale Übereinkommen, relevantes EU Recht 

1 Modulprüfung 
 

(3) 

Gesamt 1 6 
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Modul Strafrecht Prüfungen LP 

Kriminologie und Grundlagen des Strafrechts  
Kriminologie und Grundlagen des Strafrechts sowie strafrechtlicher Rechts-
güterschutz, Straftaten gegen das Leben, Körperverletzung, 
Strafrechtsvergleichung im EU- Kontext 

1 Teilprüfung 8 

Strafrecht und Strafprozessrecht  
nationales Strafverfahrensrecht, Menschenrechtsschutz im Strafverfahren, 
europäische und internationale Strafverfolgung und Strafgerichtsbarkeit  

1 Teilprüfung 3 

Gesamt 2 11 
 

Modul Öffentliches Recht I: Grund- und Menschenrech tsschutz Prüfungen LP 

Persönlichkeits-, Gleichheits- und politische Grundrechte  
Geschichte und Funktion der Grundrechte, Grundrechtsschutz vor nationalen 
Gerichten in der Rechtsvergleichung, nach der EMRK und im Recht der EU 

(3) 

Wirtschaftsgrundrechte  
Geschichte und Funktion der Grundrechte, Grundrechtsschutz vor nationalen 
Gerichten in der Rechtsvergleichung, nach der EMRK und im Recht der EU  

1 Modulprüfung 
 

(3) 

Gesamt 1 6 
 
Modul Öffentliches Recht II: Verfassungsrecht mit v ölkerrechtlichen 
Bezügen 

Prüfungen LP 

Staatsorganisationsrecht 
Verfassungsstaatlichkeit, Föderalismus, Demokratie, Rechtsstaatsprinzip, 
Sozialstaatsprinzip, Umweltschutz 

1 Teilprüfung 5 

Verfassungsrechtliche Bezüge zum Völker- und Europarecht: 
Völkerrechts- und Europarechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes in 
vergleichender Perspektive, Wirkung von Völker- und Europarecht im 
nationalen Rechtsraum, auswärtige Gewalt, Einsatz von Streitkräften 

1 Teilprüfung 4 

Gesamt 2 9 
 
Modul Öffentliches Recht III: Allgemeines Verwaltun gsrecht; 
Verwaltungsprozessrecht 

Prüfungen LP 

Verwaltungsrecht  
öffentliche Verwaltung und Ihre Kontrolle; Grundzüge des allgemeinen 
Verwaltungsrechts einschließlich des Staatshaftungsrechts, Unterschiede des 
kontinentalen Rechts und des Common Law, Privatisierungstendenzen, 
nationale Verwaltung in Gemeinschaftsstrukturen  

(3) 

Verwaltungsprozessrecht  
Verwaltungsstreitverfahren, Rechtsschutzverfahren des 
Verwaltungsgerichtsprozesses mit verfassungs- und europarechtlicher 
Einbindung und rechtsvergleichenden Aspekten 

1 Modulprüfung 

(3) 

Gesamt 1 6 
 

Modul Öffentliches Recht IV: Besonderes Verwaltungs recht; Völkerrecht  Prüfungen LP 

Besonderes Verwaltungsrecht 
ausgewählte Bereiche des Bau- und Planungsrechts, des Umweltrechts und 
des Polizeirechts mit ihren prozessualen Bezügen 

1 Teilprüfung 3 

Völkerrecht 
Völkerrecht als „Recht“: Theorie des Völkerrechts, Subjekte des Völkerrechts, 
Völkerrechtsquellen, Völkerrecht und nationales Recht, Grundrechte und 
Grundpflichten der Staaten, Internationale Gerichtsbarkeit 

1 Teilprüfung 6 

Gesamt 2 9 
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Modul Foundations of EU-Law Prüfungen LP 

Introduction to International and EU law  
foundations of International Law, History of the EU, Characteristics of the 
legal order of the EU, Institutional Structure of the EU Constitutional principles 
of the EU [fundamental and human rights, institutional balance, subsidiarity] 

1 Teilprüfung 6 

EU Law: Judicial Protection and Fundamental Freedoms in the European 
Union  
judicial protection against acts of EU institutions, enforcing EU law in national 
courts, The four fundamental freedoms‘, Concept of discrimination, prohibition 
of obstacles, effects on private parties, convergence of fundamental 
freedoms, market access and negative integration 

1 Teilprüfung 5 

Gesamt 2 11 
 

Modul Substantive and Procedural EU-Law Prüfungen L P 

Internal Market Law Harmonisation and Competition Law  
positive integration, scope of article 95 EC Treaty, Harmonisation of laws 
[using examples from several policies of the EU]. EU competition policy [legal 
and economic background of EU competition law, cartels, abuse of dominant 
market positions, state aid, special Commission competences + procedures] 

1 Teilprüfung 4 

Moot Court EU Law  
ECJ/CFI proceedings, clinical experience in preparing and arguing of cases in 
a competitive way 

1 Teilprüfung 
(unbenotet) 

3 

Gesamt 2 7 
 

Modul Wirtschaftsrecht Prüfungen LP 

Handels- und Gesellschaftsrecht 
Einführung in das Sonderrecht der Kaufleute, Personengesellschaften  

(4) 

Kapitalgesellschaftsrecht 
Recht der Kapitalgesellschaften insbesondere Gründung, Organe, Befugnisse 
und Auflösung mit rechtsvergleichenden Beispielen und europäischen 
Entwicklungen 

1 Modulprüfung 
(3) 

Gesamt 1 7 
 

Modul Arbeitsrecht Prüfungen LP 

Grundlagen des Arbeitsrechts  
Überblick über Gegenstand, Rechtsquellen und Systemmerkmale des 
Arbeitsrechts, Begründung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses, 
rechtsvergleichend Deutschland - Niederlande 

1 Teilprüfung 4 

Internationales und EU- Arbeitsrecht  
Grundlagen des Internationalen Arbeitsrechts, Sozialpolitik der EU, Ziele, 
Strukturen und Themen des EU-Arbeitsrechts, Rechtsakte des sekundären 
Gemeinschaftsrechts auf dem Gebiet des Arbeitsrechts, Vergleich der 
Umsetzung von arbeitsrechtlichen EU-Richtlinien [Niederlande – 
Deutschland] 

1 Teilprüfung 6 

Gesamt 2 10 
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Modulbereich Rechtswissenschaften - Ausland  
 
Im Modulbereich Auslandsstudium belegen die Studierenden in einem Studienjahr Module im Umfang 
von insgesamt 60 LP, die aus den unten aufgeführten Wahlpflichtmodulen je nach Angebot der 
ausländischen Partneruniversität zusammenzustellen sind. Es sind Module aus mindestens drei der 
vier Teilbereiche „Öffentliches Recht“, „Bürgerliches Recht“, „Strafrecht“ und „Internationales und EU 
Recht“ sowie „Legal Skills“ zu belegen. 
 

Teilbereich öffentliches Recht 

Wahlpflichtmodul ausländisches Staatsorganisationsr echt Prüfungen LP 

Ausländisches Staatsorganisationsrecht 
Regelungen über Staatsorgane, Aufbau, Funktion, Zusammenwirken 

Modulprüfung o. 
Teilprüfungen 

6-12 

Gesamt  6-12 
 

Wahlpflichtmodul ausländisches Verwaltungsrecht Prü fungen LP 

Ausländisches Verwaltungsrecht 
Handeln der Verwaltung, Verwaltungsprozessrecht 

Modulprüfung o. 
Teilprüfungen 

6-12 

Gesamt  6-12 
 

 

Teilbereich bürgerliches Recht 

Wahlpflichtmodul ausländisches bürgerliches Recht P rüfungen LP 

Grundzüge ausländ. Personenrechts, Schuld- und Sachenrechts 
Überblick über Rechtsgeschäftslehre, Eigentumsübertragung, 
Eigentumsvorbehalt, Personen- und Familienrecht 

Modulprüfung o. 
Teilprüfungen 6-12 

Gesamt  6-12 
 

Wahlpflichtmodul ausländisches Zivilprozessrecht Pr üfungen LP 

Ausländisches Zivilprozessrecht 
Ablauf von Zivilverfahren, Erkenntnis- Vollstreckungsverfahren, Mediation 

Modulprüfung o. 
Teilprüfungen 

6-12 

Gesamt  6-12 
 

Wahlpflichtmodul ausländisches Haftungs- und Schade nsrecht Prüfungen LP 

Ausländisches Haftungs- und Schadensrecht 
Schadensersatzregelungen, Schmerzensgeld, Kausalität und Schuld 

Modulprüfung o. 
Teilprüfungen 

6-12 

Gesamt  6-12 
 

Wahlpflichtmodul ausländisches Wirtschaftsrecht Prü fungen LP 

Ausländisches Wirtschaftsrecht  
Handels- und Vertriebsrecht, Leistungsstörung und Rückabwicklung  

Modulprüfung o. 
Teilprüfungen 

6-12 

Gesamt  6-12 
 

Wahlpflichtmodul ausländisches Gesellschaftsrecht P rüfungen LP 

Ausländisches Gesellschaftsrecht 
Rechtsformen, Gründung, Struktur, Haftungsfragen 

Modulprüfung o. 
Teilprüfungen 

6-12 

Gesamt  6-12 
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Teilbereich Strafrecht 

Wahlpflichtmodul ausländisches materielles Strafrec ht Prüfungen LP 

Ausländisches materielles Strafrecht  
Tatbestand, Rechtswidrigkeit, Schuld, Kausalität, Strafausschlussgründe 

Modulprüfung o. 
Teilprüfungen 

6-12 

Gesamt  6-12 
 

Wahlpflichtmodul ausländisches prozessuales Strafre cht I Prüfungen LP 

Ausländisches Strafrechtprozessrecht  
formaler Ablauf von Strafverfahren, Durchsuchungen, Sicherstellungen, 
Freiheitsentzug, Rechtsschutz, Fair Trial 

Modulprüfung o. 
Teilprüfungen 6-12 

Gesamt  6-12 
 

Wahlpflichtmodul vertiefendes ausländisches Straf- und 
Strafprozessrecht Prüfungen LP 

Vertiefendes Ausländisches Straf- und Strafprozessrecht 
vertiefende Inhalte des Straf- und Strafprozessrechts, z.B. Strafausschluss, 
Versuch, Vorbereitung, Täterschaft, Anstiftung 

Modulprüfung o. 
Teilprüfungen 

6-12 

Gesamt  6-12 
 

 

Teilbereich Internationales und EU Recht sowie lega l skills 

Wahlpflichtmodul „legal skills“ Prüfungen LP 

Fachsprache, praxisorientierte Recherche- und Präsentationstechniken  
Studierenden soll in diesem Modul berufsbefähigendes Wissen und 
überfachliche Qualifikationen vermittelt werden 

Modulprüfung o. 
Teilprüfungen 
(unbenotet) 

6-12 

Gesamt  6-12 
 

Wahlpflichtmodul „Jurisprudence“ Prüfungen LP 

Gesetz und Moral  
Verhältnis von Recht, Gesetz, Sitte und Moral 

Modulprüfung o. 
Teilprüfungen 

6-12 

Gesamt  6-12 
 

Wahlpflichtmodul „Advanced Topics of European Law I “ Prüfungen LP 

Advanced Topics of European Law I  
building on foundational knowledge of EU law, this module enables students 
to deepen and widen their understanding of European Law and legislation 
and their interaction with national law 

Modulprüfung o. 
Teilprüfungen 6-12 

Gesamt  6-12 
 

Wahlpflichtmodul „Advanced Topics of European Law I I“ Prüfungen LP 

Advanced Topics of European Law II  
module builds on themes dealt with in “Advanced Topics of European Law I” 
and is a core subject for professional purposes. It enables students to 
deepen and widen their understanding of European Law and legislation and 
their interaction with national law 

Modulprüfung o. 
Teilprüfungen 6-12 

Gesamt  6-12 
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Wahlpflichtmodul „International Human Rights Law“ P rüfungen LP 

International Human Rights Law 
protecting human rights is an increasingly important concern of international 
law in the modern world. Understanding its significance involves knowing 
what the current guarantees of human rights are and how the arrangements 
for protecting them work. The course provides a broad but selective survey, 
examining the main human rights treaties and reviewing the procedures for 
implementing them in the United Nations, through regional institutions and 
elsewhere. Attention is also given to the European Convention on Human 
Rights  

Modulprüfung o. 
Teilprüfungen 

6-12 

Gesamt  6-12 
 
 
Modulbereich Wirtschafts- und Politikwissenschaften   
Im Modulbereich Wirtschafts- und Politikwissenschaften belegen die Studierenden Module im Umfang 
von insgesamt 18 LP, aus drei Wahlpflichtmodulen aus dem Teilbereich Wirtschaftswissenschaften 
oder aus je einem Wahlpflichtmodul der drei Teilbereiche Politikwissenschaft zusammensetzen:  
 

Teilbereich Wirtschaftswissenschaften 

Wahlpflichtmodul Kommunikation und Präsentation Prü fungen LP 

Kommunikation und Präsentation + AG 
Kommunikations-, Moderations- und Präsentationstechniken 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 

Wahlpflichtmodul Einführung in die Volkswirtschafts lehre Prüfungen LP 

Einführung in die Volkswirtschaftslehre + AG 
Einführung in grundlegende volkswirtschaftliche Fragestellungen, Teilgebiete 
der VWL und ihr innerer Zusammenhang 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 

Wahlpflichtmodul Einführung in die Betriebswirtscha ftslehre Prüfungen LP 

Einführung in die Betriebswirtschaftslehre + AG 
Aufgaben und Inhalte der Betriebswirtschaftslehre, wirtschafts- und 
unternehmenspolitische Entwicklungen, Beziehungen zwischen 
Unternehmen und Gesellschaft 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 

Wahlpflichtmodul Informationswirtschaft Prüfungen LP 

Informationswirtschaft + AG 
Informationsseite von Unternehmensführung, Rechnungswesen als 
Informationsbasis, Führungs-Informationssysteme 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 

Wahlpflichtmodul Buchhaltung und Abschluss Prüfunge n LP 

Buchhaltung und Abschluss + AG 
Vorgehensweisen der Buchführung, zentrale Bestandteile des externen 
Rechnungswesen 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
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Wahlpflichtmodul Unternehmensstrategien Prüfungen L P 

Unternehmensstrategien + AG 
Strategie als Plan, Spielzug, Handlungsmuster, Selbstverortung und 
Wahrnehmungsperspektive, wettbewerbsbezogene Ansätze des 
Strategischen Managements wie der Market�based View  und 
der Ressourcenbezogene Ansatz 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 
Wahlpflichtmodul „Rechnungswesen II – Bilanzierung und 
Kostenrechnung“ 

Prüfungen LP 

Bilanzierung und Kostenrechnung + AG 
Grundzüge der handels- und steuerrechtlichen Bilanzierung; Grundzüge der 
Kosten- und Leistenrechnung 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 

Wahlpflichtmodul „Mikroökonomie“ Prüfungen LP 

Mikroökonomie+ AG 
Definition und Beschreibung der Mikroökonomie, Theorie des Haushalts: 
Budget, Präferenzen, Nutzen, optimaler Konsumplan, Nachfrage; Theorie 
der Unternehmung: Technologie, Kosten, Gewinnmaximierung, Angebot; 
Koordination und Märkte: Tausch, Gleichgewicht, vollständige Konkurrenz, 
Monopol, Oligopol 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 

Wahlpflichtmodul „Strategisches und internationales  Marketing“ Prüfungen LP 

Strategisches und internationales Marketing + AG 
Anwendung strategischer Planungsmethoden im Marketing, Erweiterung des 
Marketingverständnisses auf die Perspektiven der Wettbewerber-, 
Absatzmittler- und Anspruchsgruppenorientierung, internationales Marketing 
als zusätzliche Erweiterung der strategischen Marketingplanung hinsichtlich 
seiner Planungsgrundlagen und inhaltlichen Konzeption 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 
Wahlpflichtmodul „International Economics; Growth a nd Structural 
Change“ 

Prüfungen LP 

International Economics 
Globalisierung, Zahlungsbilanz und Wechselkurse, makroökonomische 
Modellierung offener Volkswirtschaften, internationaler Handel, inter- und 
intrasektoral transnationale Produktion und Faktorbewegungen, Entwicklung 
und Unterentwicklung. 
Growth and Structural Change 
ältere und neuere Wachstumstheorien, technischer Fortschritt, 
Strukturwandel und Beschäftigung, Produktionsstrukturen und Input-Output-
Analyse, gesamtwirtschaftlicheTransformationsprozesse 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 

Wahlpflichtmodul „Produktion/Investition“ Prüfungen  LP 

Produktion/Investition + AG 
Einführung in grundlegende produktionswirtschaftliche Fragestellungen 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
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Wahlpflichtmodul „Makroökonomie“ Prüfungen LP 

Makroökonomie + AG 
Einführung in die Makroökonomie, Analyse der Entwicklung von 
gesamtwirtschaftlichen Größen (wie z.B. dem Sozialprodukt, der 
Investitionen und der Beschäftigung), Zusammenhang von Güter-, Finanz- 
und Arbeitsmärkten im Wirtschaftskreislauf. 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 
 

Teilbereich Politikwissenschaft I 

Wahlpflichtmodul Einführung in das politische Syste m der BRD Prüfungen LP 

Einführung in das politische System der BRD  
Vermittlung von vertieften Kenntnissen des politischen Vermittlungssystems 
der Bundesrepublik Deutschland. Darstellung der Entwicklung des 
bundesdeutschen Parteien- und Interessenverbandssystems, der zentralen 
sozialen Bewegungen, des Wahlsystems sowie der Entwicklung politischer 
Wahlkämpfe. Vermittlung der Fähigkeit zur Analyse von kollektiven 
politischen Akteuren, ihrer inneren Organisationsweise und ihrer Interaktion 
bzw. Verflechtung mit den Zentralinstitutionen des politischen Systems der 
Bundesrepublik. Vermittlung von Konzepten und Verfahrensweisen der 
Meinungs- und Wahlforschung, der Wahlkampfforschung, des politischen 
Managements sowie der Parteien-, Verbands- und Bewegungsforschung 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 

 
Wahlpflichtmodul Politikfeldanalyse Prüfungen LP 

Politikfeldanalyse 
Einführung in die Konzepte und Theorien der Politikfeldanalyse und 
international vergleichenden Staatstätigkeitsforschung; die Bedeutung von 
unterschiedlichen Parteien und institutionellen Arrangements auf Policies; 
Beeinflussung politischer Entscheidungsmuster durch unterschiedliche 
Policies; (staatliche) Steuerungsmethoden; Methoden der (vergleichenden) 
Policy-Analyse. 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 
Wahlpflichtmodul Beziehungen und Außenpolitik  Prüf ungen LP 

Internationale Beziehungen und Außenpolitik 
Einführung in die Internationalen Beziehungen (inkl. Außenpolitikanalyse) 
und in die Friedens- und Konfliktforschung, Überblick über die historische 
Entwicklung internationaler Politik im 20. Jahrhundert einschließlich ihrer sich 
wandelnden sozialen, ökonomischen und kulturellen Rahmenbedingungen 
(insbesondere Globalisierungsprozesse), Vermittlung von Grundkenntnissen 
über internationale gouvernementale und nicht-gouvernementale 
Organisationen sowie über Modelle des Regierens jenseits des 
Nationalstaats (Global Governance) 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 

 
 

Teilbereich Politikwissenschaft II 

Wahlpflichtmodul Politische Theorie und Philosophie  Prüfungen LP 

Politische Theorie und Philosophie  
Grundbegriffe der politischen Philosophie sowie deren theoretische 
Zusammenhänge; Politische Theorien und Ideologien und ihre historischen 

1 Modulprüfung 6 
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und ideengeschichtlichen Grundlagen; systematische Grundprobleme der 
politischen Philosophie in ihrer historischen Entwicklung und in ihrer aktuellen 
Bedeutung (Legitimität politischer Ordnungen, normativ zu rechtfertigende 
Grundaufgaben des Staates, Bedeutung demokratischer 
Entscheidungsverfahren, Bedingungen der Mitgliedschaft, usf.). 
Exemplarische Einführung in einige Hauptfragen der politischen Theorie der 
Gegenwart anhand ausgewählter philosophischer Texte.  

Gesamt 1 6 

 

Wahlpflichtmodul Europäische Integration  Prüfungen LP 

Europäische Integration  
Die Transformation des Regierens in Europa lässt sich zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts nur in seinen Wechselwirkungen mit den Prozessen der 
Globalisierung und insbesondere der europäischen Integration begreifen. Der 
Prozess der Herausbildung des politischen Systems der Europäischen Union 
wird anhand seiner wichtigsten Etappen seit 1945 rekonstruiert und in seinen 
Antriebskräften und Ergebnissen analysiert. 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 

 

Wahlpflichtmodul Vergleichende Politikwissenschaft  Prüfungen LP 

Vergleichende Politikwissenschaft  
Die vergleichende Politikwissenschaft (comparative politics) beschäftigt sich 
mit Problemen des Regierens (governance) in demokratischen wie 
autokratischen, nationalen, subnationalen und supranationalen, von 
verschiedenartigen gesellschaftlichen Kontexten abhängigen Regimeformen. 
Das für die Problemanalyse eingesetzter Instrumentarium der Komparatistik 
umfasst Begriffe, Typologien, Theorien und Methoden zur Analyse politischer 
Systeme, Prozesse und Handlungsstrategien. Hierzu gehören fünf Bereiche: 
staatliche Institutionensysteme (polity); Zivilgesellschaft, einschließlich 
Sozialkapital, politischer Kultur und staatlich-gesellschaftlicher Interaktionen 
(politics); Problemlösungsstrategien (policies); politisch-staatliche 
Transformationsprozesse; regionale und internationale Integrationsprozesse. 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
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Teilbereich Politikwissenschaft III 
 

Wahlpflichtmodul Politik, Recht und Wirtschaft Prüf ungen LP 

Politik, Recht und Wirtschaft 
Einführung in, Private Ansätze rechtliche Regulierung (Soft Law) auf 
nationaler und transnationaler Ebene. Einführung in die Grundzüge der 
Mikro- und Makroökonomie. Einführung in die zentralen Begrifflichkeiten und 
Theorien der Volkswirtschaftslehre und Politischen Ökonomie. Überblick über 
zentrale Befunde der empirischen Politischen Ökonomie zur wirtschaftlichen 
Performanz von Nationen. Lektüre klassischer Texte der Politischen 
Wirtschaftslehre sowie Überblick über Akteure, Institutionen und Prozesse 
der Wirtschaftspolitik in Deutschland 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 

Wahlpflichtmodul Politische Theorien moderner Gesel lschaften Prüfungen LP 

Politische Theorien moderner Gesellschaften 
Auseinandersetzung mit den wichtigsten Hauptrichtungen moderner 
Gesellschafts- und Politiktheorien (Liberalismus, Kontraktualismus, 
Utilitarismus, Anarchismus usw.) und deren systematische und normative 
Grundlagen; ideengeschichtliche Einordnung zentraler Positionen; 
Auseinandersetzung mit klassischen und aktuellen Debatten der politischen 
Theorie; Einführung und Diskussion zentraler Fragen und Probleme der 
Legitimität politischer Ordnungen und demokratischer Verfahren; 
systematische und normative Erörterung traditioneller nd aktueller 
Demokratietheorien (pluralistische, assoziative, deliberative 
Demokratietheorie usw.); Untersuchung der ethischen und 
gerechtigkeitstheoretischen Grundlagen und Probleme; Thematisierung des 
Verhältnisses von Demokratie und Rechtsstaat (Konstitutionalismus, 
Republikanismus usw.) sowie der Möglichkeiten und Schwierigkeiten einer 
transnationalen Demokratie. 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 

Wahlpflichtmodul Internationale Politik Prüfungen LP 

Internationale Politik 
Vertiefung und Erweiterung der Inhalte von Modul 3 durch zwei 
Schwerpunktsetzungen: a. Anwendung der Analysekategorien und Theorien 
der internationalen Beziehungen auf ein konkretes Politikfeld der 
internationalen Beziehungen (z.B. Sicherheit, Handel, Umwelt) und b. 
Übersicht über die Voraussetzungen, Probleme und Institutionen des 
Regierens jenseits des Nationalstaats (Global Governance) im Zeichen 
fortschreitender Denationalisierung und im Angesicht vielfältiger 
grenzüberschreitender Interdependenzprobleme 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 

Wahlpflichtmodul Vergleichende Systemanalyse und eu rop. Politik Prüfungen LP 

   
Vergleichende Systemanalyse und europäische Politik 
Kooperations-, Koordinations-, Entscheidungs- und Integrationsprozesse sind 
in der Europäischen Union aufgrund der für sie charakteristischen 
strukturellen, institutionellen und kulturellen Vielfalt komplexer Natur und 
werfen nicht nur Effizienz- sondern auch Legitimationsprobleme auf. Diese 
werden exemplarisch in ausgewählten institutionellen und Policy-Bereichen, 
sowohl auf der Ebene des politischen Systems der Europäischen Union als 
auch der Mitgliedsstaaten, auf der Grundlage unterschiedlicher Integrations-
theorien sowie der Präferenzen und Perspektiven politischer und 

1 Modulprüfung 6 
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gesellschaftlicher Akteure rekonstruiert. Ziel ist es, exemplarische Probleme 
in ihren Bedingungen, Antriebskräften und Hindernissen zu analysieren, in 
ihren Ergebnissen zu evaluieren und Lösungsstrategien zu entwickeln. 
Gesamt 1 6 
 
Wahlpflichtmodul Staatsaufgaben Prüfungen LP 
Staatsaufgaben 
Analyse von Staatstätigkeit anhand zweier ausgewählter Politikfelder. 
Basierend auf den theoretischen Grundlagen der Politikfeldanalyse wird für 
zwei konkrete Politikfelder das Zusammenwirken zwischen 
politikfeldrelevanten Akteuren, den institutionellen Rahmenbedingungen 
(polity) und den dadurch abgesteckten politischen Entscheidungsprozessen 
(politics) rekonstruiert, um staatliche Politikergebnisse (Policy output) samt 
ihre Auswirkungen (policy outcome) im nationalen Kontext oder im 
internationalen Vergleich zu erklären. 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 
Wahlpflichtmodul Regierungssystem der BRD Prüfungen  LP 
Regierungssystem der BRD 
Vermittlung von vertieften Kenntnissen des politischen Vermittlungssystems 
der Bundesrepublik Deutschland. Darstellung der Entwicklung des 
bundesdeutschen Parteien- und Interessenverbandssystems, der zentralen 
sozialen Bewegungen, des Wahlsystems sowie der Entwicklung politischer 
Wahlkämpfe. Vermittlung der Fähigkeit zur Analyse von kollektiven 
politischen Akteuren, ihrer inneren Organisationsweise und ihrer Interaktion 
bzw. Verflechtung mit den Zentralinstitutionen des politischen Systems der 
Bundesrepublik. Vermittlung von Konzepten und Verfahrensweisen der 
Meinungs- und Wahlforschung, der Wahlkampfforschung, des politischen 
Managements sowie der Parteien-, Verbands- und Bewegungsforschung 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 
 
 
Modulbereich Fremdsprachen Inland 
Im Modulbereich Fremdsprachen belegen die Studierenden an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg und der Universität Bremen Fremdsprachenmodule im Umfang von insgesamt 18 LP.  
 

Modul Sprachen I Prüfungen LP 

Niederländisch I  
Einführung in die niederländische Sprache: Wortschatz, Grammatik, Sprach- 
und Lesekompetenz 

1 Teilprüfung 6 

Legal Terminology 
introduction into the difference between the common law system and the civil 
law system, covering the legal terminology used in contract law, tort law, 
criminal law, law of trusts, constitutional law, and agency law among others. 
The course culminates in a minimum of a ten minute case presentation by the 
students using their knowledge of the US and UK legal terminology that they 
have learnt in class. 

1 Teilprüfung 3 

Gesamt 2 9 
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Modul Sprachen II Prüfungen LP 

Niederländisch II 
Vertiefung der Kenntnisse der niederländischen Sprache 1 Teilprüfung 3 

Niederländisch III (vaktaal) 
Niederländische Rechtssprache 1 Teilprüfung 3 

Sprachkurs Vorbereitung Auslandsstudium 
Sprachliche Vorbereitung auf das Auslandsstudium, Sprachkurs in der 
Sprache des Gastlandes 

1 Teilprüfung 3 

Gesamt 3 9 
 
 
Modulbereich Praktische Studienzeit 
 

Praktische Studienzeit Dauer Prüfungen LP 

 14 Wochen 
1 Modul- 
prüfung  

(unbenotet) 
18 

 
 
Modulbereich Bachelorprüfung 
 

Bachelorprüfung Dauer Prüfungen LP 

Bachelor-Arbeit  8 Wochen 1 Teilprüfung 12 
Verteidigung  1 Teilprüfung 3 
Gesamt 2 15 
 

 
Workload Bachelorstudium insgesamt  
 

Bachelorstudium LP 

Insgesamt 240 
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Ordnung über besondere Zugangsvoraussetzungen 
für den internationalen Bachelorstudiengang  

„Comparative and European Law“ der Hanse Law School  
an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg  

und der Universität Bremen 

vom 02.07.2003 
 
Die Zugangsordnung wurde von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg beschlossen. Sie wurde 
vom Rektor der Universität Bremen und vom Präsidium der Universität Oldenburg genehmigt und in 
den Amtlichen Mitteilungen vom 31.07.2003 veröffentlicht. 
 

§ 1  
Zulassungsantrag 

(1) Der Zulassungsantrag zum Bachelorstudium Hanse Law School ist an die Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg zu richten. Die Immatrikulation erfolgt auf 
Grundlage der Zulassung nach der Wahl des oder der Studierenden an der 
Universität Bremen oder an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Die 
nähere Regelung erfolgt durch eine Verwaltungsvereinbarung. 
 
(2) Der Antrag muss mit den erforderlichen Bewerbungsunterlagen 
für das Wintersemester jeweils bis zum 15. Juli des entsprechenden Jahres 
eingehen. Er gilt nur für die Vergabe der Studienplätzedes betreffenden 
Zulassungstermins. 
 
(3) Die Universität Bremen und die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
bestimmen durch Verwaltungsvereinbarung die Form des Zulassungsantrags. Sie 
bestimmen auch, welche Unterlagen mindestens beizufügen sind und welche Form 
diese besitzen müssen. 
 
 

§ 2 
Zugangsvoraussetzungen für das Bachelorstudium 

Voraussetzungen für den Zugang zum Bachelorstudium sind  
(a) der Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung im Sinne des § 33 BremHG 
und § 18 NHG und 
(b) der Nachweis über hinreichende englische Sprachkenntnisse (Test of English as 
a Foreign Language - TOEFL) mit dem Minimum von 550 paper points oder 213 
computer points oder eine gleichwertige Sprachprüfung, insbesondere das IELTS 
des British Council Band 6. In Zweifelsfällen entscheiden drei Mitglieder des 
Prüfungsausschusses gem. § 18 der Prüfungsordnung für den internationalen 
Bachelor- und Master-Studiengang Rechtswissenschaften (Hanse Law School) über 
das Vorliegen hinreichender englischer Sprachkenntnisse. Der Prüfungsausschuss 
bestimmt die Mitglieder im Sinne von Satz 2 jeweils bis zum 15.07. eines jeden 
Jahres. 
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§ 3  
In-Kraft-Treten 

Diese Ordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch den Rektor der Universität 
Bremen und das Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsen 
in Kraft. Sie ist in den Amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg bekannt zu machen. 
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Prüfungsordnung 
für den internationalen Masterstudiengang  

„Comparative and European Law“ der Hanse Law School  
an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg  

und der Universität Bremen 
vom 01.10.2006 i.d.F. vom 07.12.2006 

 
Die Prüfungsordnung wurde von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg beschlossen. Sie 
wurde vom Rektor der Universität Bremen und vom Präsidium der Universität Oldenburg genehmigt 
und in den Amtlichen Mitteilungen vom 07.12.2006 veröffentlicht. 
 
 

Erster Teil 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 1  
Studienziele 

(1) Ziel des Studienganges ist der rechtsvergleichend-integriert vermittelte Erwerb 
vertiefter Kenntnisse des deutschen und des niederländischen Rechts und der 
Grundlagen des Common Law in Orientierung auf das europäische 
Gemeinschaftsrecht unter Einbeziehung der gesellschaftlichen und der politischen 
Grundlagen der europäischen Integration. 
 
(2) Die Studierenden sollen zu selbständiger praxisbezogener und wissenschaftlicher 
Arbeit sowie dazu befähigt werden, selbständig und im Zusammenwirken mit 
Anderen in den genannten Rechtsgebieten wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
gewinnen und deren Bedeutung für die Gesellschaft und die berufliche Praxis zu 
erkennen. Durch geeignete Stoffauswahl und Erarbeitung eines kritischen 
Verständnisses der wissenschaftlichen Methoden werden die Kenntnisse und die 
Lernfähigkeit vermittelt, die für die Berufspraxis international tätiger Juristinnen und 
Juristen erforderlich sind. 
 

§ 2 
Hochschulgrade 

Nach bestandener Masterprüfung wird der Hochschulgrad „Master of Laws (LL.M.)“ 
verliehen. Der Titel wird gemeinsam von der Universität Bremen und der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg verliehen.1  
 

§ 3 
Zweck, Inhalt und Umfang der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist ein auf der Bachelorprüfung aufbauender weiterer 
berufsqualifizierender Abschluss und dient dem Nachweis vertiefter Kenntnisse im 
Recht der Europäischen Union, im Internationalen Recht, in der Rechtsvergleichung 

                                            
1 Die Rijksuniversiteit Groningen verleiht zusätzlich den Titel „Master of Laws“, wenn die in  
§ 3 Absatz 2 aufgeführten Pflichtmodule erfolgreich an der Universität Groningen absolviert wurden. 
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mit besonderem Schwerpunkt im deutschen und im niederländischen Recht sowie im 
Common Law. Durch die Masterprüfung wird festgestellt, ob die Kandidatinnen und 
Kandidaten die Zusammenhänge des jeweiligen Faches überblicken, die Fähigkeit 
besitzen, wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzuwenden und die für den 
Übergang in die Berufspraxis oder für die wissenschaftliche Weiterqualifikation 
notwendigen Fachkenntnisse erworben haben.  
 
(2) Die Masterprüfung besteht aus sieben studienbegleitenden Modulprüfungen in 
den vier Pflichtmodulen „Company Law“, „International Contract Law“, „Competition 
Law“ und „Legal Skills in Europe“ und in den drei Wahlpflichtmodulen sowie aus der 
Prüfung im Masterabschlussmodul.  
 

Zweiter Teil 
Studium und studienbegleitende Prüfungsleistungen 

§ 4 
Dauer und Gliederung des Studiums 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt zwei Semester. Sie schließt die Prüfungen, die 
Erstellung der Masterarbeit und das Auslandssemester ein. 
 
(2) Für den erfolgreichen Abschluss des Studiums sind insgesamt 60 
Leistungspunkte (LP) nach dem European Transfer System (ECTS) zu erbringen. 
Für jedes erfolgreich mit einer Prüfungsleistung abgeschlossene Modul werden 6 LP 
ergeben, für das Masterabschlussmodul werden 18 LP vergeben. Hiervon entfallen 
15 LP auf die schriftliche Masterarbeit, 2 LP auf die mündliche Masterprüfung.sowie 
1 LP auf das begleitende Masterkolloquium Das Studium ist so aufgebaut, dass in 
jedem Semester in der Regel 30 LP erworben werden können. 
 
(3) Die Studieninhalte werden durch Pflicht- und Wahlpflicht-Module vermittelt. Die 
Module ergeben sich aus der Anlage 1. 
 
(4) Die vier Pflichtmodule müssen an der Rijksuniversiteit Groningen (RUG) belegt 
und jeweils mit einer studienbegleitenden Prüfung abgeschlossen werden. Die RUG 
stellt sicher, dass diese Module jeweils im Wintersemester angeboten werden und 
dass den Studierenden jeweils zwei Prüfungsversuche in dem Semester zur 
Verfügung stehen. Für die zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen gelten 
auf der Grundlage der mit den Partnerhochschulen getroffenen 
Kooperationsvereinbarungen die jeweiligen Vorschriften der ausländischen 
Partnerhochschule. Über die Umrechnung der an einer ausländischen Hochschule 
erbrachten Prüfungsleistungen nach dem deutschen Notensystem entscheidet der 
Prüfungsausschuss.  
 
(5) Ferner müssen mindestens drei Wahlpflichtmodule belegt und ebenfalls mit einer 
studienbegleitenden Prüfung abgeschlossen werden. Hierfür wird ein ausreichendes 
Modulangebot jeweils im Wintersemester an der Rijksuniversiteit Groningen sowie 
jeweils im Sommersemester an der Universität Bremen und an der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg zur Verfügung gestellt. Hat eine Studierende oder 
ein Studierender mehr als drei Wahlpflichtmodule belegt und mit einer 
studienbegleitenden Prüfung abgeschlossen, so werden die drei am besten 
bewerteten Prüfungsleistungen bei der Masterprüfung angerechnet.  
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§ 5 
Prüfungsleistungen 

(1) Folgende Prüfungsformen kommen für die Modulprüfungen in Betracht:  
Hausarbeit (Absatz 4),  
schriftlich ausgearbeitetes Referat mit Disputation (Absatz 5),  
Klausur (Absatz 6),  
mündliche Prüfung (Absatz 7),  
Kolloquium (Absatz 8) und  
ein Forschungskolloquium zur Masterarbeit (Absatz 9) 

Klausur, Referat und Hausarbeit können als Falllösung, Themenarbeit, 
Fragenklausur oder als rechtsgestaltende Aufgabe (z. B. Entwurf von Normtexten 
oder rechtlichen Vereinbarungen) ausgestaltet sein.  
 
(2) Anmeldungen zu den Modulprüfungen erfolgen spätestens vier Wochen vor der 
jeweiligen Prüfung. Danach sind Rücktritte nur auf begründeten Antrag und mit 
Genehmigung des Prüfungsausschusses möglich.  
 
(3) Prüfungsleistungen können in geeigneten Fällen auch in Form von 
Gruppenarbeiten erbracht werden. Der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag 
jedes einzelnen Gruppenmitglieds muss die an die Prüfung zu stellenden 
Anforderungen erfüllen sowie als individuelle Prüfungsleistung auf rund der Angabe 
von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien klar erkennbar, 
deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein.  
 
(4) Die Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche Bearbeitung einer 
fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung unter Einbeziehung 
und Auswertung einschlägiger Literatur. Die Bearbeitungszeit beträgt zwei Wochen. 
Der geschriebene Text soll zwischen 15 000 und 30 000 Zeichen mit Leerzeichen 
umfassen. Der oder dem Studierenden ist Gelegenheit zu Vorschlägen für die 
Aufgabenstellung zu geben. Die Hausarbeit ist in gedruckter und in elektronischer 
Form einzureichen. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der oder des 
Studierenden die Bearbeitungszeit ausnahmsweise bis zur Gesamtdauer von vier 
Wochen verlängert werden.  
 
(5) Ein Referat umfasst die eigenständige und vertiefte schriftliche 
Auseinandersetzung mit einem wissenschaftlichen Problem aus dem 
Arbeitszusammenhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung 
einschlägiger Literatur, einen mündlichen Vortrag und eine anschließende 
Diskussion. Absatz 4, Sätze 2 – 6 gilt entsprechend.  
 
(6) In einer Klausur sollen die Studierenden nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit, 
mit begrenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit den geläufigen Methoden des 
Fachs ein Problem erkennen und Wege zu einer praxisnahen Lösung finden können. 
Die Bearbeitungszeit beträgt 180 Minuten. 
 
(7) Die mündliche Prüfung dient dem Nachweis der Fähigkeit, rechtliche Probleme zu 
erfassen, praxisgerechte Lösungen zu entwickeln, diese verständlich darzustellen 
und argumentativ zu vertreten. Die Prüfung findet als Einzelprüfung oder als 
Gruppenprüfung mit bis zu drei Studierenden statt. Die Dauer der Prüfung beträgt je 
Studierender oder je Studierendem 30 Minuten. Mündliche Prüfungen werden in der 
Regel von einer oder einem Prüfenden abgenommen. Eine zweite Prüfende oder ein 
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zweiter Prüfender oder eine Beisitzende oder ein Beisitzender muss auf Antrag 
bestellt werden. Die wesentlichen Gegenstände der Prüfung, die Bewertung der 
Prüfungsleistung und die tragenden Erwägungen der Bewertungsentscheidung sind 
in einem Protokoll festzuhalten. Das Protokoll ist von der oder dem bzw. den 
Prüfenden zu unterschreiben. Die Prüfung kann einen einleitenden Aktenvortrag 
umfassen, in dem die oder der Studierende einen rechtlichen Fall referiert und einen 
Lösungsvorschlag präsentiert. Die Vortragsakte wird der oder dem Studierenden je 
nach Schwierigkeitsgrad bis zu drei Stunden vor der Prüfung überreicht, damit sie 
oder er den Vortrag unter Aufsicht und mit Hilfe festgelegter Hilfsmittel vorbereiten 
kann.  
 
(8) An einem Kolloquium nehmen mehrere Studierende teil und weisen in einem 
Gruppengespräch ihre Fähigkeit nach, rechtliche Probleme zu diskutieren und 
gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Absatz 7, Sätze 3 – 9 findet entsprechende 
Anwendung.  
 
(9) Im Forschungskolloquium zur Masterarbeit wird nach einem Drittel der 
Vorlesungszeit eine Gliederung der Masterarbeit sowie nach zwei Dritteln der 
Vorlesungszeit eine mündliche, durch schriftliche Thesen unterstützte Präsentation 
von Zwischenergebnissen der Arbeit abgeleistet. Die schriftlichen Thesen können 
auch in Form einer Powerpoint-Präsentation oder eines ähnlichen Mediums vorgelegt 
werden. Dieser Leistungsnachweis wird nicht benotet.  
 

§ 6  
Durchführung der Prüfungen 

(1) Von den insgesamt sieben studienbegleitenden Prüfungsleistungen der Pflicht- 
und der Wahlpflichtmodule ist mindestens eine Prüfungsleistung als Klausur, eine als 
Hausarbeit oder als Referat sowie eine als mündliche Prüfung zu erbringen. Ferner 
sind von den insgesamt zu erbringenden studienbegleitenden Prüfungsleistungen 
mindestens zwei Prüfungen in englischer Sprache abzulegen. Die Hanse Law School 
stellt ein ausreichendes Angebot dieser Prüfungsformen sicher.  
 
(2) Die Aufgabe für die Prüfungsleistung wird von den Prüfenden festgelegt. Können 
sich die Prüfenden nicht einigen, legt der Prüfungsausschuss die Aufgabe fest.  
 
(3) Die Prüfungsleistungen müssen in dem Semester, in dem die entsprechende 
Lehrveranstaltung bzw. das jeweilige Modul entsprechend dem Studienplan endet 
erstmalig vollständig erbracht und bewertet werden.  
(4) Macht die oder der Geprüfte glaubhaft, dass sie oder er wegen länger 
andauernder oder ständiger körperlicher Beschwerden oder Behinderung oder 
wegen familiärer Betreuungsaufgaben nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz 
oder teilweise in der vorgeschriebenen Bearbeitungszeit und/oder Form abzulegen, 
ermöglicht der Prüfungsausschuss ihr oder ihm die Erbringung der 
Prüfungsleistungeninnerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit und bzw. oder die 
Erbringung gleichwertiger Prüfungsleistungen in anderer Form. Die Vorlage eines 
amtsärztlichen Attests kann verlangt werden. 
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§ 7  
Wiederholung von Prüfungsleistungen 

(1) Nicht bestandene Modulprüfungen können zweimal wiederholt werden. Die erste 
Wiederholungsprüfung findet in dem Semester statt, in dem die Prüfung das erste 
Mal angeboten wurde. Wird die erste Wiederholungsprüfung mit „nicht ausreichend“ 
bewertet, so ist der oder dem Studierenden spätestens bis zum Beginn des 
folgenden Semesters eine zweite Wiederholungsmöglichkeit anzubieten. Wird auch 
die zweite Wiederholungsprüfung mit „nicht ausreichend“ bewertet, so ist die 
Modulprüfung endgültig nicht bestanden.  
 
(2) Der Prüfungsausschuss legt die Prüfungstermine fest. Wiederholungsprüfungen 
sind in angemessener Frist, in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach 
Bewertung der ersten Prüfung, abzulegen. Die oder der Studierende hat sich hierfür 
innerhalb des vom Prüfungsausschuss festzusetzenden Zeitraums zu melden.  
 

Dritter Teil 
Master-Abschlussprüfung 

§ 8  
Anmeldung und Zulassung zur Master-Abschlussprüfung  

(1) Die Anmeldung zur Masterarbeit erfolgt in der Regel zum Ende des 1. Semesters. 
Der Prüfungsausschuss setzt den Beginn der Bearbeitungszeit fest. Die 
Bearbeitungszeit beginnt spätestens zwei Wochen nach der Anmeldung. Dem Antrag 
auf Zulassung beizufügen sind neben den in § 16 bezeichneten Nachweisen und 
Erklärungen die Nachweise über die vier erfolgreich erbrachten studien-begleitenden 
Prüfungsleistungen der Pflichtmodule mit insgesamt 24 LP sowie ein Vorschlag für 
das Thema der Masterarbeit bzw. für den Themenbereich, dem das Thema für die 
Masterarbeit entnommen werden soll, ferner gegebenenfalls ein Antrag auf Vergabe 
des Themas als Gruppenarbeit und Vorschläge für die Auswahl der Prüfenden.  
 
(2) Zur Verteidigung der Masterprüfung wird nur zugelassen, wer die 
studienbegleitenden Prüfungsleistungen in den vier Pflichtmodulen mit insgesamt 24 
LP und in den drei Wahlpflichtmodulen mit insgesamt 18 LP erfolgreich erbracht und 
die Masterarbeit erfolgreich abgeschlossen hat.  
 

§ 9  
Masterarbeit 

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin oder der Kandidat in der Lage 
ist, ein wissenschaftliches Problem selbständig nach wissenschaftlichen Methoden 
und anwendungsbezogen zu bearbeiten. Das Thema der Masterarbeit ist so zu 
wählen, dass die Kandidatin oder der Kandidat ihre oder seine vertieften Kenntnisse 
im englischen, deutschen oder niederländischen Recht mit seinen Bezügen zu dem 
Recht der Europäischen Union oder dem Völkerrecht, sowie die Fähigkeit zu 
selbständiger wissenschaftlicher und praxisbezogener Arbeit einschließlich der 
Beherrschung wissenschaftlicher Methoden nachweisen kann. Die Masterarbeit wird 
mit 15 LP bewertet. Ihr Umfang soll 150.000 Zeichen einschließlich Leerzeichen 
(ohne Anlagen) nicht überschreiten. Die Masterarbeit ist sowohl in gedruckter als 
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auch in elektronischer Form einzureichen. Die Erstellung der Masterarbeit wird durch 
ein verpflichtendes Forschungskolloquium gefördert und begleitet.  
 
(2) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 13 Wochen. Das Thema kann 
nur einmal und nur innerhalb von zwei Wochen zurückgegeben werden. Im Einzelfall 
kann auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungszeit 
ausnahmsweise um höchstens vier Wochen verlängern.  
 
(3) Das Thema der Masterarbeit kann von den nach § 13 Abs. 1 
Prüfungsberechtigten gestellt und betreut werden. Es wird nach Anhörung der Kandi-
datin oder des Kandidaten durch die Erstgutachterin oder den Erstgutachter 
festgelegt. Der Prüfungsausschuss genehmigt das Thema der Masterarbeit und 
bestellt zwei Gutachterinnen oder zwei Gutachter oder eine Gutachterin oder einen 
Gutachter, von denen eine die Betreuerin oder einer der Betreuer ist. Das Thema 
wird der Kandidatin oder dem Kandidaten über die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bekannt gegeben. Der Ausgabezeitpunkt ist 
aktenkundig zu machen.  
 
(4) Die Masterarbeit kann in deutscher, englischer oder niederländischer Sprache 
abgefasst werden. Dabei muss die Betreuung und Bewertung in der gewählten 
Sprache gewährleistet sein. Über die Zulassung weiterer Sprachen entscheidet der 
Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden mit Zustimmung der 
Betreuerin oder des Betreuers der Arbeit.  
 
(5) Die Masterarbeit ist fristgemäß in drei gebundenen Exemplaren und in 
elektronischer Form beider Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses abzuliefern. 
Der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. Bei Versäumnis der Frist wird die 
Arbeit von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mit "nicht 
ausreichend" bewertet. Bei Abgabe der Masterarbeit hat die Kandidatin oder der 
Kandidat schriftlich zu versichern, dass sie ihre oder er seine Arbeit – bei einer 
Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbständig 
verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet 
hat. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind 
unter Angabe der Quellen kenntlich zu machen. 
 
(6) Die Masterarbeit ist von den bestellten Prüfenden innerhalb von sechs Wochen 
nach Abgabe zu bewerten. Ist ein Prüfender oder eine Prüfende verhindert, bestimmt 
der Prüfungsausschuss eine neue Prüfende oder einen neuen Prüfenden. Die 
Kandidatin oder der Kandidat kann dazu einen Vorschlag unterbreiten.  
 
(7) Weichen die von den beiden Prüfenden vergebenen Noten voneinander ab, so 
wird die Note der Masterarbeit durch Mittelung der beiden vorgeschlagenen Noten 
bestimmt. Weichen die Noten um zwei volle Notenstufen oder mehr voneinander ab, 
so beauftragt der Prüfungsausschuss eine weitere Gutachterin oder einen weiteren 
Gutachter. Die Bewertung ergibt sich dann aus dem Durchschnitt der beiden besten 
Bewertungen. Die Masterarbeit gilt in diesem Fall nur als bestanden, wenn 
mindestens zwei Gutachterinnen oder zwei Gutachter oder eine Gutachterin oder ein 
Gutachter die Arbeit mit mindestens „ausreichend“ bewertet haben. Die Gutachten 
werden den Studierenden zur Vorbereitung auf die Verteidigung der Masterarbeit in 
Kopie ausgehändigt.  
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(8) Eine mit der Note "nicht ausreichend" bewertete Masterarbeit kann auf Antrag 
einmal mit neuem Thema wiederholt werden. Der Antrag ist innerhalb von zwei 
Wochen nach Bekanntgabe des Ergebnisses an den Prüfungsausschuss zu stellen. 
Eine Rückgabe des Themas ist bei der Wiederholung der Masterarbeit nur zulässig, 
wenn die Kandidatin oder der Kandidat von dieser Möglichkeit nicht schon bei der 
ersten Arbeit Gebrauch gemacht hat.  
 

§ 10  
Verteidigung der Masterarbeit 

(1) Mit der Verteidigung der Masterarbeit hat die Kanditatin oder der Kandidat in einer 
Auseinandersetzung über den Themenbereich der Masterarbeit die erarbeiteten 
Lösungen selbständig fachübergreifend und problembezogen auf wissenschaftlicher 
Grundlage zu vertreten.  
 
(2) Die Verteidigung der Masterarbeit findet vor den Prüfenden der Masterarbeit statt. 
Die Dauer beträgt je Kandidatin oder je Kandidat 45 Minuten. Bei Gruppenarbeiten 
verlängert sich die Dauer entsprechend. 
 
(3) Die Verteidigung der Masterarbeit soll spätestens zum Ende des zweiten 
Semesters stattfinden. Die Verteidigung der Masterarbeit muss von der Kandidatin 
oder dem Kandidaten spätestens 14 Tage vor dem mit den Prüfenden vereinbarten 
Termin beim Prüfungsausschuss beantragt werden.  
 
(4) Die Verteidigung der Masterarbeit wird jeweils von den Prüfenden bewertet. Die 
Note der Prüfung errechnet sich aus dem arithmetischen Mittelwert der Noten beider 
Prüfender. Das Bewertungsprotokoll wird unverzüglich an den Prüfungsausschuss 
weitergeleitet. Aus der gemeinsamen Note für die Masterarbeit und der 
gemeinsamen Note für die Verteidigung der Masterarbeit wird in einem Verhältnis 
von zwei zu eins die Gesamtnote für die Masterabschlussprüfung gebildet.  
  

§ 11 
Ergebnis der Masterprüfung 

(1) Wenn alle studienbegleitenden Modulprüfungen und die Masterabschlussprüfung 
erfolgreich abgeschlossen worden sind, stellt der Prüfungsausschuss das Ergebnis 
der Masterprüfung förmlich fest.  
 
(2) In die Gesamtnote der Masterprüfung gehen die Note der 
Masterabschlussprüfung mit 40 v. H. und die Noten der studienbegleitenden 
Modulprüfungen in den vier Pflichtmodulen sowie in den drei Wahlpflichtmodulen 
gemäß ihrer Gewichtung der in Anlage 1 aufgeführten Leistungspunkte mit 60 v. H. 
ein.  
 
(3) Der Prüfungsausschuss teilt der Studierenden oder dem Studierenden das 
Ergebnis der Prüfung unverzüglich schriftlich mit. Im Übrigen gelten die Vorschriften 
des vierten Teils dieser Prüfungsordnung. 
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Vierter Teil 
Gemeinsame Vorschriften für alle Prüfungen 

§ 12  
Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der durch diese 
Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird aus Mitgliedern der Gemeinsamen 
Kommission zur Durchführung des Studienganges ein Prüfungsausschuss gebildet. 
Ihm gehören sechs Mitglieder an: vier Mitglieder aus der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer; ein Mitglied, aus der Gruppe der 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, das hauptamtlich oder hauptberuflich in der Lehre 
tätig ist, sowie ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden. Ist eine Statusgruppe 
nicht vorhanden, fällt dieser Sitz der Gruppe der Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer zu. Eines der Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrer gehört der Hanse Law School Groningen an. Der Vorsitz und 
der stellvertretende Vorsitz müssen von Mitgliedern aus der Gruppe der 
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ausgeübt werden; sie und die weiteren 
Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren ständige Vertreterinnen und 
Vertreter werden durch die jeweiligen Gruppenvertreterinnen und Gruppenvertreter in 
der Gemeinsamen Kommission zur Durchführung des Studiengangs gewählt. Das 
studentische Mitglied sowie das Mitglied der Hanse Law School Groningen haben bei 
der Bewertung und Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen beratende 
Stimme. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung der Prüfungen sicher; die 
Mitglieder können an der Prüfung als Beobachterinnen und Beobachter teilnehmen. 
Er achtet darauf, dass die Bestimmungen des Niedersächsischen 
Hochschulgesetzes (NHG), des Bremischen Hochschulgesetzes (BremHG) und 
dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig den 
Fachbereichen und Fakultäten über die Entwicklung der Prüfungen und über die 
Studienzeiten; hierbei ist besonders auf die tatsächlichen Bearbeitungszeiten der 
Masterarbeiten und auf die Einhaltung der Regelstudienzeit sowie der 
Prüfungsfristen einzugehen, und es ist die Verteilung der Einzel- und Gesamtnoten 
darzustellen.Der Bericht ist in geeigneter Weise durch die Hochschule offen zu legen.  
 
(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden, 
bei deren oder dessen Abwesenheit die Stimme der oder des stellvertretenden 
Vorsitzenden. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner 
Mitglieder, darunter die oder der Vorsitzende oder die oder der stellvertretende 
Vorsitzende, anwesend ist. Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses wird ein 
Protokoll geführt; die wesentlichen Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse 
des Prüfungsausschusses sind darin festzuhalten.  
 
(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt zwei Jahre, die des 
studentischen Mitglieds ein Jahr. 
 
(5) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf die oder den 
Vorsitzenden und die oder den stellvertretenden Vorsitzenden übertragen. 
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Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor und 
führt sie aus. Sie oder er berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese 
Tätigkeit. Das Prüfungsamt der Universität Bremen unterstützt die laufenden 
Geschäfte der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses.  
 
(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses und deren Vertreterinnen und Vertreter unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.  
 

§ 13  
Prüfende und Beisitzende 

(1) Der Prüfungsausschuss stellt die für einen Modulbereich Prüfungsberechtigten in 
einer halbjährlich zu überprüfenden Liste fest. Der Prüfungsausschuss bestellt aus 
dem Kreis der Prüfungsberechtigten nach Satz 1 die Prüfenden. Zur Abnahme von 
Prüfungen können alle Lehrenden bestellt werden, die in dem betreffenden 
Prüfungsfach oder in einem Teilgebiet des Prüfungsfaches zur selbständigen Lehre 
berechtigt sind. Soweit die Prüfungsleistung studienbegleitend erbracht wird, bedarf 
es bei Lehrpersonen keiner besonderen Bestellung, sofern sie der gemäß Satz 1 zu 
führenden Liste angehören. Bei der Masterarbeit und ihrer Verteidigung muss 
mindestens eine Prüfende oder ein Prüfender Mitglied der Gruppe der 
Hochschullehrerin oder Hochschullehrer der Carl von Ossietzky Universität oder der 
Universität Bremen sein. Zu Prüfenden und Beisitzenden dürfen nur Personen 
bestellt werden, die selbst mindestens die durch diPrüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzen.  
 
(2) Zur Bewertung der Masterarbeit sind zwei Prüfende zu bestellen. 
Prüfungsleistungen, die zum endgültigen Nichtbestehen der Masterprüfung führen, 
werden durch zwei nach Absatz 1 Prüfungsberechtigte bewertet.  
 
(3) Studierende können unbeschadet der Regelung in Absatz 1 Satz 3 Prüfende 
vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. Dem Vorschlag soll 
entsprochen werden, wenn nicht wichtige Gründe entgegenstehen.  
 
(4) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den Studierenden die Namen der 
Prüfenden rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen 
Prüfung, bekannt gegeben werden. 
 

§ 14  
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungs leistungen 

(1) Studienzeiten und Studien- und Prüfungsleistungen, die an der Hanse Law 
School der Rijksuniversiteit Groningen erbracht wurden, werden als denen der Hanse 
Law School der der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und der Universität 
Bremen gleichwertig anerkannt. 
 
(2) Studienzeiten und Studien- und Prüfungsleistungen in einem 
rechtswissenschaftlichen oder wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang an einer 
Universität oder einer gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik 
Deutschland oder im Ausland werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit 
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festgestellt ist. Die Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten und Studien- 
und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und Anforderungen denjenigen der Hanse 
Law School im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, 
sondern eine Gesamtbetrachtung und eine Gesamtbewertung im Hinblick auf die 
Bedeutung der Leistungen für den Zweck der Prüfungen nach § 3 vorzunehmen. Für 
die Feststellungen der Gleichwertigkeit von Studienleistungen, die im Rahmen von 
ausländischen Studiengängen erbracht wurden, sind die von der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten 
Äquivalenzvereinbarungen oder andere zwischenstaatliche Vereinbarungen 
maßgebend. Soweit Vereinbarungen nicht vorliegen oder eine weitergehende 
Anrechnung beantragt wird, entscheidet der Prüfungsausschuss über die 
Gleichwertigkeit. Zur Aufklärung der Sach- und Rechtslage kann eine Stellungnahme 
der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen eingeholt werden. Abweichende 
Anrechnungsbestimmungen aufgrund von Vereinbarungen mit ausländischen 
Hochschulen bleiben unberührt. Das European Credit Transfer System ist zugrunde 
zu legen.  
 
(3) Für Studienzeiten und Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten 
Fernstudien gilt Absatz 2 entsprechend.  
 
(4) Im Fall einer Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen werden die Noten 
– soweit die Notensysteme vergleichbar sind – übernommen und in die Berechnung 
der Gesamtnote einbezogen. Bei unvergleichbaren Notensystemen entscheidet der 
Prüfungsausschuss nach Anhörung der jeweiligen Fachvertreter über die 
Notenfestsetzung. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig.  
 
(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. 
Über die Anrechnung entscheidet auf Antrag der oder des Studierenden der 
Prüfungsausschuss.  
 

§ 15  
Zulassung zur Master-Abschlussprüfung 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterabschlussprüfung oder zu ihren einzelnen 
Prüfungsteilen ist nach näherer Bestimmung des zweiten und dritten Teils dieser 
Prüfungsordnung schriftlich beim Prüfungsausschuss innerhalb des vom 
Prüfungsausschuss festzusetzenden Zeitraums zu stellen. Fristen, die vom 
Prüfungsausschuss gesetzt sind, können bei Vorliegen wichtiger Gründe verlängert 
oder rückwirkend verlängert werden, insbesondere wenn es unbillig wäre, die durch 
den Fristablauf eingetretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen. 
 
(2) Soweit der zweite und der dritte Teil nichts Weiteres oder Abweichendes 
bestimmen, wird zugelassen,  
a) wer in dem Hanse Law School – Studiengang immatrikuliert ist,  
b) nicht bereits ein rechtswissenschaftliches Studium endgültig nicht bestanden hat.  
 
(3) Dem Antrag sind, soweit sich nicht entsprechende Unterlagen bei der Hochschule 
befinden, unbeschadet weiterer Nachweise nach dem zweiten und dritten Teil 
beizufügen: 
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a) Nachweise nach Absatz 2, 
b) eine Erklärung darüber, ob bereits ein rechtswissenschaftliches Studium endgültig 
nicht bestanden wurde, und  
c) gegebenenfalls Vorschläge für Prüfende. 
Ist es nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in der 
vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den 
Nachweis auf andere Art zu führen. 
 
(4) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss.  
 
(5) Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich der Prüfungstermine bzw. die 
Versagung der Zulassung erfolgen nach § 28 Abs. 2 und § 41 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes und in schriftlicher Form. 
 
(6) Die Zulassung zur Verteidigung der Masterarbeit erfolgt mit Festsetzung des 
Prüfungstermins. Liegen die Voraussetzungen zur Zulassung nicht vor, ergeht 
unverzüglich ein entsprechender Bescheid. 
 

§ 16 
Öffentlichkeit von Prüfungen 

Mündliche Prüfungen sind hochschulöffentlich. Dies gilt nicht für Studierende, die 
sich im gleichen Prüfungszeitraum zu dieser Prüfung gemeldet haben. Studierende 
können je eine Person ihres Vertrauens, die Mitglied der Universität ist, zu einer 
mündlichen Prüfung und zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses hinzuziehen. 
Auf Antrag sind Zuhörerinnen und Zuhörer nach Satz 1 auszuschließen oder 
zahlenmäßig zu begrenzen. 
 

§ 17 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" bewertet, wenn die oder der 
Geprüfte einen für sie bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder 
wenn sie oder er eine Prüfung, zu der sie oder er angetreten ist, ohne triftigen Grund 
abbricht. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfung nicht innerhalb der 
vorgesehenen Bearbeitungszeit abgelegt wird oder wenn eine Prüfungsleistung nicht 
erstmalig innerhalb der Frist gemäß § 6 Abs. 3 erbracht wird.  
 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen 
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden; andernfalls gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" 
bewertet. Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest, in Zweifelsfällen ein amtsärztliches 
Attest vorzulegen, soweit die Krankheit nicht offenkundig ist. Werden die Gründe 
anerkannt, so wird ein neuer Termin, in der Regel der nächste reguläre 
Prüfungstermin, anberaumt. Die bereits erbrachten Prüfungsleistungen sind in 
diesem Fall anzurechnen. 
 
(3) Versucht die oder der Geprüfte, das Ergebnis ihrer oder seiner Prüfungsleistung 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, 
fertigt die oder der zuständige Prüfende oder die bzw. der Aufsichtsführende hierüber 
einen Vermerk an. Die Kandidatin oder der Kandidat kann die Prüfung fortsetzen. 
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Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist Gelegenheit zur Stellungnahme über das 
Vorkommnis zu geben. Der Vermerk und die Stellungnahme sind unverzüglich dem 
Prüfungsausschuss zur Entscheidung vorzulegen. Stellt der Prüfungsausschuss 
einen Täuschungsversuch fest, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
ausreichend" bewertet.  
 
(4) Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder der während einer Prüfung schuldhaft 
einen Ordnungsverstoß begeht, durch den andere Studierende oder die Prüfenden 
gestört werden, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleistung 
ausgeschlossen werden. Über das Vorkommnis wird ein Vermerk angefertigt. Der 
Kandidatin oder dem Kandidaten ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der 
Vermerk und die Stellungnahme sind unverzüglich dem Prüfungsausschuss zur 
Entscheidung vorzulegen. Stellt der Prüfungsausschuss einen Ordnungsverstoß fest, 
wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht ausreichend" bewertet.  
 
(5) Fehlerhafte oder unterlassene Angaben über benutzte Quellen (Plagiat) gelten 
als Täuschungsversuch, wenn Passagen, die veröffentlichten Arbeiten entnommen 
wurden, ohne Zitat ausgewiesen sind. 
 

§ 18 
Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der No te 

(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von den jeweiligen Prüfenden unverzüglich 
bewertet. Schriftliche Prüfungsleistungen sind in der Regel bis spätestens vier 
Wochen nach der jeweiligen Prüfungsleistung zu bewerten. 
 
(2) Für die Bewertung sind folgende Noten zu verwenden, dabei ist die gesamte 
Notenskala auszuschöpfen: 
 

1 =  sehr gut  =  eine hervorragende Leistung, 
2 =  gut   =   eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 
     Anforderungen liegt, 
3 =  befriedigend =  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 
     entspricht, 
4 =  ausreichend  =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den  
     Anforderungen genügt, 
5 = nicht ausreichend =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel nicht mehr 
   den Anforderungen genügt  
 

Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können Zwischenwerte durch 
Erniedrigen oder Erhöhen der Notenziffern um 0,3 gebildet werden; die Noten 
0,7/4,3/4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 
 
(3) Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit mindestens „ausreichend“ 
bewertet wurde. Wird die Prüfungsleistung von mehreren Prüfenden bewertet, 
errechnet sich die Note der Prüfung aus dem arithmetischen Mittelwert der Noten der 
einzelnen Prüfenden ohne Abschneiden von Nachkommastellen. Gleiches gilt für 
den Fall, dass eine Modulprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen besteht. Auf 
Antrag der oder des Studierenden ist die Bewertung der Prüfungsleistungen zu 
begründen; dabei sind die tragenden Erwägungen der Bewertungsentscheidung 
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darzulegen. Die Begründung ist mit der Prüfungsarbeit zu den Prüfungsakten zu 
nehmen. 
 
(4) Die Gesamtnote aller Module wird folgendermaßen ermittelt: Modulnoten und die 
Noten von Einzelprüfungen gehen in die Berechnung der Gesamtnote mit einer 
Stelle nach dem Komma ein. Die Note der Modulprüfung und ggf. einer einzelnen 
Prüfung wird mit den zugehörigen LP multipliziert. Die Produkte aller Noten mal LP 
werden addiert. Die Summe wird durch die Gesamtzahl der LP dividiert, die aufgrund 
benoteter Prüfungen erworben wurden. Nicht benotete Prüfungen werden nicht 
berücksichtigt. Gerundet wird entsprechend Absatz 3. Gesamtnoten werden mit einer 
Stelle nach dem Komma ausgewiesen. 
 
(5) Den Gesamtnoten der Masterprüfung werden in folgender Weise Prädikate 
zugeordnet: 

bei einem Durchschnitt bis  1,5  sehr gut, 
bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5 gut, 
bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 
bei einem Durchschnitt über 4,0 nicht ausreichend.  

 
(6) Die Gesamtnote wird durch eine ECTS-Note ergänzt, die die individuelle Leistung 
eines oder einer Studierenden ins Verhältnis zu den Leistungen der anderen 
Studierenden dieses Studienganges setzt. Die erfolgreichen Studierenden erhalten 
folgende ECTS-Grade:  

A  die besten  10 % 
B  die nächsten  25 % 
C  die nächsten  30 % 
D  die nächsten  25 % 
E  die nächsten  10 %. 

Die ECTS-Grade werden erst ab dem Zeitpunkt im Zeugnis ausgewiesen, wenn für 
den jeweiligen Abschluss die Gesamtnoten von mindestens drei Jahrgängen 
vorliegen. 
 

§ 19 
Zeugnis, Master-Urkunde und Diploma Supplement 

(1) Über die bestandene Masterprüfung ist unverzüglich ein Zeugnis (Anlage 2) 
auszustellen.  
 
(2) Das Zeugnis über die Masterprüfung enthält das Thema und die Bewertung der 
Masterarbeit und der Verteidigung der Masterarbeit, die Noten der 
studienbegleitenden Modulprüfungen und die Gesamtnote der Masterprüfung mit 
dem ECTS-Grad.  
 
(3) Die Zeugnisse werden auf deutsch und englisch ausgestellt und von der oder 
dem Vorsitzenden der Gemeinsamen Kommission zur Durchführung des 
Studiengangs und der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
unterzeichnet und mit den Siegeln der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und 
der Universität Bremen versehen. Auf Antrag der oder des Geprüften ist in einem 
Beiblatt zum Zeugnis die Notenverteilung des jeweiligen Prüfungsjahrganges 
anzugeben.  
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(4) Gleichzeitig mit dem Zeugnis über die Masterprüfung wird der oder dem 
Geprüften eine Masterurkunde (Anlage 3) ausgehändigt. Zeugnis und Urkunde 
tragen das Datum der letzten bestandenen Prüfungsleistung. In der Urkunde wird die 
Verleihung des erlangten Grades beurkundet. Die Urkunde wird von der oder dem 
Vorsitzenden der Gemeinsamen Kommission zur Durchführung des Studiengangs 
und des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit den Siegeln der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg und der Universität Bremen versehen. Neben dem 
Zeugnis und der Urkunde wird außerdem ein Diploma Supplement (Anlage 4) 
ausgestellt.  
 

§ 20 
Ungültigkeit der Master- Prüfung 

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht, und wird diese Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss 
nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung 
getäuscht wurde, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für 
"nicht bestanden" erklären.  
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne 
dass die oder der Geprüfte hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst 
nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das 
Bestehen der Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, 
so kann die Prüfung für „nicht ausreichend“ und die Masterprüfung für „nicht 
bestanden“ erklärt werden.  
 
(3) Der oder dem Geprüften ist vor der Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der 
Angelegenheit mit dem Prüfungsausschuss zu geben.  
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls durch ein 
richtiges Zeugnis zu ersetzen. Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die 
Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung auf Grund einer Täuschung für "nicht 
bestanden" erklärt wurde. Eine Entscheidung nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 ist 
nach Ablauf von fünf Jahren ausgeschlossen. Die Frist beginnt an dem Tag, an dem 
das Prüfungszeugnis ausgestellt wurde.  
 

§ 21  
Bescheide, Rechtsmittel, Einsicht in die Prüfungsak te 

(1) Wenn eine Studentin oder ein Student den Studiengang wechselt oder die 
Universität verlässt, wird ihr auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden 
Nachweise eine Bescheinigung über ihre Studienleistungen und Prüfungen 
ausgestellt. 
 
(2) Werden Prüfungsentscheidungen mit dem Rechtsbehelf des Widerspruchs 
angefochten, entscheidet, soweit der Prüfungsausschuss diesem nicht abhilft, der 
zentrale Widerspruchsausschuss der Universität Bremen; der Widerspruch ist dem 
Widerspruchsausschuss unverzüglich zuzuleiten. 
 
(3) Der Widerspruchsausschuss entscheidet nach Anhörung der Beteiligten 
unverzüglich über einen Widerspruch. 
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(4) Der Prüfungsausschuss macht Anordnungen, Festsetzungen von Terminen und 
Fristen sowie andere Mitteilungen des Prüfungsausschusses mit rechtsverbindlicher 
Wirkung auf geeignete Weise bekannt. 
 
(5) Der Kandidatin oder dem Kandidaten soll in schriftliche Prüfungsarbeiten nach 
der Bewertung umgehend Einsicht ermöglicht werden. 
 
(6) Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Studiums wird der Kandidatin oder 
dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in die Prüfungsprotokolle 
gewährt. 
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Fünfter Teil 
Schlussvorschriften 

§ 22 
Inkrafttreten, Übergangsvorschriften, Außerkrafttre ten 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und durch den Rektor der Universität 
Bremen mit Wirkung vom 1. Oktober 2006 in Kraft. Sie gilt für Studierende, die ab 
dem  
Wintersemester 2006/07 erstmals im Masterstudiengang „Comparative and 
European Law“ immatrikuliert wurden. Sie wird in den Amtlichen Mitteilungen der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und im Amtsblatt der Freien Hansestadt 
Bremen  
veröffentlicht.  
  
(2) Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ordnung im zweiten 
oder in einem höheren Semester befinden, werden nach der bisher geltenden 
Prüfungsordnung vom 16.12.2005 geprüft. Sie müssen ihre Masterprüfung 
spätestens  
bis zum 30.09.2007 abgeschlossen haben. Sie können auf Antrag und mit 
Zustimmung des Prüfungsausschusses auch nach der vorliegenden neuen  
Prüfungsordnung vom 01.10.2006 geprüft werden. Ein entsprechender Antrag ist 
spätestens bis zum 30.09.2007 zu stellen. Erbrachte Prüfungsleistungen sind nach 
Entscheidung des Prüfungsausschusses anzurechnen.  
  
(3) Die Prüfungsordnung vom 16.12.2005 tritt unbeschadet der Regelung in Abs. 2 
mit dem Inkrafttreten der vorliegenden Prüfungsordnung vom 01.10.2006 außer 
Kraft.  
  
 
 
Anlage 1 : Module und Prüfungsanforderungen  
Anlage 2 : Zeugnis der Masterprüfung  
Anlage 3 : Urkunde über die Verleihung des Mastergrades  
Anlage 4 : Diploma Supplement 
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Anlage 1: Module und Prüfungsanforderungen des Masterstudiums 
 
Modulbereich Pflichtmodule Rijksuniversiteit Gronin gen 
 

Pflichtmodul: Company Law Prüfungen LP 

Company Law (Comparative and European Company Law )  
freedom of establishment within the EU; EC-harmonisation programme in the 
field of Company Law; Legal effect of a provision of an EC-directive on the law 
of a Member State; Representation of the company (First EC-directive; Capital 
protection (Second EC-directive); Corporate Governance; distribution of 
powers among the company's organs; Matters of international private law; 
Law on groups of companies; Workers participation (European works council); 
SE-Regulation 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 

Pflichtmodul: Competition Law Prüfungen LP 

European Competition Law  
central aspects of EC competition law and practice; application of Articles 81 
and 82 EC; theory and application of competition law at the Community level 
inconnection with national judicial and competition authorities; substantive and 
procedural aspects of competition practice, merger law and policy; special 
status of public undertakings; comparison with U.S. anti-trust law is made as 
appropriate 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 

Pflichtmodul: International Contract Law Prüfungen LP 

International Contract Law 
This course examines the rapidly growing law concerning international 
contracts. The Convention on International Sale of Goods (CISG), the 
UNIDROIT-Principles of International Commercial Contracts (UP) and the 
Principles of European Contract Law (PECL) as well as the impact of EC law 
on contract law. Attention will be given to subjects such as formation of 
contracts, remedies for non-performance and hardship.  
The goal of this course is to provide students with an overview of issues 
related to International Contracts Law) 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 

Pflichtmodul: Law in Europe Prüfungen LP 

Law in Europe 
Rechtsvergleichung: Kennzeichen und Bedeutung (Vertiefung),Kritische 
Auseinandersetzung mit den Methode der Rechtsvergleichung, 
Rechtsvergleichung in der Praxis, Umfassender Überblick bezüglich der 
wichtigsten Abkommen zwischen den Niederlanden und den wichtigsten 
europäischen Staaten (Deutschland, England und Frankreich 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
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Modulbereich Wahlpflichtmodule Rijksuniversiteit Gr oningen 
 
Studierende belegen höchstens ein Wahlpflichtmodul an der Rijksuniversiteit Groningen. 
 

Wahlpflichtmodul: Vertragsrecht (Verbintenissenrech t) Prüfungen LP 

Verbintenissenrecht  
Vertiefung von Systematik und Arbeitsweise des Vertragsrechts anhand 
besonderer Verträge und allgemeiner Lehren, unter Berücksichtigung von 
Rechtsprechung und -praxis. Der Kauf, der Auftrag und die Bürgschaft 
behandelt. Der Inhalt dieser im 7. Buch des Burgerlijk Wetboek (BW) 
geregelten Verträge wird im Zusammenhang mit den allgemeinen Regeln des 
Rechtsgeschäfts- und Vertragsrechts der Bücher 3 und 6 BW dargestellt. 
Auch der EU-rechtliche Hintergrund einiger Verträge (z.B. Fernabsatz, 
Verbraucherkauf und Handelsvertretervertrag) wird behandelt. Schießlich 
werden als allgemeine Lehren Konkurrenzen, Nichtigkeit und Verjährung) 
werden behandelt. 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 

Wahlpflichtmodul: Sachenrecht (Goederenrecht) Prüfu ngen LP 

Sachenrecht (Goederenrecht) 
Regresssystem von Buch 3 des BW, worunter auch auf die sachenrechtlichen 
Sicherheitsrechte fallen: Regressrecht an Sachen, Vorkaufsrecht, Pfandrecht 
an Sachen und Rechten, Hypothek, Eigentumsvorbehalt, Zurückbehaltung, 
Anspruch auf Herausgabe nicht bezahlter Ware; treuhänderische 
Rechtsverhältnisse; Querverbindungen zum Beschlagnahmungs- und 
Vollstreckungsrecht und dem Konkursrecht. Es werden der Nießbrauch 
Erbpacht- und/oder Nutzungsrecht und das Wohnungseingentum behandelt 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 
Wahlpflichtmodul: Staatshaftungsrecht 
(Overheidsaansprakelijkheidsrecht) 

Prüfungen LP 

Staatshaftungsrecht (Overheidsaansprakelijkheidsrecht) 
Staatshaftungsrecht, insbesondere: Befugnisse des Staates zur 
Beeinträchtigung der Rechts- und Vermögensposition des Bürgers, Haftung 
des Staates für Überschreitung von Befugnissen (außervertragliche Haftung), 
Abgrenzung von anderen Ausgleichsansprüchen. 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 
Wahlpflichtmodul: Öffentliches Recht und Privatrech t (Overheid en 
Privaatrecht)  

Prüfungen LP 

Öffentliches Recht und Privatrecht (Overheid en Privaatrecht) 
Aspekte des (öffentlichen) Sachenrechts und des Verwaltungsvertragsrechts 
insbesondere: Einleitung und Grundlagen; besondere Vereinbarungen wie 
Annahme, Ausschreibung und Grundabgabe, vorvertragliche Phase und 
Abreden, Durchführung/Nichterfüllung von Verträgen, Verträge zwischen 
Behörden, Public-private partnership, sowie einige Aspekte des 
Staatshaftungsrechts 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
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Wahlpflichtmodul: Insolvenzrecht (Insolventierecht)  Prüfungen LP 

Insolvenzrecht (Insolventierecht)  
Vertiefung der Materie „Konkursrecht“ (aufbauend auf das Fach 
Handelsrecht). Zahlungsaufschubsregelung und die 
Schuldensanierungsregelung werden behandelt, mit den Aspekten der 
„Pauliana“, der Position des Fiskus, des Konzernkonkursverfahren und der 
Missbrauchgesetzgebung 

1 Modulprüfung 6 

Gesamt 1 6 
 
 
 
Modulbereich Wahlpflichtmodule der Universitäten Br emen und Oldenburg 
 
Studierende belegen bis zu drei Wahlpflichtmodule aus diesem Modulbereich. Bei erfolgreicher 
Absolvierung eines Wahlpflichtmoduls an der Rijksuniversiteit Groningen belegen Studierende zwei 
Wahlpflichtmodule, wurde kein Wahlpflichtmodul in Groningen erfolgreich absolviert belegen die 
Studierenden drei Wahlpflichtmodule aus diesem Modulbereich. 
 

Wahlpflichtmodul: Geistiges Eigentum Prüfungen LP 

Urheberrecht 
 
Marken- und Patentrecht  
 
Grundbegriffe und Systematik des Rechts des Geistigen Eigentums; Patent-, 
Marken- und Urheberrechts unter Berücksichtigung des Geschmacks- und 
Gebrauchsmusterrechts, Urheberrecht/Leistungsschutzrechte, Europäischer 
und internationaler Regelungsrahmen Pariser Verbandsübereinkunft, TRIPS, 
Europäisches Patentübereinkommen, Gemeinschaftsmarke und 
Gemeinschaftsgeschmackmuster 

1 Modulprüfung 
(3) 
(3) 

Gesamt 1 6 
 
Wahlpflichtmodul: Labour, Commerce and Competition in the EU Legal 
Order Prüfungen LP 

Labour, Commerce and Competition in EU Law 
 
Economic fundamental rights and principles of equality as common principles 
 
This module is based on knowledge of EU law (especially substantive EU 
Law) and aims at enhancing students’ integrated understanding of interrelation 
of different areas of law. These are not usually taught together in national 
programmes. Within EU law, however, due to the unitary jurisdiction of the 
ECJ; a set of common principles governs these diverse areas of law, notably 
in protection of fundamental economic rights and equality. In business reality, 
labour, competition and commerce must be mastered by enterprises in a 
coherent fashion. Students are encouraged to study independently, 
contributing to one of the courses with a short paper and a presentation, while 
actively participating in both. 

1 Modulprüfung 
 

(3) 
(3) 

Gesamt 1 6 
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Wahlpflichtmodul Transnational Relations and Law – International 
Economic and Commercial Law - Regulation by non-sta te actors 

Prüfungen LP 

Transnational relations and private law making 
 
The „public law“ framework for transnational economic relations 
 
Based on the knowledge of EU law (especially EU governance and 
substantive EU Law) as well as International Private Law, the module and 
aims at combining EU Law with international economic law on the one hand 
and the private law making for transnational relations on the other hand, both 
within and beyond the EU. Students are encouraged to study independently. 
They shall also participate actively by writing a short paper in each of the 
courses and presenting it to their fellow students. 

1 Modulprüfung 
(3) 
(3) 

Gesamt 1 6 
 
Regieren und Verwalten im Informationszeitalter (E- governance)/ Public 
Management 

Prüfungen LP 

Regieren und Verwalten im Informationszeitalter (E-governance)  
 
Public Management 
 
Ziel des Moduls ist es, die Veränderungen einzuschätzen, welche durch die 
Informatisierung von Politik und Verwaltung eintreten. Fragen des Umgehens 
mit Information bzw. Wissen, insbesondere unter Aspekten der rechtlichen 
Regelung, stehen dabei im Mittelpunkt. Exemplarisch werden neue Formen 
der Leistungserstellung durch die öffentliche Verwaltung sowie 
Regelungskomplexe wie Datenschutz behandelt. Das Modul verbindet eine 
Einführung in die Managementlehre mit der Herausarbeitung von 
Besonderheiten des Managements öffentlicher bzw. Non-profit 
Organisationen. Es soll erreicht werden, dass öffentliche Institutionen unter 
Gesichtspunkten von Planung, Gestaltung, Steuerung und Kontrolle 
wahrgenommen und mitgestaltet werden können. Grundlage hierfür ist die 
Einsicht in die wichtigsten Ergebnisse des sog. New Public Management als 
Reformbewegung. 

1 Modulprüfung 
(3) 
(3) 

Gesamt 1 6 
 
Wahlpflichtmodul: Demokratie, Menschenrechte, Grund freiheiten- 
national, europäisch, international 

Prüfungen LP 

Grund- und Menschenrechte in transnationaler Perspektive und Legitimation  
 
Legitimation Kontrolle von Herrschaftsmacht in der EU  
 
Überblick über die Instrumente des völkerrechtlichen 
Menschenrechtsschutzes auf universeller und regionaler Ebene unter 
Einbeziehung des humanitären Völkerrechts, materielle Gewährleistungen 
und prozessualer Durchsetzungsmittel; Wechselwirkungen zwischen den 
verschiedenen Ebenen des Grund- und Menschenrechtsschutzes; 
Verfassungsprinzipien von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im 
Mehrebenensystem der EU; demokratische Legitimation und rechtsstaatliche 
Kontrolle einschließlich des Grundrechtsschutzes in der EU 

1 Modulprüfung 
(3)  
(3) 

Gesamt 1 6 
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Wahlpflichtmodul: Umwelt, Technik, Wirtschaft – nat ional, europäisch, 
international 

Prüfungen LP 

Allgemeines Umweltrecht im Mehrebenensystem 
 
Ausgewählte Problembereiche des Umweltrechts 
 
Prinzipien, Kompetenzen, Instrumente, Verfahren und Rechtsschutz auf 
nationaler, europäischer und internationaler Ebene unter Einbeziehung 
gesellschaftlicher Selbststeuerung; vertiefte Untersuchung der wirtschafts- 
und umweltrechtlichen Instrumente auf jeweils zwei exemplarischen Feldern, 
insbesondere aus den Bereichen Klimaschutz, Schutz der Biodiversität, 
transnationale Abfallwirtschaft, Biotechnologie oder Handel mit gefährlichen 
Produkten 

1 Modulprüfung 
(3) 
(3) 

Gesamt 1 6 
 

Wahlpflichtmodul: Europäische und internationale St rafverfolgung Prüfungen LP 

Europäische Strafrechtsvereinheitlichung und supranationale Strafverfolgung  
 
Wirtschaftsstrafrecht im internationalen Vergleich 
 
Stand des sich kontinuierlich im Veränderungsprozess befindlichen 
Strafrechts der EU und ihrer Mitgliedsstaaten; Analyse von Möglichkeiten und 
Grenzen einer supranationalen Strafrechtsentwicklung entlang 
verfassungsrechtlicher und strafrechtstheoretischer Grundprinzipien, unter 
Einbeziehung des positiven Rechts, seiner praktischen Anwendung und der 
tatsächlichen Wirkung; Strafrechtsvergleichung im spezifischem sozialen 
Kontext und umgebender Rechtskultur; Rechtstatsachen, Praxis und 
informelle Anwendungsregeln, Ausbildungssysteme und professionelle 
Rekrutierungsmechanismen, mit dem weitergehenden Ziel der 
Herausarbeitung einerseits von gemeinsamen Strukturen und funktionalen 
Äquivalenten für gleichgelagerte Problem- und Konfliktkonstellationen, 
andererseits von spezifischen historisch, kulturell und sozial bedingten 
Differenzen 

1 Modulprüfung 
(3) 
(3) 

Gesamt 1 6 
 

Wahlpflichtmodul: EG-Verbraucherrecht Prüfungen LP 

Verbrauchervertragsrecht 
 
Haftungsrecht 
 
Es werden aktuelle Entwicklungen des Verbraucherrechts behandelt, 
insbesondere können folgende Themenbereiche Gegenstand des Moduls 
sein: Verbrauchervertragsrecht, Finanzdienstleistungen, Produkthaftungsrecht 
und Produktsicherheitsrecht, Kollektiver Rechtsschutz 

1 Modulprüfung 
(3) 
(3) 

Gesamt 1 6 
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Modulbereich Masterabschlussprüfung 
 

Masterabschlussprüfung Dauer Prüfungen LP 

Masterarbeit 13 Wochen 1 Teilprüfung 15 
Forschungskolloqium  1 Teilprüfung 1 
Verteidigung 1 Teilprüfung 2 
Gesamt 3 18 

 
 
Workload Masterstudium insgesamt  
 

Masterstudium Prüfungen LP 

Insgesamt 8 60 
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Ordnung über besondere Zugangsvoraussetzungen 
für den Internationalen Master-Studiengang 

„Comparative and European Law“ der Hanse Law School  
an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg  

und der Universität Bremen 
 

vom 17.04.2004 i.d.F. vom 26.04.2007 
 
Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg hat die folgende Ordnung über besondere 
Zugangsvoraussetzungen für den internationalen Master-Studiengang Rechtswissenschaften (Hanse 
Law School) beschlossen und veröffentlicht in den Amtlichen Mitteilungen der vom 20.06.2007. Sie 
wurde vom MWK durch Erlass vom 16.04.2004 – 21.3 – 745 08-95 – gem. § 18 Abs. 1 und 6 i.V.m. § 
51 Abs. 3 NHG i.d.F. vom 22.01.2004 (Nds. GVBl. S. 33) genehmigt. 
 

Abschnitt I 

§ 1  
Antrag 

(1) Der Antrag für die Einschreibung zum Masterstudium ist an die Universität 
Bremen oder an die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg zu richten. Die 
Immatrikulation erfolgt auf Grundlage der Zulassung nach Wahl des oder der 
Studierenden an der Universität Bremen oder an der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg.  
 
(2) Der Antrag muss mit den erforderlichen Bewerbungsunterlagen für das 
Wintersemester jeweils bis zum 15. Juli des entsprechenden Jahres eingehen. Er gilt 
nur für den betreffenden Einschreibetermin.  
 
(3) Bewerberinnen und Bewerber, die aufgrund des § 2 Abs. 3 dieser Ordnung 
eingeschrieben wurden, müssen bis spätestens 15. November das Bachelorzeugnis 
vorlegen. Die Einschreibung erlischt, wenn dieser Termin aus Gründen, die die 
Bewerberin oder der Bewerber zu vertreten hat, nicht eingehalten wurde. 
 

§ 2  
Zugangsvoraussetzungen für das Masterstudium 

(1) Zugangsvoraussetzung für das Masterstudium ist die besondere Geeignetheit der 
Bewerberin oder des Bewerbers. Die besondere Geeignetheit erfordert. 
(a) einen Hochschulabschluss eines grundständigen juristischen Studienganges mit 
Studienschwerpunkten auf den Gebieten der Rechtsvergleichung, des EU-Rechts 
und des Internationalen Rechts, wobei die rechtsvergleichenden Studien 
vorzugsweise zu Kenntnissen des deutschen und niederländischen Rechts sowie 
des englischen Common Law geführt haben sollten; der Nachweis erfolgt durch 
entsprechende Hochschulzeugnisse,  
 
(b) eine besondere fachliche Eignung, die durch einen unter (a) genannten 
Hochschulabschluss mit einer Gesamtnote von mindestens 2,5 nachgewiesen wird. 
Wenn ein Hochschulabschluss nach Abs. 1 a) mit einer Gesamtnote von mindestens 
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3,0 vorliegt, kann die besondere fachliche Eignung durch eine mündliche 
Ergänzungsprüfung nach § 3 Abs. 3 nachgewiesen werden. 
 
(2) Weitere Zugangsvoraussetzung ist der Nachweis hinreichender Kenntnisse der 
deutschen, der niederländischen und der englischen Sprache in Wort und Schrift. Die 
Nachweise der erforderlichen Sprachkenntnisse sollen nicht älter als zwei Jahre sein. 
Bewerberinnen und Bewerber, deren Muttersprache deutsch, englisch oder 
niederländisch ist, oder die ein Studium oder einen Schulabschluss in einer dieser 
Sprachen nachweisen, sind von den Anforderungen nach Satz 1 befreit. 
Bewerberinnen und Bewerber deren niederländische Sprachkenntnisse zum 
Zeitpunkt der Bewerbung noch nicht dem Niveau im Sinne des § 2 Absatz (2) (b) 
Zulassungsordnung entsprechen, können unter der Auflage zum Studium 
zugelassen werden, dass sie den Nachweis bis zum Termin der mündlichen 
Masterprüfung erbringen.  
(a) Für den Nachweis der Deutschkenntnisse gelten die allgemeinen Regeln der 
Zulassung ausländischer Bewerberinnen und Bewerber zum Studium an deutschen 
Hochschulen.  
(b) Die erforderlichen Grundkenntnisse der niederländischen Sprache entsprechen 
dem Niveau C 1 des Gemeinsamen Referenzrahmens des Europarates (CEF) und 
werden durch einen erfolgreichen Sprachtest der Universität Bremen oder der Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg nachgewiesen. Der Nachweis des Profils PPT 
des Zertifikats Niederländisch als Fremdsprache (CNaVT) ist diesem Niveau 
gleichwertig.  
(c) Die erforderlichen Kenntnisse der englischen Sprache sind im Regelfall durch den 
Test of English as a Foreign Language (TOEFL) mit dem Minimum von 550 paper 
points oder 213 computer points oder durch eine gleichwertige Sprachprüfung, 
insbesondere das IELTS des British Council, Band 6, nachzuweisen.  
 
(3) Abweichend von Absatz 1 wird von der besonderen Eignung ausgegangen, wenn 
der Studienabschluss zum Bewerbungszeitpunkt zwar noch nicht vorliegt, aber zum 
Erreichen des Studienabschlusses nicht mehr als 42 LP fehlen und die aus den 
Prüfungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote mindestens 2,5 beträgt. Die so 
ermittelte Durchschnittsnote wird auch im Auswahlverfahren nach § 4 berücksichtigt, 
unabhängig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht. 
 

§ 3 
Feststellungsausschuss 

(1) Die Hanse Law School richtet einen Feststellungsausschuss ein, der über das 
Vorliegen der Zugangsvoraussetzungen anhand der eingereichten 
Bewerbungsunterlagen im Einzelfall entscheidet. Der Ausschuss kann von den 
Bewerberinnen und Bewerbern, unter Angabe einer Frist, auch ergänzende 
schriftliche Ausführungen, die Vorlage eines qualifizierten Gutachtens oder ein 
Auswahlgespräch verlangen.  
 
(2) Der Feststellungsausschuss besteht aus fünf prüfungsberechtigten Mitgliedern 
des Prüfungsausschusses der Hanse Law School. Ihm gehören 3 Mitglieder aus der 
Professorengruppe und zwei Mitglieder aus der Gruppe der hauptamtlich oder 
beruflich in der Lehre tätigen wissenschaftlichen Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen an. 
Der Feststellungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei 
prüfungsberechtigte Mitglieder anwesend sind, darunter zwei aus der 
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Professorengruppe. Der Feststellungsausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit 
über die Geeignetheit der Bewerberin oder des Bewerbers, wobei diesbezüglich eine 
Protokollierung zu erfolgen hat.  
 
(3) Die mündliche Ergänzungsprüfung wird in Form einer mündlichen Einzelprüfung, 
die in der Regel 30 Minuten dauert, nachgewiesen. Die Prüfung wird mit „bestanden“ 
oder „nicht bestanden“ bewertet. Die Prüfung wird von zwei prüfungsberechtigten 
Lehrenden abgenommen. Der Verlauf der mündlichen Ergänzungsprüfung wird in 
einem Protokoll festgehalten. 
 
(4) Der Zulassungsausschuss lädt alle Studierenden, die nach § 2 Abs. 1 (b) Satz 2 
die Voraussetzungen erfüllen, mit einer Frist von einer Woche zu der mündlichen 
Ergänzungsprüfung nach § 2 Abs. 1 (b) Satz 2 ein. Die Prüfungen finden in der 
Regel in der Zeit vom 25. Juli bis 15. August statt. 
 
(5) Für Gesamtnoten nach § 2 Abs. 1 (b) Satz 1, die nicht aus dem Notenspektrum 
von 1,0 bis 5,0 gebildet werden, stellt der Feststellungsausschuss die 
Gleichwertigkeit fest. 
 

§ 4 
Zulassungsverfahren 

(1) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als 
Studienplätze zur Verfügung stehen, wird die Auswahlentscheidung nach einer 
Rangliste getroffen. 
 
(2) Die Bildung der Rangliste richtet sich nach der Abschlussnote nach § 2 Abs.1 und 
§ 2 Abs.3. Besteht nach der Note zwischen den Bewerberinnen und/ oder Bewerbern 
Ranggleichheit. 
 

§ 5 
Zulassungs- und Ablehnungsbescheid 

(1) Antragsteller, die die Zugangsvoraussetzungen erfüllen, erhalten einen 
entsprechenden Bescheid, mit dem auch ein Termin bestimmt wird, bis zu dem sie 
sich erklären müssen, an welcher Universität die Immatrikulation erfolgen soll. Liegt 
dem Immatrikulationsamt bzw. Studierendensekretariat bis zu diesem Termin die 
Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers nicht vor, so wird der 
Zugangsbescheid unwirksam.  
 
(2) Bewerberinnen und Bewerber, die die Zugangsvoraussetzungen nicht erfüllen, 
erhalten einen begründeten Ablehnungsbescheid.  
 

Abschnitt II 
 
Diese Änderungen treten nach ihrer Genehmigung durch den Rektor der Universität 
Bremen und dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur nach 
der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg und der Universität Bremen in Kraft. 
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